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Dr. Bernd Jürgen Schneider
Hauptgeschäftsführer

Roland Schäfer
Präsident

eit Herausgabe des vorangehenden Geschäftsberichts im

September 2002 war die politische Diskussion von den Re-

formen am Arbeitsmarkt, der Zusammenlegung von Arbeits-

losen- und Sozialhilfe sowie dem Ringen um eine Gemeinde-

finanzreform beherrscht. Als Erfolg auf Landesebene konnten

die Kommunen die Verankerung des strikten Konnexitäts-

prinzips in der NRW-Landesverfassung verbuchen.

Auch in diesem Jahr erweist sich der Geschäftsbericht des

StGB NRW als umfassende Darstellung der politischen und

rechtlichen Entwicklung in Nordrhein-Westfalen aus dem

Blickwinkel der Kommunalpolitik.

Präsidium und Geschäftsführung konnten wie immer bei 

ihrer Tätigkeit auf eine enge und vertrauensvolle Zusammen-

arbeit mit den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Vertre-

tern und Vertreterinnen aus den Städten und Gemeinden

bauen. Wir danken allen Beteiligten für ihre wertvolle Unter-

stützung, die auch in Zukunft ein unverzichtbarer Begleiter

für eine erfolgreiche Verbandsarbeit sein wird.

Düsseldorf, im April 2005

S



Klare Worte, harte 
Debatten: Der 
Gemeindekongress 
2002 stand ganz 
im Zeichen der kommu-
nalen Finanzkrise

2. Oktober 2002  
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GEMEINDEKONGRESS 2002

„Gemeindefinanzreform jetzt!“

er Gemeindekongress 2002 stand ganz im
Zeichen der Krise. Die Erörterung der kata-
strophalen Finanzlage,die Diskussion mögli-

cher Folgen und notwendiger Reformschritte zog
sich wie ein roter Faden durch die Vorträge, Dis-
kussionen und informellen Gespräche. Mehr als
1.200 Delegierte aus den Mitgliedskommunen des
Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfa-
len suchten zusammen mit der Führung des kom-
munalen Spitzenverbandes nach Lösungen für die
Finanzmisere, welche mittlerweile die kommunale
Selbstverwaltung in Gefahr bringt.
Die Kommunen stünden nun einmal „am Ende der
finanzpolitischen Nahrungskette“, stellte Müns-
ters Oberbürgermeister Dr. Berthold Tillmann in
seinem Grußwort fest. Doch von oben komme
nicht „alles Gute“,sondern es kämen vor allem „zu-
sätzliche Belastungen und Aufgaben“. Für diese
blieben Bund und Land den finanziellen Ausgleich
meist schuldig.
Edith Müller, Vizepräsidentin des Landtages von
NRW, sprach den Delegierten Mut zu, „Flagge zu
zeigen und gleichzeitig Druck zu machen“. Selten
sei sich die Politik - unabhängig von Partei und Re-

gion - so einig gewesen, dass eine grundlegende
Gemeindefinanzreform nötig sei. Aus diesem
Grund müsse die Aushöhlung der Gewerbesteuer
gestoppt und rückgängig gemacht werden. Die In-
teressenvertretung der Städte und Gemeinden
könne dies unterstützen:„Das Wort Ihres einfluss-
reichen kommunalen Spitzenverbandes hat Ge-
wicht und wird nicht ungehört bleiben“.
Unter der Prämisse „Bewegung statt Stillstand“
nahm Bürgermeister Roland Schäfer,1.Vizepräsident
des Städte- und Gemeindebundes NRW sowie Präsi-
dent des Deutschen Städte- und Gemeindebundes,
die dramatische Lage der Kommunen in den Blick.
Wenn öffentliche Schulen vielerorts mangels Geld
verrotteten,steigende Soziallasten die kommunalen
Haushalte sprengten und 185.000 Einzelvorschriften
die kommunalen Freiräume einschnürten, könne es
so nicht weitergehen. Schäfer forderte „Mut auch zu
unpopulären Entscheidungen“.
Unter dem Titel „Kommunale Selbstverwaltung:Quo
vadis?“ analysierte der langjährige StGB NRW-Präsi-
dent Albert Leifert die Situation der Kommunen in
NRW und stellte die unterschiedlichen Handlungs-
optionen zur Bewältigung der Krise vor. So sei die
Kommunalverfassung nach den Reformen der
1990er-Jahre auf dem Stand der Zeit.Jedoch müssten
nach Einführung des hauptamtlichen Bürgermeis-
ters noch einige Korrekturen vorgenommen werden.

AUS DEM STÄDTE- UND GEMEINDEBUND NRW
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Der Soziologe Dr.
Warnfried Dettling 
referierte über „Den
demografischen 
Wandel gestalten“
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Kommunale Finanzkrise

Über die Verantwortung des Landes an der kommu-
nalen Finanzkrise und mögliche Lösungen diskutier-
ten die Delegierten mit prominenten Vertretern der
vier NRW-Landtagsfraktionen. Darüber, dass die Ein-
nahme-Möglichkeiten der NRW-Kommunen verbes-
sert werden müssten, herrschte weitgehend Einig-
keit. Für die SPD-Fraktion machte deren Vorsitzender
Edgar Moron deutlich,dass eine Abschaffung der Ge-
werbesteuer, wie vom BDI und der Chemischen In-
dustrie gefordert, nicht infrage komme. Denn dies
würde die „Bindung zwischen Stadt und Wirtschaft
zerschneiden“,und die Belastungen würden einseitig
auf die privaten Steuerzahler übertragen.
CDU-Fraktionschef Dr. Jürgen Rüttgers sah in die-
sem Verdikt ein Signal an die Delegierten „Ihr könnt
beschließen,was Ihr wollt - passieren wird nichts!“.
Rüttgers nannte als Ursache der Finanzmisere die
„Steuerreform, die das alles nicht berücksichtigt
hat“. Mit Sparen und Umschichten sei diese Notla-
ge nicht mehr zu bewältigen. Auf die Notwendig-
keit,sich „von vielen Dingen zu verabschieden“,ver-
wies der FDP-Landtagsabgeordnete Karl-Peter
Brendel. So weise der NRW-Landeshaushalt 225
Fördertitel für Kommunen auf. Dieser Weg, Geld zu
verteilen, sei eine Art der Machtausübung, rügte
Brendel unter dem Beifall der Zuhörer.
Auch Ewald Groth, kommunalpolitischer Sprecher
der Bündnis 90/Die Grünen-Landtagsfraktion, plä-
dierte für eine „Entrümpelung bei Vorschriften,Ver-
ordnungen und Erlassen“. Um die Einnahme-Si-
tuation zu verbessern, schlug er vor, die Gewerbe-
steuer wieder auf den Ertrag der Unternehmen zu
fokussieren.
Vor den Delegierten des Gemeindekongresses sprach
anschließend der Soziologe Dr. Warnfried Dettling
über „Den demografischen Wandel gestalten - Wei-

chen für die Zukunft stellen“. Seine
Grundthese lautete: Nicht so sehr der
Rückgang der Bevölkerung,sondern die
Folgen dieses Umbruchs schafften Pro-
bleme - die aber zu lösen seien.
Einen Überblick über die Entwicklung
der kreisangehörigen Kommunen in
NRW gab HGF Friedrich Wilhelm Hein-
richs in seinem Geschäftsbericht für die
Jahre 2000 bis 2002.Im Mittelpunkt der Verbandsar-
beit habe die Wahrung der kommunalen Eigenstän-
digkeit gestanden. Dazu gehöre in erster Linie die Si-
cherung einer ausreichenden finanziellen Basis. An
den Städte- und Gemeindebund NRW als kommu-
nale Interessenvertretung und Dienstleister würden
zu Recht besonders hohe Ansprüche gestellt. Insge-
samt habe der Verband seit Mitte 2002 Jahres seine
allgemeine Öffentlichkeitsarbeit erheb-
lich verstärkt. Dies sei eine - richtige -
strategische Entscheidung der neuen
Hauptgeschäftsführung gewesen,habe
sich aber auch aus dem zunehmenden
Interesse der Medien an der Lage der
Kommunen entwickelt.

Präsidium

Das Präsidium besteht aus 21 von der Mitglieder-
versammlung gewählten Mitgliedern, den Vorsit-
zenden der Arbeitsgemeinschaften, dem Vorsit-
zenden des Arbeitskreises Mittelstadt sowie dem
Hauptgeschäftsführer. Die Wahlzeit der Präsidial-
mitglieder entspricht der Wahlzeit des Rates in den
Gemeinden. Bis zur Neuwahl bleiben die bisheri-
gen Präsidialmitglieder im Amt. Anhang C nennt
die Mitglieder des Präsidiums.

Hauptausschuss
Der Hauptausschuss besteht aus den von der Mit-
gliederversammlung gewählten Vertretern. Ein
Verzeichnis der Mitglieder des Hauptausschusses fin-
det sich im Anhang B. Die 32. und die 33. Sitzung des
Hauptausschusses fanden am 07./08.04.2003 in
Gütersloh und am 09./10.03.2004 in Emsdetten
statt.

HA Gütersloh

Eine weit reichende Einbeziehung der Bürger und
Bürgerinnen in kommunale Entscheidungs-Pro-
zesse empfahl Prof. Dr. Marga Pröhl von der Ber-

Der Städte- und Gemeindebund 

Nordrhein-Westfalen ist kommunaler 

Spitzenverband der Städte und

Gemeinden in Nordrhein-Westfalen.

Ihm gehören 359 der 373 kreisan-

gehörigen Städte und Gemeinden in 

NRW an (siehe Anhang A). Er 

repräsentiert damit die Interessen 

von mehr als neun Millionen Ein-

wohnern in Nordrhein-Westfalen.
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HGF Friedrich 
Wilhelm Heinrichs
erläuterte den 
Delegierten auf
dem Gemeinde-
kongress die 
Entwicklung der
Kommunen in
den Jahren 2000
bis 2002.
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Über Bürger-Engage-
ment und die Umset-
zung des Hartz-Kon-
zeptes diskutierte der
StGB NRW-Hauptaus-
schuss in Gütersloh

7. April 2003  
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telsmann Stiftung den Mitgliedern des StGB NRW-
Hauptausschusses in Gütersloh. Seitdem immer
mehr Kommunen ohne Geld dastünden, besinne
man sich auf die Bürger und Bürgerinnen. Diese
sollten notwendige Einsparungen mittragen und
dort zupacken, wo die Kommune mit der Arbeit
nicht mehr nachkäme. Doch wollten die Bürgerin-
nen und Bürger diese aktive Rolle überhaupt - und
wenn nicht, wie bringe man sie dazu? Marga Pröhl,
Leiterin des Themenfeldes „Demokratie und Bür-
gergesellschaft“ bei der Bertelsmann Stiftung, er-
läuterte den Delegierten des StGB NRW-Haupt-
ausschusses Möglichkeiten und Grenzen bürger-
schaftlichen Engagements.

Arbeitsmarkt-Reform

In Sachen Verzahnung von Arbeitslosenhilfe und
Sozialhilfe signalisierte Staatssekretär Dr. Josef
Fischer vom NRW-Ministerium für Wirtschaft und
Arbeit vor dem StGB NRW-Hauptausschuss in Gü-

tersloh große Übereinstimmung mit den NRW-
Kommunen. Die hohe Arbeitslosigkeit habe viel-
fältige Ursachen und sei nicht mit Patentrezepten
rückgängig zu machen. Jede Kommune solle
selbst prüfen, was sie zum Rückgang der Arbeits-
losigkeit beitragen könne. Die Zusammenfüh-
rung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe werde
jedoch eine spürbare Verbesserung bringen. Um
die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, benötigten Ar-
beitnehmer wie Arbeitgeber moderne Dienstleis-
tungen.
Niemand erwarte,dass die Arbeitsämter allein die-
se Aufgabe übernehmen und Kommunen wie
Wohlfahrtsverbände sich aus der Betreuung von
Arbeitslosen zurückziehen könnten. Fischer sprach
sich im Namen der Landesregierung für ein drei-
gliedriges Leistungs-System aus, das von einer An-
lauf- und Service-Stelle verwaltet wird:„Zuständig
muss der Bund sein, denn alles andere wäre we-

AUS DEM STÄDTE- UND GEMEINDEBUND NRW

Prof. Dr. Marga
Pröhl von der
Bertelsmann
Stiftung warb
für aktive Bür-
ger-Mitwirkung

Staatssekretär 
Dr. Josef Fischer vom

NRW-Arbeitsministe-
rium betonte die große

Übereinstimmung 
mit den Kommunen
bei Arbeitslosenhilfe

und Sozialhilfe
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sentlich komplizierter“. Dort sei zwar die Bereit-
schaft zu erkennen, für die Job-Center und das
neue Arbeitslosengeld II die Verantwortung zu
übernehmen. Strittig sei jedoch die Abgrenzung
der erwerbsfähigen Hilfe-Empfänger, für die der
Bund dann aufzukommen hätte.
Hauptgeschäftsführer Dr. Bernd Jürgen Schneider
machte deutlich, dass die Städte und Gemeinden
eine Kommunalisierung der Arbeitslosigkeit strikt
ablehnten. Leider zögen die kommunalen Spitzen-
verbände in dieser Frage nicht an einem Strang.
Doch es sei schlicht undenkbar,wie ein Landrat Pro-
bleme lösen wollte, die man nur bundesweit anpa-
cken könne. „Wir hätten kostenträchtige Doppel-
strukturen und kein einheitliches Case Manage-
ment“, warnte Schneider.



9. März 2004 

Rund 100 Mitglieder
und Gäste verfolg-
ten die Vorträge auf
dem StGB NRW-
Hauptausschuss in
Emsdetten.
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HA Emsdetten

Zur Eröffnung des Hauptausschusses des Städte-
und Gemeindebundes NRW in Emsdetten am 9.
März 2004 unterzog Präsident Roland Schäfer,Bür-
germeister der Stadt Bergkamen, die jüngste Ent-
wicklung in Sachen Hartz IV und Gemeindefinanz-
reform einer kritischen Würdigung. So sollte das
Jahr 2003 ein Jahr der Entscheidung werden. Die
Weichen in eine sichere, verlässliche Zukunft für
die Städte und Gemeinden sollten gestellt werden.
„Wir alle wissen, dass daraus nichts geworden ist“,
so Schäfer. Die NRW-Kommunen stünden fast ge-
nauso unsicher da wie vor Jahresfrist, und die ma-
geren Beschlüsse aus dem Vermittlungsausschuss
Mitte Dezember eröffneten nur wenig Hoffnung.
In Sachen Hartz IV und SGB II - sprich: Zusammen-
führung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe - sei eher
zunehmende Verunsicherung festzustellen. Die
Gemeindefinanzreform sei auf der Einnahmensei-
te im Ansatz stecken geblieben und damit ge-
scheitert, stellte Schäfer fest.
Immerhin habe der Verband das von der Bundes-
und Landespolitik lange verdrängte Thema „De-
mografische Entwicklung“ aufgegriffen.Unter Mo-
deration des Dezernates „Recht und Verfassung“
habe sich rasch eine Arbeitsgruppe konstituiert aus
Mitarbeitern der Geschäftstelle und Praktikern aus
den StGB NRW-Mitgliedskommunen. Dank einer
straffen Zeitplanung seien bis zum Sommer 2003
vorzeigbare Ergebnisse produziert worden.
Der Bundestag, stellte Hauptgeschäftsführer Dr.
Bernd Jürgen Schneider fest, produziere Gesetze
„wie am Fließband“. Dass solche „Schnellschüsse“
in ihrer finanziellen Auswirkung für die Kommu-
nen oftmals katastrophal seien, wisse man aus
der Vergangenheit. Ein aktuelles Beispiel hierfür

sei die Zusammenführung der Arbeitslosenhilfe
mit der Sozialhilfe im Sozialgesetzbuch II, besser
bekannt unter Hartz IV. Die Notwendigkeit für ei-
ne Gemeindefinanzreform sei groß. Gemessen
daran sei das Ergebnis des Vermittlungsverfah-
rens - bezogen auf die Einnahmeseite - nieder-
schmetternd.

Demografischer Wandel

Wie unterschiedlich Kommunen in NRW auf den de-
mografischen Wandel reagieren, war ein Schwer-
punktthema beim StGB NRW-Hauptausschuss am 9.
März 2004 in Emsdetten. Bei seiner Einführung in
den Themenschwerpunkt machte Hans-Gerd von
Lennep, Beigeordneter
für Recht und Verfassung
beim Städte- und Ge-
meindebund NRW, deut-
lich, dass mit der demo-
grafischen Entwicklung
lawinenartig anschwel-
lende Probleme auf die
Städte und Gemeinden
zukommen.
Um den Mitgliedern des
StGB NRW-Hauptausschusses das Problem aus allen
Blickwinkeln zu erläutern, referierten Vertreter einer
im Wachsen begriffenen Kommune - Bürgermeister
Heinz Paus aus Paderborn -, einer schrumpfenden
Stadt - Bürgermeister Dr. Andreas Hollstein aus Alte-
na - sowie einer Kommune mit starker Überalterung
- Bürgermeister Dr.Christoph Landscheidt aus Kamp-
Lintfort.

Daseinsvorsorge in Europa

Über Daseinsvorsorge und europäische Entwick-
lung sprach der Leiter der NRW-Staatskanzlei Mi-
nister Wolfram Kuschke vor dem StGB NRW-
Hauptausschuss am 10. März 2004 in Emsdetten.
Daseinsvorsorge gehöre zum Wesensgehalt der
kommunalen Selbstverwaltung. Sie umfasse alle
Leistungen der Städte und Gemeinden für ihre Bür-
ger und Bürgerinnen, die deren wirtschaftliches,
soziales und kulturelles Wohl fördern würden.
Doch sei sie auf dem europäischem Parkett nicht
mehr unumstritten. Besonders die Europäische
Kommission wolle sämtliche Bereiche der klassi-
schen Daseinsvorsorge für den Wettbewerb öffnen
und von sämtlicher Regulierung befreien.
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HGF Dr. Bernd 
Jürgen Schneider
umriss die Pro-
blematik bei der
Zusammenlegung
von Arbeitslosen-
und Sozialhilfe



Über Daseinsvorsorge
und europäische 
Entwicklung sprach
NRW-Landesminister
Wolfram Kuschke 
vor dem Hauptaus-
schuss in Emsdetten

13. September 2003 

Nicht ganz ein Jahr
nach seiner Pensio-
nierung verstarb der
langjährige Haupt-
geschäftsführer 
Friedrich Wilhelm
Heinrichs
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Jürgen Schneider die Position des Hauptgeschäfts-
führers und Beigeordneter Ernst Giesen die des Ge-
schäftsführers. Als Finanz-Beigeordneter trat der
bisherige Finanz-Hauptreferent Claus Hamacher
sein Amt an.
Völlig unerwartet verstarb Hauptgeschäftsführer
a.D. Friedrich Wilhelm Heinrichs am 13.09.2003.
MitWirkung vom 01.01.2004 wurde Dr.Andreas Kas-
per für den Bereich Hauptgeschäftsführung einge-
stellt. Im Berichtszeitraum ausgeschieden sind Elke
von Bergen (Kassenleitung) und Richard Buchholz
(Technik/Fahrbereitschaft). Eingestellt wurden zu-
dem Lars Fredrich (Kasse), Martina Murafsky (Sekre-
tariat),Carola Nehring (Bibliothek und Empfang) so-
wie Martin Stanko (Technik/Fahrbereitschaft).
An dem Gebäude der Geschäftsstelle wurde eine
Fassadensanierung und Innenrenovierung durch-
geführt. Das Haus in der Kaiserswerther Str. 199-
201 wurde zwischen 1966 und 1968 errichtet. Risse
und Abplatzungen an der Aussenfassade machten
- so der Tenor eines Gutachtens - eine Sanierung
der Aussenhaut nötig. Nach Demontage der Be-
tonwerkstein-Verkleidung zeigten sich erhebliche
Fehlstellen in der tragenden Betonkonstruktion.
Die Demontage der Betonteile, Montage der neu-
en Fensterbänder und Leichtmetall-Fassadenteile
erfolgten bei vollem Geschäftsbetrieb.
Der Umbau im Innern umfasste im Wesentlichen
die Erneuerung der sanitären Anlagen, Aufarbei-
tung der Etagenfoyers, Treppen und Sitzungssäle
sowie Modernisierung von Telefonen und Aufzug.
Ebenso wurde die EDV-Ausstattung sämtlicher Bü-
ros auf den neuesten Stand gebracht. Die Arbeiten
begannen im September 2003 und wurden im De-
zember 2004 abgeschlossen. Die bauseitige Be-
treuung der Maßnahme lag in den Händen der
Bayer Technology Services, Leverkusen. Anhang F
zeigt den aktuellen Geschäftsverteilungsplan.

AUS DEM STÄDTE- UND GEMEINDEBUND NRW

Ausführlich ging Kuschke auf die Fra-
ge ein, inwieweit die Europäische Uni-
on den Bereich der Daseinsvorsorge
überhaupt regeln solle. Im Entwurf ei-
ner EU-Verfassung sei bereits die
Kompetenz der EU festgeschrieben,
„Grundsätze und Bedingungen für die
Daseinsvorsorge festzulegen“. Auch
die Europäische Kommission denke
über einen rechtlichen Rahmen für
die so genannten Dienstleistungen
von allgemeinem Interesse nach. Ge-
plant sei sogar eine Sektoren über-
greifende Regulierung für bereits dem

Wettbewerb geöffnete Bereiche wie Post, Strom,
Gas. All dies lehne die NRW-Landesregierung ab,
machte Kuschke deutlich.

Fachausschüsse 

Im Berichtszeitraum hat das Präsidium acht Fach-
ausschüsse (Zusammensetzung siehe Anhang D)
eingesetzt, die sich wiederholt zu Beratungen tra-
fen. Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglie-
der der Fachausschüsse werden vom Präsidium ge-
wählt. Die Fachausschüsse bereiten in ihren Ar-
beitsgebieten die Beschlüsse des Präsidiums und
die grundsätzlichen Entscheidungen der Ge-
schäftsstelle vor, soweit sie nicht zur selbstständi-
gen Beschlussfassung ermächtigt sind.

Arbeitsgemeinschaften

In den fünf Regierungsbezirken Nordrhein-Westfa-
lens treffen sich Abgesandte der StGB NRW-Mit-
glieds-Kommunen in Arbeitsgemeinschaften.Die Zu-
sammenkünfte dienen dem Erfahrungsaustausch
sowie der Kontaktpflege mit der Geschäftsstelle des
Verbandes. Neben dem Hauptgeschäftsführer, den
Beigeordneten sowie den ReferentInnen der Ge-
schäftsstelle referieren ExpertInnen aus der Landes-
politik und aus anderen Organisationen über zentra-
le Themen der Kommunalpolitik. Anhang E enthält
ein Verzeichnis der Arbeitsgemeinschaften mit den
Vorsitzenden und deren Stellvertretern.

Geschäftsstelle

Hauptgeschäftsführer Friedrich Wilhelm Heinrichs
trat am 30.11.2002 in den Ruhestand. Zum
01.12.2002 übernahm Geschäftsführer Dr. Bernd
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Dienstleistungs-GmbH

Die Städte- und Gemeindebund NRW
Dienstleistungs-GmbH führte im Auf-
trag des Verbandes Seminare zu aktu-
ellen kommunalpolitischen Themen
durch. Mehrere Veranstaltungen für
die Bereiche NKF, Vergabe und Bauge-
setzbuch wurden aufgrund der starken
Nachfrage an unterschiedlichen Orten
angeboten. Zudem stellte die Dienst-
leistungs-GmbH für den Städte- und Gemeinde-
bund NRW die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und
nahm die damit verbunden Aufgaben der Arbeits-
sicherheit wahr.
Die von der Dienstleistungs-GmbH beim Aufbau
von Qualitäts- und Umweltmanagementsystemen
beratenen kommunalen Betriebe Stadtwerke Bri-
lon AöR (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung
und Betriebswirtschaft) und Technischen Betriebe
Velbert (Sachgebiete Kanalplanung und -betrieb,
Straßen- und Bauwerksunterhaltung sowie Finanz-
und Rechnungswesen, Organisation und Personal)
wurden erfolgreich bis zur Zertifizierung nach ISO
9001 und ISO 14001 begleitet.
Bei weiteren VOL/A-Ausschreibungen wurden
mehrere Kommunen unterstützt, beispielsweise
mit dem Schwerpunkt auf Entsorgungs-Dienst-
leistungen. Die Unterstützung reichte von der Or-
ganisation bis hin zur praktischen Durchführung
von Vergaben. Die Technischen Betriebe Velbert
sind das erste kommunale Unternehmen in NRW
mit einem Zertifikat für Qualitäts- und Umwelt-
managementsysteme im Bereich Straßen- und
Bauwerksunterhaltung (z.B. Brücken). Ein weiterer
kommunaler Betrieb wird beim Aufbau eines Qua-
litätsmanagementsystems im Bereich Abfallent-
sorgung/ Abwasserentsorgung beraten.
Seit Herbst 2003 bietet die Dienstleistungs-GmbH
auch die Beschaffung kommunaler Güter - etwa
Feuerwehrfahrzeuge - sowie Beratung bei der
Durchführung von VOL/A-Ausschreibungen an. In
vier Verfahren wurden bereits Feuerwehrfahrzeu-
ge erfolgreich für die StGB NRW-Mitgliedskommu-
nen ausgeschrieben und deren Herstellung beauf-
tragt. Das Spektrum reichte vom Einsatzleitwagen
(ELW1),über Löschgruppenfahrzeuge (LF 10/6, (H)LF
20/16) bis hin zur Drehleiter (DLK 23/12).
Der Stadtentwässerungsbetrieb Düsseldorf wurde
bei der Erstellung einer umfassenden Dienstan-
weisung für den Betrieb der beiden großen Kläran-
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Freuen sich über das 
Zertifikat zum Qualitäts-
und Umweltmanage-
mentsystem der Stadt-
betriebe Unna (v.l.):
StGB NRW-Präsident
Roland Schäfer, Werk-
leiter der Stadtbetriebe
Unna Helmut Hartleif 
und Unnas Bürgermeister
Volker Weidner

lagen Süd und Nord beraten. Für diese wurde auch
ein sicherheitstechnisches Konzept erstellt. Für die
Abteilung Planung und Bau Kanalnetz des Stadt-
entwässerungsbetriebes Düsseldorf wurde eine Ri-
sikoanalyse durchgeführt und ein Risikomanage-
mentsystem erstellt.

Öffentlichkeitsarbeit

Unter der neuen Hauptgeschäftsführung seit De-
zember 2002 hat die Medienarbeit des Städte- und
Gemeindebundes NRW eine merkliche Dynamisie-
rung erfahren.Wurden im Jahr 2002 noch 20 Presse-
mitteilungen ausgesandt, waren es 2003 bereits
53. Im Jahr 2004 lag die Zahl bei 60. Zudem wurden
die Pressemitteilungen routinemäßig auch den
Mitgliedskommunen zugeleitet, was eine direkte
Weiterverwertung möglich macht.
Die öffentliche Diskussion in den Jahren 2003 und
2004 war von der Gemeindefinanzreform sowie
der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozial-
hilfe (Hartz IV) geprägt. Im Jahr 2003 hat der Ver-

ine unmissverständliche Botschaft sandten die Vertreter der drei kommunalen Spit-
zenverbände am 9. Dezember 2002 an Medien und Öffentlichkeit. Die finanzielle La-

ge der Städte und Gemeinden sei so bedrohlich, dass ihnen über kurz oder lang Insolvenz
drohe. Vor der Landespressekonferenz im Düsseldorfer Landtag machten Bürgermeister
Roland Schäfer, Präsident
des Städte- und Gemeinde-
bundes NRW (Foto li.) so-
wie Oberbürgermeister
Fritz Schramma (Mitte),
Vorsitzender des Städteta-
ges NRW,und Landrat Tho-
mas Kubendorff,Präsident
des Landkreistages NRW,
anschaulich, wie dringend
die kommunale Ebene Ent-
lastung brauche.
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band mit zwei Medien-Kampagnen Aufmerksam-
keit erregt: der Aktion „Rettet die Kommunen!“ im
Frühjahr und der Aktion „Reformen statt Kahl-
schlag“ im Herbst. Auch bei den nordrhein-west-
fälischen Medien konnte ein breites Bewusstsein 
geschaffen werden, dass eine umfassende Ge-
meindefinanzreform nötig ist. Zahlreiche StGB
NRW-Mitgliedskommunen haben sich an der Früh-
jahrsaktion beteiligt und wurden dabei vom Ver-
band publizistisch wie logistisch unterstützt.

Ende Juni 2003 hat der Verband an der Messe „Zu-
kunft Kommune“ der Mannheimer Spring Messe
Management GmbH mitgewirkt. Die zweitägige
Leistungsschau in der Düsseldorfer Messe wurde
eingeleitet durch einen Bürgermeistertag,bei dem
der Städte- und Gemeindebund NRW gemeinsam
mit NRW-Innenminister Dr. Fritz Behrens eine Pres-
sekonferenz abhielt. Beide Veranstaltungen wur-
den durch umfangreiche Medienarbeit flankiert
und in der Ausgabe September 2003 von Städte-
und Gemeinderat ausführlich dokumentiert.
Erfreulich hat sich der Kontakt zu den audiovisuellen
Medien entwickelt. Geschäftsführung, Beigeordne-
te und ReferentInnen des Verbandes sind gefragte
Interview-Partner für die politischen Redaktionen
des WDR. So wirkten Verbandsvertreter im Jahre
2004 viermal in Beiträgen der WDR-Sendung „West-
pol“ sowie je einmal in den WDR-Sendungen „Aktu-
elle Stunde“ und „Lokalzeit“ mit.
Auf Anregung von StGB NRW-Hauptgeschäftsführer
Dr. Bernd Jürgen Schneider wurde im Juni 2004 ein

Erfahrungsaustausch Medien im StGB NRW-Ar-
beitskreis Mittelstadt ins Leben gerufen. Der Kon-
zentration auf die größeren Kommunen lag die
Überlegung zugrunde,dass dort in der Regel eine ei-
genständige Pressestelle existiert,die mit professio-
nell geschultem Personal besetzt ist. Die Mitglieder
des Erfahrungsaustausches haben sich bereits zwei-
mal getroffen und wollen ihre Diskussionsrunde im
halbjährigen Rhythmus fortsetzen - jeweils im Früh-
jahr in einer Mitgliedstadt und im Herbst in der Ver-
bands-Geschäftsstelle Düsseldorf. Erörtert werden
dabei Grundfragen der Medienarbeit wie auch kon-
troverse Fälle aus der täglichen Praxis.
Auch die Aus- und Fortbildung gehörte zu den Tä-
tigkeiten der Pressestelle. So hat die Pulheimer
Rundfunk-Journalistin Beate Nellinger von Januar
bis Mitte März 2004 die Medien-Arbeit des Städte-
und Gemeindebundes NRW begleitet und mitge-
staltet. Im Februar und März 2005 hat Benedikt
Giesbers,Student der Sozialwissenschaften in Düs-
seldorf, die Arbeitsweise der Pressestelle kennen-
gelernt.

Publizistik

Die Verbands-Zeitschrift Städte- und Gemeinde-
rat hat den Anspruch, ein allgemein verständli-
ches Medium für alle kommunal Engagierten - vom
Bürgermeister bis zum Ratsmitglied - zu sein. Die-
sem Anspruch wird das Magazin weiterhin in vol-
lem Umfang gerecht. Um für die gestiegenen Me-
dien-Aktivitäten Kapazitäten freizusetzen,wurden
die redaktionellen Abläufe gestrafft. So werden
ausstehende Texte oder Bilder nur noch einmal an-
gemahnt, was den Autoren und Autorinnen größe-

AUS DEM STÄDTE- UND GEMEINDEBUND NRW
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StGB NRW-Präsident
Roland Schäfer und 
HGF Dr. Bernd Jürgen 
Schneider präsentieren
die Aktion „Rettet die
Kommunen!“ vor der
Landespressekonferenz
in Düsseldorf

25. Februar 2003 
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re Verantwortung beim
Zustandekommen einzel-
ner Ausgaben zuweist.
Aufgrund seines klaren 
redaktionellen Konzeptes
konnte Städte- und Ge-
meinderat dem Trend,
Druckerzeugnisse durch
elektronische Medien zu
ersetzen, widerstehen. Einige Funktionen der Zeit-
schrift - etwa Dokumentation und Best-Practice-
Schilderung - sind gegenüber früher sogar ausge-
weitet worden. Die monatlich wechselnden The-
menschwerpunkte finden beim Fachpublikum gro-
ßen Anklang. Profitiert hat das Magazin von der
wachsenden Professionalisierung der Medien-
arbeit in den Mitgliedskommunen, insbesondere
im Bereich Bild. So konnte die Redaktion teilweise
ganze Ausgaben mit deren Bildmaterial - digital
erstellt - illustrieren.
Die Produktion der Mitteilungen wurde im Zuge
der Intranet-Modernisierung im Spätherbst 2002
neu geordnet. Nunmehr werden die einzelnen Mit-
teilungs-Notizen sowie das ganze Heft als Vorlage
für den Druck komplett am PC erstellt. Das neue
Intranet erlaubt es, Mitteilungs-Notizen unmittel-
bar nach Fertigstellung online zu veröffentlichen -
noch bevor eine laufende Nummer vergeben ist.
Intranet-Nutzer und -Nutzerinnen in den StGB
NRW-Mitgliedskommunen nehmen diesen Dienst
zunehmend häufiger in Anspruch. Dennoch be-
steht weiterhin großes Interesse an einer gedruck-
ten Ausgabe der Mitteilungen, die monatlich
sämtliche Mitteilungs-Notizen nummeriert zu-
sammenfasst.
Von Herbst 2002 bis Ende 2004 hat der Verband
diverse Publikationen herausgebracht - teils in 
Eigenregie, teils in Kooperation mit externen 
Partnern:

• Handreichung Gestaltungssatzungen 
(Februar 2003)

• Gutachten zur Krankenhaus-Umlage (März 2003)
• Abschlussbericht Pilotprojekt e-Government

(Juli 2003)
• Leitfaden Demografischer Wandel (Februar 2004)
• Gemeindeverzeichnis 2005 (Januar 2005, ge-

meinsam mit dem Aschendorff Verlag, Münster)

Bis auf das Gemeindeverzeichnis wurden sämt-
liche Broschüren in Einzelexemplaren kostenfrei
abgegeben. Besonders der Leitfaden Demografi-

scher Wandel stieß auf solch großes Interes-
se, dass das Heft bereits im Juni 2004 nach-
gedruckt werden musste. Die Pressestelle
sah sich mit ihrer Strategie, Medien eher
preisgünstig zu produzieren und dafür kos-
tenfrei abzugeben, bestätigt. Auf diese
Weise konnte eine größtmögliche Breiten-
wirkung erzielt werden.

online-Medien

Zum 1. Februar 2004 wurde der überarbeitete In-
ternet-Auftritt des Verbandes www.nwstgb.de frei-
geschaltet. Damit endete die Aufbauphase in der
Internet-Präsenz des Städte- und Gemeindebun-
des NRW. Die neue Internet-Plattform sollte tech-
nisch kompatibel zum hauseigenen Intranet sein.
Zudem sollte eine dezentrale Bearbeitung einzel-
ner Bereiche durch unterschiedliche Personen
möglich werden. Beides ist durch die Übernahme
des Redaktionssystems IONAS, das seit 2002 be-
reits für das Intranet eingesetzt wird, realisiert.
Diese Lösung erwies sich zudem als kostengünstig,
da die Lizenzgebühren für das Redaktionssystem
nur einmal anfielen.
Mit dem Internet-Redesign wurde auch ein Bereich
geschaffen („Information nach Fachgebieten“), in
den die Fachdezernate der Geschäftsstelle selbst-
ständig Texte und Materialien einstellen können.
So ist ein Verweis aus den Print-Publikationen auf
Dateien im verbandseigenen Internet ohne weite-
res möglich. Damit hat die Pressestelle die Voraus-
setzungen für eine zeitgemäße Kommunikation im
Medienmix (Print/online) geschaffen.

Übersichtlich und
klar: die neu ge-
staltete Homepage
des StGB NRW
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Europa

ehr als 80 Prozent der europäischen Ge-
setzgebung hat Einfluss auf Städte, Ge-
meinden und Kreise.Zunehmend sieht sich

die lokale Ebene daher aufgefordert, sich mit
Europa zu beschäftigen, dessen Entscheidungen
auf lokaler Ebene zu integrieren und nach Wegen
der Einflussnahme zu suchen, damit lokale Inte-
ressen in der europäischen Rechtsetzung Berück-
sichtigung finden. Die europapolitische Arbeit des
StGB NRW ist bemüht, im Zusammenwirken mit
der Landesregierung NRW, über den Deutschen
Städte- und Gemeindebund sowie die europä-
ischen Gremien wie den Ausschuss der Regionen in
Brüssel und den Kongress der Gemeinden und Re-
gionen Europas beim Europarat in Straßburg kom-
munale Interessen und deren Vertretung gegen-
über den Entscheidungsträgern sicherzustellen
und zum anderen über aktuelle Entwicklungen
kommunalrelevanter Gesetzesvorhaben innerhalb
der EU zu informieren.
Auf dem Europäischen Ratsgipfel am 17./18. Juni
2004 wurde in Brüssel die Regierungskonferenz
über einen Vertrag über eine Verfassung für
Europa erfolgreich abgeschlossen. Den vielfälti-
gen Bemühungen der kommunalen Spitzenver-
bände ist es zu verdanken, dass die europäische

Verfassung eine deutliche Stärkung der Kommu-
nen und Regionen vorsieht. Zu erwähnen ist in
diesem Zusammenhang insbesondere die aus-
drückliche Achtung des Rechts der kommunalen
Selbstverwaltung in der EU-Verfassung, die Ein-
beziehung der Kommunen in die Subsidiaritäts-
prüfung, der Ausbau der Konsultation der Kom-
munen in Europa sowie die Schaffung eines eige-
nen Klagerechts des Ausschusses der Regionen
vor dem Europäischen Gerichtshof bei Verletzung
der kommunalen und regionalen Rechte.
Der Ausschuss der Regionen ist die Institution, die
für die Wahrnehmung der lokalen und regionalen
Interessen innerhalb der Europäischen Union zu-
ständig ist. Durch den Vertrag von Maastricht
(1992) wurde der Ausschuss der Regionen als Ver-
tretung der lokalen und regionalen Gebietskörper-
schaften bei der Europäischen Union geschaffen.
Deutschland verfügt im Ausschuss der Regionen
über 24 ordentliche Mitglieder, von denen 21 Mit-
glieder von den Bundesländern besetzt werden.
Drei ordentliche Mitglieder werden von den kom-
munalen Spitzenverbänden in den Ausschuss be-
nannt.Der Städte- und Gemeindebund NRW war in
der zurückliegenden Legislaturperiode durch die
Vizepräsidentin Bürgermeisterin Maria Theresia
Opladen, Bergisch Gladbach, im Ausschuss der Re-
gionen vertreten.
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In einer gemeinsamen Besprechung der Vertreter
der kommunalen Spitzenverbände in Nordrhein-
Westfalen mit NRW-Europaministerin Hannelo-
re Kraft standen folgende Themen zur Diskussi-
on: Konvent zur Zukunft Europas; Daseinsvorsor-
ge; EU-Rechtsrahmen für den ÖPNV; EU-Richtli-
nienvorschlag zur Umwelthaftung sowie die
Fortentwicklung der Kooperation mit dem Mi-
nisterium für Europa- und Bundesratsangele-
genheiten.

EU-Förderprogramme

Die Geschäftsstelle des Städte- und Gemeinde-
bundes NRW hatte zwei Seminare zum Thema
„Kommunalrelevante Förderprogramme in der
EU“ ausgeschrieben. Das Interesse an diesen Se-
minaren war leider nur begrenzt. Möglicherwei-
se liegt die Ursache darin, dass die maßgeblichen
EU-Fördermittel über die Strukturfonds der EU
und damit über die Landesregierung verteilt
werden. Ein direkter Zugang ist den Kommunen
verwehrt. Gleichwohl gibt es darüber hinaus För-
derprogramme, die direkt für Kommunen zu-
gänglich sind. Diese setzen allerdings in der Re-
gel eine europäische Dimension voraus oder die
Beteiligung mehrerer EU-Partner sowie eine ent-
sprechende Eigenbeteiligung der antragstellen-
den Gebietskörperschaft. Im Nachgang zu dem
Seminar ist die Geschäftsstelle weiterhin im Ge-
spräch mit der NRW-Bank bezüglich der Zu-
gangsmöglichkeit zu den dort veröffentlichten
Förderprogrammen der EU.
Die Geschäftsstelle wurde von zwei chinesischen
Delegationen und einer Expertengruppe aus Ud-
murtien besucht, die sich intensiv über die deut-
sche kommunale Selbstverwaltung und den Auf-
bau eines kommunalen Spitzenverbandes infor-
mierten.

Konnexitätsprinzip

Im Sommer 2004 hat der Landtag NRW beschlos-
sen, das strikte Konnexitätsprinzip in die Landes-
verfassung aufzunehmen und ein Konnexitätsaus-
führungsgesetz zu erlassen. Damit trägt der Land-
tag einer langjährigen Forderung des Städte- und
Gemeindebundes NRW Rechnung. Der Landtag
folgt mit seiner Entscheidung den verfassungs-
rechtlichen Festlegungen anderer Bundesländer.
Zu begrüßen ist, dass beide Gesetze einstimmig

beschlossen wurden. Mit der Einführung des strik-
ten Konnexitätsprinzips in die Landesverfassung
wurde ein wichtiges Instrument zur Reduzierung
von Aufgaben und Ausgaben geschaffen. Die Be-
deutung der Konnexitätsregelung liegt in der
Warnfunktion und in der Selbstdisziplinierung des
Gesetzgebers. Allerdings werden allein hierdurch
die aktuellen Finanzprobleme der Kommunen
nicht gelöst.
Das strikte Konnexitätsprinzip stellt zwei Anfor-
derungen. Zum einen muss der Gesetzgeber bei
der Übertragung oder Veränderung von Aufga-
ben eine Kostenregelung vorsehen. Des Weite-
ren hat das Land die Pflicht zur Kostenerstat-
tung, wenn durch ein neues Gesetz die kommu-
nalen Haushalte stärker belastet werden. Diese
Kostenerstattungspflicht muss künftig in dem
betreffenden Gesetz selbst geregelt werden oder
durch ein selbstständiges Gesetz, welches paral-
lel zur Übertragung der Aufgabe beschlossen
wird. Das Konnexitätsausführungsgesetz sichert
die verfahrensmäßige Umsetzung des verfas-
sungsrechtlich verankerten Konnexitätsprinzips.
Die Kosten der übertragenen Aufgabe, die Ein-
nahmen und anderweitige Entlastungen sind so
zu prognostizieren und zu dokumentieren, dass
die Grundannahmen, die Ergebnisse der Probe-
rechnung sowie die Mehrbelastungen nachvoll-
zogen werden können.
Von großer Bedeutung ist zudem das Beteili-
gungsverfahren zwischen dem Land Nordrhein-
Westfalen und seinen Kommunen. Es stellt si-
cher, dass die kommunalen Spitzenverbände

Beim Start der Aktion
„Rettet die Kommu-
nen!“ in der Stadt Löhne
präsentieren (v.links)
HGF Dr. Bernd Jürgen
Schneider, Löhnes
Stadtkämmerer Heinz-
Dieter Held, Bürger-
meister Werner Hamel
und Baudezernent Vol-
ker Engelke ihre leeren
Hosentaschen als Sym-
bol für die leeren kom-
munalen Kassen.
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frühzeitig und umfassend über finanzielle Aus-
wirkungen von Aufgabenübertragung oder -ver-
änderung informiert werden. Leider ist jedoch im
Konnexitätsausführungsgesetz kein Vetorecht
der kommunalen Spitzenverbände verankert
worden.

Gemeindeordnung 

Einen wesentlichen Schwerpunkt der Beratungstä-
tigkeit des StGB NRW bildete wiederum die Kom-
munalverfassung. Intensiver Beratungsbedarf sei-
tens der Mitgliedskommunen bestand nach der
Kommunalwahl 2004 insbesondere zu Fragen der
Besetzung der Ausschüsse und Gremien. Hinter-
grund dafür war ein Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts vom 10.12.2003, wonach Listenverbindun-
gen zu Lasten Dritter rechtswidrig sind.Daneben be-
stand auch ein intensiver Beratungsbedarf in dem
Bereich Bürgerbegehren und -entscheid.
Aufgrund der aus Sicht des Verbandes nicht erfor-
derlichen Bürgerentscheiddurchführungsverord-
nung des Landes vom 10.07.2004 wurden entspre-
chende Mustersatzungen für die Städte und 
Gemeinden zur Durchführung von Bürgerent-
scheiden erstellt. Als Abstimmungsform kann die
Kommune entweder ausschließlich die Briefab-
stimmung festlegen oder den jeweiligen Abstim-
mungsberechtigten entscheiden lassen, ob er sei-
ne Stimme an der Abstimmungsurne oder mittels
Brief abgeben möchte.

Mit dem Gesetz zur Stärkung der regionalen und
interkommunalen Zusammenarbeit der Städte,
Gemeinden und Kreise NRW vom 03.02.2004 ist es
nun möglich, auch im Bereich der Pflichtaufgaben
zur Erfüllung nach Weisung wie beispielsweise
dem Ordnungsrecht eine kommunale Zusammen-
arbeit durchzuführen. Daneben ist es auch mög-
lich,dass eine Mittlere oder Große kreisangehörige
Stadt mit einer anderen benachbarten Mittleren
oder Großen kreisangehörigen Stadt oder mit einer
benachbarten kreisfreien Stadt vereinbart,dass ihr
aufgrund ihrer Einstufung als Mittlere oder Große
kreisangehörige Stadt übertragende Aufgaben von
der benachbarten Mittleren oder Großen kreisan-
gehörigen Stadt oder von der benachbarten kreis-
freien Stadt übernommen oder für sie durchge-
führt werden. Auch kann sie mit dem Kreis verein-
baren, dass ihre so übertragenen Aufgaben vom
Kreis übernommen werden. Voraussetzung ist so-
mit insbesondere,dass die Kommunen benachbart
sind.Nicht möglich ist hingegen,dass die Mittleren
oder Großen kreisangehörigen Städte Aufgaben
des Kreises übernehmen, die dieser für die übrigen
kreisangehörigen Gemeinden wahrnimmt.
Anlässlich einer weiteren Anhörung im Landtag zur
Änderung der Gemeindeordnung wurde die Ab-
senkung der Schwellenwerte für Mittlere und
Große kreisangehörige Städte, die Verlängerung
der Wahlzeit der Bürgermeisterin/des Bürgermeis-
ters sowie eine Abkopplung von der Wahlzeit des
Rates gefordert.
Daneben wurden mehrere Symposien zum Kom-
munalverfassungsrecht unter anderem mit dem
Vizepräsidenten des Oberverwaltungsgerichts des
Landes NRW,Dr. Kallerhoff mit insgesamt rund 450
Teilnehmern durchgeführt.

Kommunalwahl 2004

Von herausragender Bedeutung für die Städte und
Gemeinden war die Wahl der 396 Vertretungen
und 380 (Ober-)Bürgermeisterinnen respektive
(Ober-)Bürgermeistern am 26.09.2004 oder - im
Falle einer (Ober-)Bürgermeister-Stichwahl - am
10.10.2004. Bereits mehr als ein Jahr zuvor begann
der erste Beratungsbedarf etwa zu Möglichkeiten
einer Reduzierung der Zahl der zu wählenden Ver-
treter. Dieser Beratungsbedarf intensivierte sich in
den nachfolgenden Monaten. Neben vielfältigen
organisatorischen und rechtlichen Fragestellungen
wie beispielsweise der Gestaltung der Stimmzettel
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Manche Kandidaten für
die Europawahl am 

13. Juni 2004 reicherten
ihre Plakate mit Hinwei-

sen auf die Kommunal-
wahl am 26. September

2004 an
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bei der (Ober-)Bürgermeisterwahl bei einer erneu-
ten Kandidatur des parteilosen Amtsinhabers tra-
ten verstärkt auch Fragen zum Wahlkampf des Bür-
germeisters auf. Neben Fragen zur Erstattung der
Wahlkampfkosten sowie zu steuerlichen Aspekten
stand dabei insbesondere die Neutralitätsver-
pflichtung des Bürgermeisters und der Verwaltung
im Mittelpunkt der Anfragen.
Schwerpunkt der Symposien zum Kommunalver-
fassungsrecht des Jahres 2004 war dementspre-
chend das Themengebiet „Kommunalwahl 2004“.
Zu diesen insgesamt drei Symposien konnten an-
nähernd 300 Besucher begrüßt werden. Dabei
stellten insbesondere der Vizepräsident des Ober-
verwaltungsgerichts des Landes NRW, Dr. Kaller-
hoff sowie Dr. Schneider vom Oberverwaltungsge-
richt NRW die einschlägige Rechtsprechung vor.
Schließlich bestand nach Durchführung der Wah-
len ein intensiver Beratungsbedarf zu Aspekten der
Wahlprüfung.

Gleichstellung 

Es wurden Workshops zum Thema „Verwaltungs-
modernisierung und Gender Mainstreaming“
durchgeführt. Dabei wurden Möglichkeiten zu de-
ren Umsetzung unter Berücksichtigung der aktuel-
len kommunalen Haushaltslage sowie die Rolle der
Gleichstellungsbeauftragten intensiv diskutiert. Es
wurde insbesondere deutlich, dass für eine erfolg-
reiche Implementierung von Gender Main-
streaming in Kommunen eine Selbstverpflichtung
der maßgeblichen Entscheidungsträger (Rat und
Verwaltungsvorstand) unumgänglich ist. In den
Workshops wurden Vorteile von Gender Main-
streaming für die Kommunen dargestellt. Im An-
schluss an die Workshops wurde ein entsprechen-
der Tagungsband erstellt.
Im Berichtszeitraum hat der Gleichstellungsaus-
schuss mehrfach getagt. Themen waren unter an-
derem die Fortbildungskonzeption für kommuna-
le Gleichstellungsbeauftragte, Betreuung von Kin-
dern zur Förderung von Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, Bekämpfung häuslicher Gewalt unter
besonderer Berücksichtigung des Gewaltschutzge-
setzes und des geänderten Polizeigesetzes, örtli-
che Kooperationen im Bereich häusliche Gewalt,
die Rolle der Frauen in der Feuerwehr, die Mäd-
chenarbeit in NRW sowie das Engagement von
Bürgerinnen für ihre Stadt. Schließlich wurden auf-
grund eines Beschlusses des Gleichstellungsaus-

schusses sämtliche nordrhein-westfälische Bun-
destagsabgeordnete aufgefordert, sich für ein Ver-
bot sexistischer Werbung einzusetzen. Diese For-
derung soll nun in dem beabsichtigten Antidiskri-
minierungsgesetz des Bundes berücksichtigt wer-
den.

Reform des öffentlichen 
Dienstrechts

Eine von der NRW-Landesregierung berufene Kom-
mission „Zukunft des öffentlichen Dienstes - öf-
fentlicher Dienst der Zukunft“ hat am 27.01.2003
nach zweijähriger Tätigkeit ihren Bericht vorgelegt.
Vorsitzender der Kommission war Prof. Dr. Hans-Pe-
ter Bull. Ergebnis ist ein tief greifender Umbau des
öffentlichen Dienstes. Zu den Kernpunkten gehören
die Schaffung eines einheitlichen Dienstrechts statt
der Unterscheidung zwischen Beamten, Angestell-
ten und Arbeitern sowie die grundsätzliche Auftei-
lung der Bezahlung in eine feste Basisvergütung und
einen erheblichen variablen Leistungsanteil. Zudem
sollen alle künftigen Arbeitsverhältnisse des öffent-
lichen Dienstes in die gesetzliche Rentenversiche-
rung nebst einer neu zu gestaltenden Zusatzversor-
gung einbezogen werden. Für sämtliche Bedienste-
ten soll es einheitliche Arbeitsverträge geben. Be-
sonders Verpflichtete (z.B. Polizisten) sollen einen
arbeitsrechtlichen Sonderstatus mit erhöhtem Kün-
digungsschutz und Streikverbot erhalten. Artikel 33
Abs. 5 Grundgesetz soll gestrichen und das Berufs-
beamtentum abgeschafft werden.
Die Geschäftsstelle hat sich ablehnend zu den
Vorschlägen geäußert. Zwar liege eine Reform
des öffentlichen Dienstrechts auch im Interesse
der Städte und Gemeinden von Nordrhein-West-

Kommunalwahl 2004
Detmolds neu gewählter
Verwaltungschef Rainer
Heller (rechts) mit
seinem Amtsvorgänger
Friedrich Brakemeier
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falen. Die Vorschläge der Bull-Kommission, die
auf eine Abschaffung des Beamtenstatus und ei-
ne Angleichung sämtlicher Arbeitsverhältnisse
an die Privatwirtschaft hinausliefen, brächten je-
doch keine Vorteile für die öffentlichen Verwal-
tungen. Vielmehr habe sich das öffentliche
Dienstrecht bewährt. Notwendige Änderungen
in Teilbereichen rechtfertigten keinen derart ra-
dikalen Schnitt. Stattdessen hat sich die Ge-
schäftsstelle für eine Flexibilisierung des öffent-
lichen Dienstrechts auf der Basis der vom Aus-
schuss und vom Präsidium im Herbst 2002 be-
schlossenen „Kommunalen Anforderungen an
das öffentliche Dienstrecht“ ausgesprochen. Von
diesen Forderungen hat der Landesgesetzgeber
NRW durch Änderung von § 25 b Abs. 7 Nr. 2 LBG
mittlerweile den kommunalen Wunsch nach
Führungsfunktionen auf Zeit auch für die Amts-
leiterebene erfüllt.
Insgesamt ist davon auszugehen, dass die 1997 be-
gonnene Dienstrechtsreform in absehbarer Zeit
fortgesetzt wird. Dabei werden grundlegende Än-
derungen im öffentlichen Dienstrecht sowohl vom
Bund als auch von den Ländern angestrebt. Das
Bundesinnenministerium, der Deutsche Beamten-
bund und die Gewerkschaft Verdi haben in ihrem
Eckpunktepapier „Neue Wege im öffentlichen
Dienst“ vom 04.10.2004 eine Modernisierung des
Beamtenrechts auf der Basis des in Artikel 33
Grundgesetz verankerten Berufsbeamtentums ins
Auge gefasst. Innerhalb dieses Verfassungsrah-
mens werden zahlreiche grundlegende Änderun-
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NRW-Innenminister 
Dr. Fritz Behrens (li.) 
erläuterte im Landtag
vor dem StGB NRW-
Präsidium im Beisein
von Präsident Schäfer
(Mitte) und HGF Dr.
Schneider die Planung
für die Gemeindefinan-
zen 2004 und 2005  

gen im Beamtenrecht vorgeschlagen, um Bürger-
orientierung, Qualität und Wirtschaftlichkeit der
öffentlichen Aufgabenerfüllung weiter zu verbes-
sern sowie Eigenverantwortung, Motivation und
Leistungsbereitschaft der Beschäftigten im öffent-
lichen Dienst zu stärken.
Im Mittelpunkt steht ein leistungsbezogenes Be-
zahlungssystem. Das Einkommen soll aus einem
Basisgehalt, das mit drei Erfahrungsstufen je nach
5, 10 und 20 Jahren steigt, und einer individuellen
Leistungsstufe bestehen. Die Leistungsstufen wer-
den temporär auf der Grundlage von Leistungsbe-
wertungen vergeben und sollen auch in der Ver-
sorgung berücksichtigt werden. Des Weiteren wird
eine Laufbahnreform angestrebt. Das Modell der
Einstiegslaufbahn soll die bisherigen Laufbahn-
gruppen mittlerer, gehobener und höherer Dienst
ersetzen. Die Stufung ist nur noch für den Berufs-
einstieg relevant. Die weitere Karriere wird durch
die ursprüngliche Vorbildung nicht mehr begrenzt.
Für die Beschäftigten eröffnen sich durch den Weg-
fall der Laufbahnschranken neue Karrieremöglich-
keiten. Zudem soll die Arbeitszeit flexibilisiert, Be-
zahlungsbandbreiten für Bund, Länder und Ge-
meinden eingeführt sowie die Mitnahme beam-
tenrechtlicher Versorgungsansprüche ermöglicht
werden.
Schließlich wurden Neuregelungen des Beamten-
rechts in der Föderalismuskommission diskutiert.
Nach Auffassung der Länder sollen die Kompetenzen
neu gestaltet werden. Der Bund soll die ab-
schließende Regelungsbefugnis für das öffentliche
Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrecht für 
seine Bediensteten haben, während die Länder dies
jeweils für ihre Beamten regeln.Vom Bund einheitlich
normiert werden sollen so genannte Statusrechte.
Dazu sollen Wesen,Voraussetzungen,Rechtsform der
Begründung, Voraussetzungen und Formen der Be-



dieser Änderung ist zudem der größte Hemm-
schuh beseitigt gegenüber den jahrelangen For-
derungen des Ausschusses und des Präsidiums
des StGB NRW eine Externalisierung der Fach-
hochschulausbildung herbeizuführen.

• Des Weiteren sollen die kommunalen Spitzenver-
bände hinsichtlich der Ausbildung an der Fach-
hochschule qualifizierte Mitwirkungsrechte er-
halten. Die Einrichtung neuer oder die wesentli-
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tenverhältnisses auf Widerruf durchzuführen. Die-
se Kritik der kommunalen Spitzenverbände ist auf
fruchtbaren Boden gefallen. Der Gesetzentwurf
wurde daraufhin in folgenden Punkten ergänzt:
• Das Landesbeamtengesetz und die Laufbahnver-

ordnung sollen geändert werden und das bisher
bestehende Monopol der Fachhochschule für den
Vorbereitungsdienst entfallen. Dies ist ein be-
deutendes Zugeständnis auf dem Weg zu mehr
Wettbewerb und eröffnet die Möglichkeit, dass
nunmehr auch Personal an anderen Hochschulen
außerhalb des Beamtenverhältnisses auf Wider-
ruf studieren kann und dennoch die Laufbahnbe-
fähigung für das Beamtenverhältnis erwirbt. Mit

endigung des Beamtenverhältnisses sowie wesentli-
che Rechte und Pflichten des  Beamten gehören. In
der Konsequenz bedeutete dies, dass insbesondere
der bisherige Grundsatz der bundeseinheitlichen Be-
soldung und Versorgung zur Disposition steht.

Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung

Die Koalitionsfraktionen im NRW-Landtag haben
unter dem 04.11.2004 einen Gesetzentwurf zur
Neuordnung der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung vorgelegt. Dieser sieht folgende neue
Struktur für die Fachhochschule vor:

• Paritätische Gremien zur Umsetzung der Abstim-
mung zwischen fachpraktischer und fachwissen-
schaftlicher Ausbildung

• Beteiligung der Fachhochschule an der Auswahl
der Anwärter des kommunalen Bereichs

• Studiengänge für nichtbeamtete Studierende
• Umwandlung bestehender Studiengänge in Ba-

chelor-Studiengänge und Einführung von Mas-
ter-Studiengängen

• Erweiterung des Auftrags der Fachhochschule in
den Bereichen Forschung und Entwicklung

• Verankerung der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung im allgemeinen Hochschulrecht

• Einführung einer Präsidialverfassung

Sieht man diesen Gesetzesentwurf, wird deutlich,
dass die Bedürfnisse der kommunalen Praxis künftig
an Bedeutung verlieren werden. Vielmehr soll sich
die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung zu ei-
ner echten wissenschaftlichen Fachhochschule ent-
wickeln. Die kommunalen Spitzenverbände haben
daraufhin in einer gemeinsamen Stellungnahme
den Gesetzentwurf und die darin enthaltene Annä-
herung der Fachhochschule für öffentliche Verwal-
tung an die wissenschaftlichen Hochschulen kriti-
siert. Vielmehr wurde eine Stärkung des Einflusses
der kommunalen Spitzenverbände in den Entschei-
dungsgremien der Fachhochschule gefordert.
Diese Stärkung des Einflusses der Dienstherren in
den Gremien sollte einhergehen mit einer Locke-
rung der Monopolstellung der Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung, die es Kommunen und
kommunalen Gebietskörperschaften unter be-
stimmten Voraussetzungen erlauben würde, die
Ausbildung der Anwärter für den gehobenen all-
gemeinen Verwaltungsdienst auch an anderen -
etwa privaten - Institutionen außerhalb des Beam-

Präsidium des DStGB in Bergkamen 
u seiner 102.Sitzung kam das Präsidium des Deutschen Städte- und Gemeindebun-
des (DStGB) am 8. Mai 2003 in der Stadt Bergkamen zusammen. Die Präsidiums-

mitglieder - allen voran das Geschäftsführende Präsidialmitglied Dr. Gerd Landsberg
(2. v. rechts), Präsident Bürgermeister Christian Schramm (Mitte), Erster Vizepräsident
Bürgermeister Roland Schäfer (2. v. links) und der stellvertretende DStGB-Geschäfts-
führer Helmut Dedy (links) konnten den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten
Peer Steinbrück (rechts) begrüßen.Im Zentrum der Diskussion standen die Reform der
Gemeindefinanzierung, die Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe 
sowie die Arbeiten an einer Europäischen Verfassung im Europäischen Konvent.
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che Änderung bestehender Studiengänge soll da-
nach das Einvernehmen des Beirats voraussetzen,
soweit die Ausbildung von Kommunalbeschäf-
tigten betroffen ist.

• Hinsichtlich der Forschungsaktivitäten der Fach-
hochschule soll ein Haushaltsvorbehalt im Gesetz
verankert werden.

Flüchtlingsaufnahmegesetz

Der NRW-Landtag hat am 27.01.2005 einen Gesetz-
entwurf zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmege-
setzes verabschiedet. Kernstück ist die pauschale Fi-
nanzausstattung für die Unterbringung und Versor-
gung von Flüchtlingen.Dabei will das Land den Kom-
munen jährlich Finanzmittel in Höhe von 120 Mio.
Euro zur Verfügung stellen. Dieser Berechnung liegt
die Annahme zugrunde, dass der gegenwärtige Be-
stand von Asylbewerbern bei 27.000 Personen liegt
und zuzüglich 2.000 unerlaubt eingereiste Auslän-
der berücksichtigt werden müssen, die voraussicht-
lich im Jahre 2005 gemäß § 15 a Aufenthaltsgesetz in
Nordrhein-Westfalen verteilt werden.
Das bisher praktizierte Verfahren einer quartalsmä-
ßigen Abrechnung von Erstattungsbeträgen ist mit
erheblichem Verwaltungsaufwand verbunden. Zu
vier Stichtagen pro Jahr ist für jede abrechnungsre-
levante Person eine umfassende und komplexe Prü-
fung der Tatbestandsvoraussetzungen (Aufenthalt
in der Gemeinde, Leistungsbezug, Status) anzustel-
len. Die Vielzahl von Tatbestandsmerkmalen und ih-
re Interpretationsfähigkeit haben in der Vergangen-
heit nicht nur zu personal- und zeitintensiven Ver-
waltungsverfahren mit hohem externen und 
internen Koordinierungsbedarf bei den beteiligten
Akteuren (Innenministerium, Bezirksregierung, Aus-
länderamt, Sozialamt), sondern auch zu Rechtsunsi-

cherheit und Verwaltungsstreitverfahren geführt.
Vor diesem Hintergrund stellt die pauschale Mittel-
zuweisung auf der Grundlage der Zuweisungsstatis-
tik eine erhebliche Verfahrenserleichterung dar.
Mit der Umstellung des Systems ist allerdings auch
der Wegfall der Anrechnung von ausländischen
Flüchtlingen bis maximal vier Monate nach unan-
fechtbarer Ablehnung des Asylantrages verbun-
den. Diese Regelung war - wie der Städte- und Ge-
meindebund NRW bereits in vorangegangenen
Verfassungsgerichtsverfahren nachgewiesen hat
und zuletzt durch die NRW-Landesregierung in ih-
rer Antwort auf die Kleine Anfrage 13/5492 vom
26.05.2004 bestätigt wurde - niemals zeitgemäß
und ausreichend. Richtig ist zwar, dass sich mit der
Umstellung auf die Pauschale die Bezugsgrößen
verändert haben. Gleichwohl bleibt eine eklatante
Unterdeckung der mit Aufnahme und Unterbrin-
gung der ausländischen Flüchtlinge verbundenen
Kosten bestehen.Die Nichtberücksichtigung der Ver-
weildauer von mehr als 24 Monaten von unanfecht-
bar abgelehnten Asylbewerbern in den Städten und
Gemeinden Nordrhein-Westfalens verfestigt die ho-
he Belastung kommunaler Haushalte.
Darüber hinaus hat die Geschäftsstelle kritisch an-
gemerkt, dass im Entwurf des Flüchtlingsaufnah-
megesetzes noch nicht die ethnischen Minderheiten
aus dem Kosovo, die unter den Personenkreis der
ausländischen Flüchtlinge gemäß § 2 Nr. 4 Flücht-
lingsaufnahmegesetz fallen,enthalten sind. Auf der
Grundlage der Rechtsprechung des OVG Münster
vom 12.10.2004 muss dieser Personenkreis jedoch
berücksichtigt werden. Dem hat der Gesetzgeber
Rechnung getragen.
Des Weiteren belasten Kosten für ambulante und
insbesondere stationäre Behandlung Städte und Ge-
meinden in zunehmendem Maße. Die Geschäfts-
stelle hat diesbezüglich eine Umfrage unter den Mit-
gliedsstädten und -gemeinden durchgeführt. Die
Antworten zeigen, dass in vielen Einzelfällen Krank-
heitskosten von mehreren 100.000 Euro entstanden
sind. Diese exorbitanten Krankheitskosten sind von
den kreisangehörigen Städten und Gemeinden
nicht zu verkraften. Die Geschäftsstelle hat sich des-
halb dafür ausgesprochen, den Kommunen die Be-
träge zu erstatten oder einen Fonds zur Abdeckung
besonders hoher Krankheitskosten einzurichten.
Schließlich hat der Städte- und Gemeindebund
NRW an seiner Grundsatzforderung festgehalten,
ein Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung
der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewer-
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Kommunalwahl 2004
Im Rahmen der konstitu-
ierenden Sitzung legten
die neu gewählten Coes-
felder Ratsmitglieder,
angeleitet von Bürger-
meister Heinz Öhmann
(vorn rechts) ein Treue-
gelöbnis ab
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berleistungsgesetz entsprechend dem bayerischen
Vorbild zu erlassen. Dort ist seit dem 01.07.2002
ein Gesetz in Kraft, durch das die Aufnahme, Un-
terbringung,soziale Versorgung und landesinterne
Verteilung ausländischer Flüchtlinge einheitlich
neu geregelt worden ist. Dadurch geht die Aufga-
ben- und Ausgabenzuständigkeit für alle Personen,
die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leis-
tungsberechtigt sind, insgesamt auf den Freistaat
Bayern über. Zielsetzung ist eine finanzielle Entlas-
tung des kommunalen Bereichs sowie eine Ver-
waltungsvereinfachung. Allein eine Regelung nach
bayerischem Vorbild berücksichtigt, dass die Auf-
nahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern eine
reine staatliche und keine kommunale Aufgabe ist.

Korruptions-
bekämpfungsgesetz 

Zum 01.03.2005 ist das Gesetz zur Verbesserung der
Korruptionsbekämpfung sowie zur Errichtung und
Führung eines Vergaberegisters NRW (Korruptions-
bekämpfungsgesetz) in Kraft getreten. Durch Her-
stellung von mehr Transparenz und stärkere Ab-
schreckung mit Hilfe eines verbindlichen Vergabe-
registers soll nach dem Willen des Gesetzgebers die
Korruption bekämpft werden. Der Städte- und Ge-
meindebund NRW hat die Intention des Gesetzent-
wurfs begrüßt. Allerdings ist aus Sicht des Verban-
des das Vergaberegister eines einzelnen Bundes-
landes nur bedingt geeignet, die Korruption wirk-
sam einzudämmen. Leider hat der Gesetzgeber die
Forderung des Verbandes nicht berücksichtigt, das
Vergaberegister so auszugestalten, dass den Städ-
ten und Gemeinden für fehlerhafte Eintragungen
keine Schadenersatzverpflichtungen entstehen
können. Der StGB NRW hatte auch darauf aufmerk-
sam gemacht,dass die Auskunftspflichten der Rats-
mitglieder und Hauptverwaltungsbeamten Grund-
fragen des Kommunalverfassungsrechts berührten
und deshalb nicht in ein Korruptionsbekämpfungs-
gesetz gehörten. Nach Ansicht des Städte- und Ge-
meindebundes NRW ist es vielmehr notwendig,ein
Rechtstellungsgesetz für Bürgermeister zu schaf-
fen, um alle besoldungs- und versorgungsrechtli-
chen Fragen abschließend zu regeln. Der Bera-
tungsbedarf seit Verkündung des Gesetzes bestä-
tigt die Forderungen des Verbandes. In Abstim-
mung mit dem NRW-Innenministerium hat der
StGB NRW mittlerweile Erläuterungen zur Handha-
bung dieses Gesetzes herausgebracht.

Landes-Verdienstorden für Albert Leifert
er frühere Bürgermeister von Drensteinfurt und langjährige Präsident des Städ-
te- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen, Albert Leifert, ist mit dem Ver-

dienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden. Leifert, Jahr-
gang 1936, erhielt die Auszeichnung gemeinsam mit 18 weiteren Persönlichkeiten 
Ende Mai 2004 in einer Feierstunde auf Schloss Bens-
berg aus der Hand von NRW-Ministerpräsident Peer
Steinbrück. Albert Leifert gehört seit 1975 für die CDU
dem Rat der Stadt Drensteinfurt an.Von 1979 bis 1999
war er Bürgermeister der Stadt. Für die Belange der
kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landes
setzte er sich beim Städte und Gemeindebund NRW in
dessen Hauptausschuss (seit 1983) und im Präsidium
(seit 1985) ein. Von 1992 bis 1996 sowie von 1998 bis
2002 führte er als Präsident den kommunalen Spit-
zenverband.Von 1985 bis 2000 gehörte Leifert zudem
dem Landtag von Nordrhein-Westfalen an. Fo
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Feuerwehr und Brandschutz

Die Einrichtung leistungsfähiger Feuerwehren, um
Feuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und
öffentlichem Notstand Hilfe zu leisten, welcher
durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche
Vorkommnisse verursacht wird, ist den Gemeinden
als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ge-
mäß § 1, 4 Feuerschutzhilfegesetz (FSHG) übertra-
gen. Die Bewältigung dieser Aufgabe erfordert er-
hebliche kommunale Mittel. Finanzielle Unterstüt-
zung erhalten die Kommunen aus dem Aufkommen
der Feuerschutzsteuer. Diese ist eine zweckgebun-
dene Steuer zur Förderung des Feuerlöschwesens
und des vorbeugenden Brandschutzes.Das Aufkom-
men der Feuerschutzsteuer steht den Ländern zu.
In den 1990er-Jahren ist das Aufkommen der Feuer-
schutzsteuer von gut 380 Mio.Euro im Jahre 1995 auf
rund 300 Mio. Euro im Jahre 1999 gesunken. Dieser
Aufkommensrückgang ist zurückzuführen auf den
immer schärferen nationalen wie auch internationa-
len Wettbewerb im Versicherungswesen, in dem -
aufgrund des verbesserten Brandschutzes - verrin-
gerten Feuerrisikos,in der sinkenden Bereitschaft von
Unternehmen, sich gegen Feuer zu versichern sowie
in der wachsenden Anzahl kombinierter Versiche-
rungen. Im Jahre 2001 wurde die Feuerschutzsteuer-
pauschale eingeführt. Seitdem erhalten die Städte,
Gemeinden und Kreise auf der Basis eines Vertei-
lungsschlüssels von 43 Prozent der Einwohner und 47
Prozent der Fläche ihren Anteil aus dem Gesamtauf-
kommen der Feuerschutzsteuer,das dem Land Nord-
rhein-Westfalen zusteht.
Mit der Umstellung des Förderverfahrens auf die
Feuerschutzsteuerpauschale wurde den Kommunen

D
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schutzbedarfsplans bekannt hatte, konnte auf In-
tervention des Städte- und Gemeindebundes NRW
eine Klarstellung dahingehend erreicht werden,
dass es für den kommunalen Brandschutz keine
landesweiten verbindlichen Standards gibt. Inso-
fern liegt die Verantwortung bei den Kommunen.
Erforderlich ist eine entsprechende Dokumentati-
on und eine differenzierte Gefährdungsanalyse ge-
mäß den örtlichen Gegebenheiten.
Am 21.10.2003 fand in Lippstadt der 1. Erfahrungs-
austausch im Bereich des Feuerwehrwesens statt.
Eingeladen waren Vertreter aus den Mitglieds-
städten des Arbeitskreises Mittelstadt. Erörtert
wurde schwerpunktmäßig der Problembereich des
Brandschutzbedarfsplans sowie die Auswirkungen
des EuGH-Urteils zur Arbeitszeit. Der 2. Erfah-
rungsaustausch am 18.03.2004 befasste sich mit
den Schwerpunktthemen des NRW-Innenministe-
riums für die kommenden zwei Jahre im Bereich
des Feuerwehrwesens und des Rettungsdienstes.
Darüber hinaus wurden die Problembereiche der
Arbeitszeitverordnung Feuerwehr, die Einführung
des Digitalfunks sowie die Zukunft der Freiwilligen
Feuerwehr auf der Basis der demografischen Ent-
wicklung erörtert.
Da der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-
Westfalen keinen Bereitschaftsdienst unterhält,
müssen die Freiwilligen Feuerwehren insbeson-
dere am Wochenende vielfach durch Verkehrs-
unfälle verursachte Schäden auf Landesstraßen
beheben. Die hierbei entstehenden Kosten wer-
den vom Landesbetrieb Straßenbau NRW nicht
erstattet. Der diesbezügliche Rechtsstreit in der
Auslegung der Vorschriften ist noch nicht beige-
legt. Einzelne Gerichtsurteile in 1. Instanz haben 
allerdings die Auffassung des Landesbetriebes 
bestätigt.

Denkmalschutz

In Zusammenarbeit mit den anderen kommunalen
Spitzenverbänden,dem Rheinischen und dem West-
fälischen Amt für Denkmalpflege sowie der Archi-
tektenkammer NRW und der Ingenieurkammer Bau
NRW wurde eine Veranstaltungsreihe „StadtBau-
Kultur: Stadtentwicklung und Denkmalpflege“ kon-
zipiert, welche 2005 stattfindet. Es wurden sieben
Städte und Gemeinden ausgesucht, die repräsenta-
tiv für ihre Region hervorragende Beispiele architek-
tonischer und städtebaulicher Qualität in Verbin-
dung mit der Denkmalpflege darstellen.

RECHT UND ORGANISATION

eine eigenständige Planungshoheit eingeräumt.Die
Feuerschutzsteuerpauschale kann auf Initiative der
kommunalen Spitzenverbände auch für die kom-
menden Haushaltsjahre angespart werden. Nicht
berücksichtigt wurden die Forderungen des Städte-
und Gemeindebundes NRW, die Mittel aus der Feu-
erschutzsteuer ausschließlich für den Brandschutz
zu verwenden. Im Jahre 2003 und 2004 wurde die
Gesamthöhe der auszuzahlenden Investitionspau-
schale auf jeweils 34 Mio. Euro festgelegt.
Erhebliche Unruhe und Unsicherheit verursachte
die Novellierung des § 22 FSHG, mit dem die Kom-
munen zur Erstellung eines Brandschutzbedarfs-
plans verpflichtet wurden. In der amtlichen Be-
gründung zum FSHG hieß es hierzu: „In Abs. 1 Satz 1
wird die schon bisher bestehende Verpflichtung
der Gemeinden, den Brandschutzbedarf zu ermit-
teln, um die Forderung nach Dokumentation in 
einem Brandschutzbedarfsplan ergänzt. Diese 
Forderung wurde auf Anregung verschiedener 

Verbände in das Gesetz aufgenommen, um die 
Bedeutung dieser Aufgabe zu betonen und den
Aufsichtsbehörden eine bessere Möglichkeit zu 
öffnen, festgestellte Defizite bei der Aufgaben-
wahrnehmung zu beseitigen.“ 
Obwohl keine Verschärfung der Rechtslage seitens
des Gesetzgebers vorgenommen wurde,erhielt ein
Musterbrandschutzbedarfsplan der Arbeitsge-
meinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren Stan-
dardvorgaben, die landesweit zu erheblicher Per-
sonalausweitung geführt hätten. Nachdem sich
zunächst auch das NRW-Innenministerium zu die-
sen inhaltlichen Vorgaben des Musterbrand-

Deutscher im kommunalen Weltverband
oland Schäfer (Foto Mitte),
Bürgermeister der Stadt

Bergkamen und Präsident des
Städte- und Gemeindebundes
NRW, ist auf dem Gründungs-
kongress des Weltverbandes
der Kommunen Anfang Mai
2004 in Paris in dessen Haupt-
ausschuss gewählt worden.

Der neue Verband dient den Vereinten Nationen als Ansprechpartner, wenn es um 
Fragen der Städte und Gemeinden geht. Schäfer, der als Erster Vizepräsident des Deut-
schen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) an dem Kongress teilnahm, referierte im
Rahmen des Workshops „Lokale Demokratie und Bürgerbeteiligung“ über die Moder-
nisierung kommunaler Entscheidungsstrukturen und den Einsatz neuer Informations-
technologien bei der Bürgerbeteiligung in deutschen Kommunen.

Foto: Baltsch
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INFORMATIONSTECHNOLOGIE
Gemeinschaftsprojekt 
e-Government NRW

wölf Mitgliedskommunen des StGB NRW ha-
ben von Ende 2001 bis Juli 2003 in einem der
größten Kooperations-Projekte Deutschlands,

dem „Gemeinschaftsprojekt e-Government NRW“,
ausgewählte Verwaltungsverfahren auf elektroni-
sche Abwicklung (e-Government) umgestellt. In
dem vom Verband initiierten und geleiteten Vorha-
ben, an dem die Microsoft Deutschland GmbH so-
wie die Bertelsmann Stiftung mitwirkten, wurden
Lösungen geschaffen, die kostengünstig, auf ande-
re Kommunen übertragbar und leicht auszubauen
sind. Die Mitgliedstädte Bergisch Gladbach, Berg-
kamen, Coesfeld, Gütersloh, Herten, Lippstadt, Ols-
berg, Paderborn, Ratingen, Rees, Rietberg und Sieg-
burg haben in acht Teilpilotprojekten - darunter
Bauleitplanung, Melderegisterauskunft und Perso-
nenstandswesen - Verwaltungsvorgänge „elektrifi-
ziert“ und damit den herkömmlichen Behörden-
gang zum Teil überflüssig gemacht.
Durch die präzise dokumentierten Erkenntnisse aus
dem Pilotprojekt und mit Hilfe der neu entwickelten
Software „E-Government Starter Kit“ als Plattform-
Lösung können auch kleine und mittlere Städte und
Gemeinden ohne Investitionen in Millionenhöhe
elektronische Verwaltungsverfahren für Bürgerin-
nen und Bürger sowie die örtliche Wirtschaft ein-
richten. Beim E-Government Starter Kit (www.
egsk.net) handelt es sich um eine für Kommunal-
verwaltungen einmalige Software-Plattform, die in
der Basis-Ausstattung die Verwaltungsverfahren
„Melderegisterauskunft“, „Personenstandsurkun-
denbeantragung“ und „Störfallmeldung“ enthält
und um weitere Verwaltungsverfahren ergänzt wer-
den kann. Das EGSK kann vor Ort von einer Kommu-
ne selbst oder von einem Rechenzentrum für meh-
rere Kommunalverwaltungen installiert und betrie-
ben werden. Mittlerweile liegt das EGSK in der Ver-
sion 2.0 vor und unterstützt neben weiteren
Fachverfahren auch das OSCI-Protokoll für den elek-
tronisch signierten Datenaustausch.
Der Landtag NRW lobte in seiner interfraktionellen
Entschließung „In NRW Potenziale des e-Government
verstärkt nutzen“ (LT-DrS. 13/5681) ausdrücklich das
als zukunftsweisend bezeichnete Projekt. Der StGB
NRW konnte mit geringem finanziellen Aufwand und
großem Engagement seiner Mitgliedskommunen
zum Wohle aller auf die e-Government-Entwicklung 
- nicht nur in NRW - positiv Einfluss nehmen.

Mit einer ausführ-
lichen Dokumentation
wurde das Pilotprojekt
e-Government Ende 
Juli 2003 abgeschlossen

Rahmenempfehlung 
e-Government NRW

Gemeinsam mit dem Städtetag NRW und dem
Landkreistag NRW hat der Städte- und Gemeinde-
bund NRW zum Jahreswechsel 2004/2005 eine Rah-
menempfehlung zum e-Government mit dem Land
geschlossen. Ziel ist es, durch Schaffung verschiede-
ner Rahmenbedingungen die Qualität der Leistun-
gen der öffentlichen Hand im Interesse der Bürge-
rinnen und Bürger sowie der Wirtschaft weiter zu
verbessern. Informationen und Dienstleistungen
sollen auch elektronisch nutzerfreundlich angebo-
ten werden. Land und Kommunen wollen den Bür-
gerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft einen
orts-,zeit- und personenunabhängigen sowie siche-
ren Zugang zu den Dienstleistungen der öffentli-
chen Verwaltung bieten. Zudem wird eine schlanke,
flexible, rasche und kostengünstige Durchführung
von Geschäftsprozessen angestrebt. Außerdem soll
das Verwaltungshandeln der öffentlichen Hand
transparenter werden.
Hierzu sollen beispielsweise die Internetportale
von Land und Kommunen verknüpft, die Nutzung
der elektronischen Signatur intensiviert sowie die
Vernetzung von Kommunalverwaltungen und
Land erhöht werden. Als ersten praktischen Erfolg
konnte der StGB NRW zusammen mit den anderen
kommunalen Spitzenverbänden durchsetzen, dass
den Kommunen die Sammlung der geltenden Ge-
setze und Verordnungen des Landes NRW kosten-
los elektronisch zur Verfügung steht.
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lebendigen Diskussion zu den Betriebssystemen Li-
nux und Microsoft Windows soll diese den Kom-
munen Klarheit über die Vorteile, Nachteile und
Kostenaspekte bringen.

Intranet des Städte- und 
Gemeindebundes NRW

Im Jahr 2003 wurde das Intranet des StGB NRW
komplett überarbeitet. Aufgrund der laufend stei-
genden Zugriffszahlen und des Anspruchs der Ge-
schäftsstelle, das aktuellste und umfangreichste
Informationsmedium der kommunalen Spitzen-
verbände in Deutschland seinen Mitgliedern anzu-
bieten, war dieser Schritt erforderlich.
Seit der Überarbeitung finden die Mitglieder des
Verbandes unter www.intern.nwstgb.de eine ver-
besserte Übersicht, die leichtere Handhabbarkeit
der Navigation, eine echte Suchfunktion und ins-
besondere einen - in diesem Bereich einmaligen - E-
Mail-Service, der ein persönliches Abonnieren neu
eingestellter Inhalte im Intranet bietet. Dadurch
entfällt das lästige Suchen nach Neuigkeiten.Statt-
dessen erhält man für einen frei wählbaren Fach-
bereich die neuesten Inhalte automatisch auf den
Bildschirm.
Weiterhin wurde zum Jahr 2004 der Bürgermeis-
ter-Newsletter eingeführt. Dieses elektronische
Bulletin bietet der Städte- und Gemeindebund
NRW seit dem 01. März 2004 exklusiv den Haupt-
verwaltungsbeamtInnen seiner Mitgliedskommu-
nen an. In wöchentlich gut zwei Newslettern erhält
man tagesaktuelle Nachrichten aus dem kommu-
nalen Bereich, kondensiert auf wenige Zeilen.
Durch diese Beschränkung auf das Wesentliche
gibt die Geschäftsstelle den Bürgermeisterinnen
und Bürgermeistern Informationen an die Hand,
die zum einen unerlässlich für die Verwaltungs-
spitze einer Kommune in Nordrhein-Westfalen
sind, zum anderen sich aber knapp und klar auf die
Basisdaten beschränken.

Vier Premium-
Partner bereichern
die Eingangseite
des StGB NRW-
Intranets

Arbeitskreis 
Informationstechnologien

Der Arbeitskreis Informationstechnologien (AK IT)
des Städte- und Gemeindebundes NRW wurde En-
de 2002 geschaffen und diskutiert zweimal jährlich
aktuelle IT-Entwicklungen und Gesetzesvorhaben.
Die im AK IT zusammengeschlossenen EDV-Be-
reichsleiter diverser Mitgliedskommunen haben
seit der Gründung zwei Musterdienstanweisungen
erarbeitet, die auch außerhalb des Mitgliederkrei-
ses vielfach genutzt werden. Die Muster-DA über
die Internetnutzung und den E-Mail-Verkehr hilft,
rechtssicher den elektronischen Internet-Zugang
der Behörden-PCs nach außen zu regeln.
Die Muster-DA über den Datenschutz erleichtert
den richtigen Umgang mit elektronischen perso-
nenbezogenen Daten und sichert deren Nutzer so-
wie die von diesen genutzten technischen Vorrich-
tungen. Im Jahr 2005 erscheint darüber hinaus ei-
ne Hilfestellung zu Migrationsüberlegungen hin-
sichtlich OpenSource Software. Angesichts der
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PISA- und IGLU-Studie

ach der viel diskutierten PISA-Studie aus dem
Jahr 2000 wurden im April 2003 die IGLU-
Studie und im Dezember 2004 die PISA-Stu-

die 2003 veröffentlicht. Bei der PISA-Studie 2003
konnten deutsche Schülerinnen und Schüler einen
mittleren Platz belegen. Wenn die IGLU-Studie zu-
gunsten der deutschen Schülerinnen und Schüler
auch etwas günstiger ausgefallen ist, so enthalten
nach ganz überwiegender Auffassung beide Studi-
en sehr deutliche Hinweise darauf, dass zur Ver-
besserung des Bildungssystems weiterhin Hand-
lungsbedarf besteht.
Das Land NRW leitete zur Verbesserung des Bil-
dungssystems einige Reformmaßnahmen ein - etwa
vorschulische Sprachangebote,die Einführung einer
flexiblen Schuleingangsphase, die Auflösung der
Schulkindergärten und ein Infogespräch für Schüle-
rinnen und Schüler,das von den Schulträgern durch-
geführt wird.Darüber hinaus wurde das Abitur nach
zwölf Jahren auf den Weg gebracht. Die Geschäfts-
stelle führte hierzu zahlreiche Gespräche mit dem
NRW-Ministerium für Schule, Jugend und Kinder
und gab auch schriftliche Stellungnahmen ab.
Nachdem das Land trotz mehrfachem Hinweis kein
Gesamtkonzept zur Verbesserung des Bildungssys-
tems erstellt hatte, richtete der Schul-, Kultur- und
Sportausschuss des StGB NRW eine Arbeitsgruppe
ein, die ein Konzept zur Verbesserung des Schulsys-
tems erarbeitet hat. Dieses Konzept ist zwischen-
zeitlich vom Ausschuss beschlossen worden und so-
wohl dem NRW-Schulministerium als auch den
Fraktionen im NRW-Landtag zugeleitet worden.

Schulgesetz NRW

Insbesondere im Jahr 2004 wurde intensiv über das
einheitliche Schulgesetz NRW beraten. Auch hierzu
führte die Geschäftsstelle zahlreiche Gespräche mit
dem Land und gab auch schriftliche Stellungnah-
men gegenüber dem NRW-Landtag ab. Mit dem
Schulgesetz NRW werden Schulordnungsgesetz,
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Ersatz-
schulfinanzgesetz, Schulpflichtsgesetz, Lernmittel-
freiheitsgesetz,Schulmitwirkungsgesetz und die All-
gemeine Schulordnung in ein einheitliches Gesetz
überführt. Die Anzahl der Regelungen soll erheblich
reduziert werden. Zudem enthält das Schulgesetz
NRW auch schulträgerrelevante inhaltliche Ände-
rungen - etwa die Einführung des Abiturs nach zwölf

Jahren und die Einführung von Verbundschulen und
Dependancen. Diese Ansätze wurden von den Gre-
mien des Verbandes positiv aufgenommen.
Intensiv wurde vor allem § 98 Schulgesetz-Entwurf,
der eine Regelung zur Gastschülerpauschale enthält,
diskutiert. Auf der Grundlage eines Beschlusses des
StGB NRW-Präsidiums sprach sich die Geschäftsstel-
le im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens gegen
die Einführung einer Gastschülerpauschale aus. Fra-
gen des interkommunalen Finanzausgleichs müss-
ten im systematischen Zusammenhang mit dem
GFG geregelt werden, weil dort durch den Schüler-
ansatz bereits dem Grunde nach schulbezogene Auf-
wendungen der Kommunen berücksichtigt würden.
Die Gastschülerpauschale würde das jetzige System
des kommunalen Finanzausgleichs in Frage stellen,
weil bei einem derart massiven Finanztransfer die
Existenzberechtigung des Schüleransatzes kaum
noch plausibel zu machen wäre. Zudem bestünde
die Gefahr, dass auch in anderen Bereichen der Da-
seinsvorsorge der Ruf nach Transferleistungen er-
wogen würde - mit der Folge,dass ein bürokratisches
und nicht transparentes Geflecht von Finanzströ-
men zwischen den einzelnen Gebietskörperschaf-
ten entstünde.Vor diesem Hintergrund ist die Rege-
lung im Wege eines Änderungsantrages aus dem
Schulgesetz-Entwurf gestrichen worden.

Offene Ganztagsschule

Einer der Schwerpunkte im Bereich Schule war die
Begleitung der Konzeption des NRW-Ministeriums
für Schule, Jugend und Kinder zur Offenen Ganz-
tagsschule. Hierzu fanden im Rahmen der Erstel-
lung der Richtlinie und des Erlasses zur Offenen
Ganztagsschule zahlreiche Gespräche sowohl mit
der Staatskanzlei als auch mit dem NRW-Schul-
ministerium statt.Das Land verfolgte zunächst den
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NRW-Bildungs-
ministerin Ute 
Schäfer mit StGB
NRW-Präsident
Roland Schäfer (re.)
bei der Diskussion
im Präsidium über
das Landeskonzept
Offene Ganztags-
Grundschule
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Ansatz, dass die Hälfte der Personalkosten für die
Offene Ganztagsschule von den Kommunen zu 
tragen sei. Die kommunalen Spitzenverbände ver-
treten bis heute den Standpunkt, dass sämtliche
Personalkosten vom Land zu tragen seien.
Es konnte zumindest erreicht werden, dass von den
nach den Berechnungen des Landes erforderlichen
Personalkosten das Land zwei Drittel trägt. Entspre-
chend der Finanzverteilung nach dem Schulfinanz-
gesetz müssen die Kommunen jedoch zusätzlich die
sächlichen Kosten aufbringen. Die Organisation der
Offenen Ganztagsschule obliegt dem Schulträger.Es
handelt sich um ein freiwilliges Angebot.
Begleitet wurde auch die Richtlinie des Bundes zu
den vier Mrd. Euro Bundesmittel für den Ausbau
von Ganztagsschulen und der entsprechende Er-
lass des NRW-Schulministeriums. Die Geschäfts-
stelle setzte sich insbesondere im Rahmen der In-
terministeriellen Arbeitsgruppe zur Offenen Ganz-
tagsschule für ein mit möglichst wenig Aufwand
verbundenes Verwaltungsverfahren ein. Kritisiert
wurde neben dem Abschluss der Rahmenverein-
barungen zur Offenen Ganztagsschule durch das
Land auch die Auffassung des NRW-Schulministe-
riums zur Übernahme der Schülerfahrkosten.

Schulfinanzreform

Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit im Bereich
Schule war die konzeptionelle Arbeit - und die For-

mulierung von Forderungen an das Land - hinsicht-
lich einer Reform des Schulfinanzsystems. Seitens
der Schulträger besteht Einigkeit, dass die aus den
1970er-Jahren stammenden Strukturen nicht mehr
den aktuellen Gegebenheiten entsprechen. Nach-
dem in der Vergangenheit keine Gesprächsbereit-
schaft des Landes erkennbar war, erklärte sich das
Land nunmehr zu einer Bestandsaufnahme bereit.
Vor diesem Hintergrund ermitteln Land und kom-
munale Spitzenverbände derzeit die Kosten im Be-
reich Schule. Hierzu führte die Geschäftsstelle in
Zusammenarbeit mit dem Landkreistag NRW und
dem Städtetag NRW eine Umfrage durch, die sich
derzeit in der Auswertung befindet. Auf dieser
Grundlage werden weitere Gespräche zur Reform
des Schulfinanzsystems angestrebt. Im Schulge-
setz NRW sind allerdings im Wesentlichen die alten
Vorschriften übernommen worden.

e-nitiative.nrw

Der intensive Dialog zur Ausstattung der Schulen
mit neuen Medien zwischen Land und kommuna-
len Spitzenverbänden setzte sich auch im Berichts-
zeitraum fort. Die Geschäftsstelle hat an der e-ni-
tiative.nrw insbesondere über den Arbeitskreis Me-
dien mitgewirkt. Zu den wichtigsten Aufgaben der
1999 gegründeten e-nitiative.nrw gehören die In-
formation und Beratung der Schulen und Schulträ-
ger zur Ausstattung der Schulen mit neuen Me-
dien. In diesem Zusammenhang fanden weitere Ta-
gungen insbesondere in Dortmund statt, wo den
Schulträgern auch Umsetzungsbeispiele anderer
Städte und Gemeinden vorgestellt wurden.
Zwar ist es gelungen, eine Handreichung zur Auf-
gabenteilung zwischen Schulen (first-level-sup-
port) und Schulträger (second-level-support) zu er-
stellen. Zum Abschluss einer Vereinbarung ist es al-
lerdings nicht gekommen, weil das Land die Lehre-
rinnen und Lehrer nicht in angemessenem Umfang
für die Wahrnehmung von Aufgaben des first-le-
vel-support von ihrer Verpflichtung zum Unterricht
befreien wollte.
Die auf fünf Jahre angelegte e-nitiative.nrw lief En-
de 2004 aus. Land und kommunale Spitzenverbän-
de einigten sich zum Abschluss der e-nitiative.nrw
auf eine gemeinsame Erklärung. Der Städte- und
Gemeindebund NRW legte Wert auf eine Formu-
lierung, wonach das Land weitere Anstrengungen
für die Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer un-
ternehmen müsse. Eine Evaluation zur e-nitiati-

er Deutsche Städtetag und der Deutsche Städte- und
Gemeindebund haben am 24.September 2003 auf ei-

ner zentralen Kundgebung in Berlin den Berliner Appell
der deutschen Städte und Gemeinden „Reformen statt
Kahlschlag“ auf den Weg gebracht. Unterstützt von Vertretern zahlreicher großer Or-
ganisationen wie des Deutschen Gewerkschaftsbundes und des Deutschen Sport-
bundes forderten mehr als 1.600 Oberbürgermeister, Bürgermeister und Ratsvertre-
ter aus ganz Deutschland Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat auf, nach Jah-
ren der Untätigkeit und der Missachtung kommunaler Interessen zum 1. Januar 2004
eine gestärkte und verstetigte Gewerbesteuer sowie wirksame Entlastungen bei den
Ausgaben zu beschließen.„Am Zustand der Städte lässt sich der Zustand des ganzen
Landes ablesen“, sagte die Präsidentin des DST, die Frankfurter Oberbürgermeisterin
Petra Roth. Der Vizepräsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, der 
Alzeyer Bürgermeister Ernst Walter Görisch,sprach von einer Krise der Kommunen,die
die Zukunft des Gemeinwesens massiv in Frage stelle. „Längst geht es nicht mehr nur
um die Finanzen. Es geht um die Zukunft unseres Gesellschaftsmodells und damit um
unsere Demokratie“, sagte Görisch. Er forderte Regierung und Opposition auf,
gemeinsam mit den Ländern und den Kommunen einen Kommunalgipfel zur 
Gemeindefinanzreform einzuberufen.

Reformen statt Kahlschlag

D
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ve.nrw hatte ergeben, dass Lehrerinnen und Lehrer
die neuen Medien nicht stets in wünschenswer-
tem Umfang in den Unterricht einbeziehen.

Stiftung Partner für Schule

Am 3. Juni 2003 wurde die Stiftung Partner für
Schule von der e-nitiative.nrw und anderen Vertre-
tern aus der Wirtschaft gegründet. Handlungs-
schwerpunkte der Stiftung sind das Lernen mit
neuen Medien und deren Integration in den Schul-
alltag, die Förderung der Basiskompetenz von
Schülerinnen und Schülern, Unterstützung bei der
Vermittlung ökonomischer Bildung in der Schule
und Förderung von Maßnahmen zur Erleichterung
des Übergangs von der Schule in den Beruf. Im Rah-
men der Stiftung Partner für Schule stellt die Gel-
senwasser AG den Schulen in ihrem Einzugsgebiet
pro Jahr eine Million Euro projektbezogen zur Ver-
fügung. In der dafür eingerichteten Jury wirkte die
Geschäftsstelle mit.

KULTUR UND SPORT
Volkshochschulen

ie langjährige Zusammenarbeit mit dem
NRW-Landesverband der Volkshochschulen
wurde auf Vorstandsebene - dort ist der Städ-

te- und Gemeindebund NRW Mitglied - fortgeführt.
Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeit war insbe-
sondere die finanzielle Förderung seitens des Lan-
des NRW für die Weiterbildung. Gegenstand der
Diskussion war insbesondere die Evaluation der
Wirksamkeit des Weiterbildungsgesetzes NRW,wo-
zu ein umfassendes Gutachten vorgelegt wurde.

Musikschulen

Die gute Zusammenarbeit mit dem NRW-Landes-
verband der Musikschulen konnte fortgesetzt wer-
den. Die Geschäftsstelle ist nach wie vor im erwei-
terten Vorstand des Landesverbandes vertreten. Zu
den zentralen Themen der Vorstandsarbeit gehör-
ten neben der Weiterentwicklung der Musikschu-
len auch die Kooperation von Schule und Kinder-
garten mit der Musikschule. Mit dem Landesmu-
sikrat wurde ein gemeinsames Positionspapier zur
musischen Bildung im Elementarbereich erarbei-
tet. Darin setzen sich beide Institutionen dafür ein,
dass Musik im Kindergarten wie in der Grundschu-
le wieder einen höheren Stellenwert erhalten soll.

Bibliotheken

Die Geschäftsstelle konnte die Arbeit im Vorstand
des Landesverbandes der Bibliotheken intensivie-
ren. Gegenstand der Diskussion war insbesondere
der Erhalt der Zeitschrift„Pro Libris“ und ein Projekt
zur Kooperation von Schule und Bibliotheken. Ein
wichtiges Problemfeld war auch der Erhalt der Lan-
desförderung für die Bibliotheken.

Runde der Archivare

Am 18. November 2003 wurde die Arbeitsgemein-
schaft der Stadt- und Gemeindearchive beim Städ-
te- und Gemeindebund NRW (ASGA) gegründet, in
der auch Vertreter des Rheinischen Archiv- und Mu-
seumsamtes sowie des Westfälischen Archivamtes
mitwirken. Aufgaben der ASGA sind der Erfah-
rungs- und Informationsaustausch über fachspezi-
fische Themen und Probleme kommunaler Archive,
die Koordination und Unterstützung interkommu-
naler Projekte, die Formulierung von Fachpositio-
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Schönes NRW in
Taschenbuchformat

er Titel als Programm:„Schönes NRW“ ist ein spe-
zieller Reiseführer  zu den historischen Stadt- und

Ortskernen in Nordrhein-Westfalen. Auf 354 Seiten
werden 55 NRW-Städte und Gemeinden mit histori-
schem Orts- oder Stadtkern vorgestellt, angefangen
von Minden im Nordosten bis Monschau im Südwes-
ten. Zu jeder Kommune wird Historisches und Sehens-
wertes ausführlich erläutert. Ein Stadtrundgang in-
klusive Karte sowie Informationen zu Besichtigungen
und Gastronomie ergänzen die Darstellung. Außer-
dem enthält der Reiseführer Tipps für Ausflüge in 
die nähere Umgebung. Anfang April 2003 stellten es
Wolfgang Schwade, Bürgermeister in Lippstadt und
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft „Historische
Stadtkerne“ (Foto re.) sowie Walter Ollenik (Foto li.),
Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft „Histori-
sche Ortskerne“, in Düsseldorf den Medien vor.
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KULTUR UND SPORT

stattungsgesetz sind insbesondere die Aschenver-
streuung und die Beisetzung der Asche im Wurzel-
bereich eines Baumes.

LandesSportBund

Im Berichtszeitraum setzte sich auch die gute Zu-
sammenarbeit mit dem LandesSportBund - etwa
durch eine Mitarbeit im Ausschuss für Stadt- und
Kreissportbünde - fort. Die Geschäftsstelle lehnte
allerdings das Vorhaben des LandesSportBundes
ab, ein Sportgesetz NRW auf den Weg zu bringen,
weil hierdurch der Handlungsspielraum der Kom-
munen eingeschränkt würde und kein größerer
Nutzen für den Sport erkennbar ist. Gemeinsam
mit dem LandesSportBund und dem NRW-Sport-
ministerium sowie den Vertreterinnen und Vertre-
tern des Badewesens ist auch die Broschüre „Wege
zur Bestandssicherung kommunaler Hallen- und
Freibäder“ entstanden, die allen Mitgliedskommu-
nen zur Verfügung gestellt worden ist.

Sportpauschale

Auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsge-
setzes 2004/2005 erhalten die Gemeinden erstmals
pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommu-
naler Aufwendungen im Sportbereich.Damit entfällt
die projektbezogene Sportstättenbauförderung. Die
Geschäftsstelle sprach sich über einen längeren Zeit-
raum gegen die projektbezogene Sportstättenbau-
förderung aus, weil diese allzu verwaltungsaufwän-
dig ist und ein erheblicher Finanzierungsstau be-
stand. Die Sportpauschale hat in den Jahren 2004
und 2005 ein Volumen von je 50 Mio. Euro.

nen für die in der ASGA vertretenen Archivare, die
Erarbeitung von Strategiepapieren und die Bera-
tung des Städte- und Gemeindebundes NRW in al-
len Fragen des Archivwesens.Zwischenzeitlich fan-
den zwei Tagungen der ASGA statt, wo sich diese
auch mit der Archivierung digitaler Medien be-
schäftigte.

Landeskulturkonferenz

Die Geschäftsstelle setzte ihre Arbeit in der von
NRW-Kulturminister Dr. Michael Vesper am
18.06.2001 gegründeten Landeskulturkonferenz
fort. Gegenstand der Diskussion war insbesondere
die Kulturförderung durch das Land. Im Rahmen ei-
ner Arbeitsgruppe der Landeskulturkonferenz wur-
de insbesondere über den Kultur-Förderbericht
NRW diskutiert, der im Auftrag des Landes von ei-
nem Wissenschaftler erstellt worden ist. Die Ge-
schäftsstelle sprach sich dafür aus, dass ein solcher
Bericht auch weiterhin erstellt werde. Schwer-
punktmäßig solle sich der nächste Bericht mit der
regionalen Kulturpolitik und den Kultursekretaria-
ten in Nordrhein-Westfalen beschäftigen.

Bestattungsgesetz NRW

Am 01.09.2003 trat das neue Bestattungsgesetz
NRW in Kraft. Die Geschäftsstelle war im Rahmen
des Gesetzgebungsverfahrens beteiligt und gab zu
dem Gesetz,das eine umfangreiche Liberalisierung
des Bestattungswesens vorsieht, eine Stellung-
nahme ab. Darüber hinaus wurden die Mitglieds-
kommunen über die zentralen Änderungen infor-
miert. Neue Formen der Beisetzung nach dem Be-
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Kinder- und Jugend-
förderungsgesetz

Am 6.10.2004 verabschiedete der Landtag NRW
das Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, der Ju-
gendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder-
und Jugendschutzes - Kinder- und Jugendförde-
rungsgesetz - als Drittes Gesetz zur Ausführung
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Es basiert im
Wesentlichen auf dem Entwurf der Regierungs-
fraktionen, enthält aber auch einige - zum Teil auf
den Beitrag des StGB NRW in der Anhörung des
Landtagsausschusses zurückgehende - Änderun-
gen.
Die Jugendverbände haben sich mit ihrem Petitum,
zusätzliche Landesmittel von etwa 21 Mio. Euro
jährlich bereits ab 2005 und nicht erst ab 2006 zu
realisieren, nicht durchsetzen können. Zur Siche-
rung der kinder- und jugendpolitischen Infrastruk-
tur soll aber schon für das Jahr 2005 der Kinder-
und Jugendförderplan so gestaltet werden, dass
die in dem Gesetz normierten Fördergrundsätze
Berücksichtigung finden und die Träger in ihrer Ar-
beit nicht weiter eingeschränkt werden. Mit dem
neuen Kinder- und Jugendförderungsgesetz wird
schwerpunktmäßig der bisherige Landesjugend-
plan als Kinder- und Jugendförderplan auf einem
Niveau von jährlich 96 Mio. Euro - zunächst befris-
tet bis Ende 2010 - gesetzlich fixiert.

SOZIALES • JUGEND • GESUNDHEIT
Kinderbetreuung

in Schwerpunktthema war der Ausbau der Kin-
derbetreuung für unter Dreijährige. Am
14.07.2004 beschloss das Bundeskabinett den

Gesetzentwurf zum qualitätsorientierten und be-
darfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung und
zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhil-
fe (Tagesbetreuungsausbaugesetz - TAG). Der Bun-
desrat lehnte den Gesetzentwurf am 24.09.2004
im ersten Durchgang ab. Das Gremium bezweifel-
te zum einen die Verfassungsmäßigkeit des Ge-
setzentwurfs und verwies hierbei auf die restrikti-
ve Haltung des Bundesverfassungsgerichts. Darü-
ber hinaus kritisierte der Bundesrat die detaillier-
ten bundeseinheitlichen Vorgaben und Standards
sowie die Finanzierungsregelungen.
Der Familienausschuss des Deutschen Bundestages
beschloss mit Mehrheit der Koalitionsfraktionen
am 27.10.2004 eine Änderung zum TAG. Die Neure-
gelungen der §§ 22 bis 24 a,69 und 74 a SGB VIII wur-
den nunmehr in einem eigenständigen Gesetzes-
antrag geregelt. Grundsätzliche inhaltliche Ände-
rungen der Paragraphen waren damit nicht ver-
bunden. Die Koalition teilte mit diesem Verfahren
das geplante Gesetz zum Ausbau der Kinderbe-
treuung wegen des zu erwartenden Widerstands
der Union im Bundesrat in einen zustimmungs-
pflichtigen und einen nicht zustimmungspflichti-
gen Teil. Der letztere, welcher die Kernpunkte der
geplanten Neuregelung enthält, wurde am
28.10.2004 im Bundestag verabschiedet.
Die Gremien des StGB NRW befassten sich umfas-
send mit dem TAG und erkannten grundsätzlich an,
dass es - lokal und regional deutlich differenziert -
insbesondere aus familienpolitischer Sicht wün-
schenswert sei,die Betreuung für Kinder unter drei
Jahren auszubauen. Selbst die stufenweise Weiter-
entwicklung eines verlässlichen, am Bedarf der Fa-
milie orientierten Betreuungsangebots könne aber
ohne eine umfassende und dauerhafte Beteiligung
von Bund und Ländern an den betrieblichen und in-
vestiven Kosten des Betreuungsangebots nicht be-
wältigt werden. Abgelehnt wurde, den kostenin-
tensiven Ausbau der Kindertagesbetreuung mit
möglichen Einsparungen durch Hartz IV zu verbin-
den. Bisher sei nicht einmal erkennbar, dass die
Kommunen bei der Zusammenlegung von Arbeits-
losenhilfe und Sozialhilfe tatsächlich - wie verspro-
chen - bundesweit um 2,5 Mrd. Euro jährlich ent-
lastet würden.
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Nahezu ausgebucht
war die Firmen-
Präsentation im 
Rahmen der StGB
NRW-Mitgliederver-
sammlung in der 
Halle Münsterland
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Soweit die örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe Zuwendungen für Maßnahmen auf kommuna-
ler Ebene oder in eigener Trägerschaft erhalten, ha-
ben sie nach dem Gesetz sicherzustellen, dass ihr Fi-
nanzanteil in einem angemessenen Verhältnis zu den
Landesmitteln steht,die Landesmittel nicht zur Haus-
haltskonsolidierung verwendet werden und die
Maßnahmen Bestandteil der örtlichen Jugendhilfe-
planung sind. Der Städte- und Gemeindebund NRW
hatte sich in der Anhörung des Landtagsausschusses
für Kinder, Jugend und Familie am 13.7.2004 kritisch
mit dieser Finanzierungsregelung auseinanderge-
setzt.Zum einen ist sie kaum justiziabel und zum an-
deren ist der Ausschluss der Haushaltskonsolidierung
unpassend,da die Kommunen - anders als das Land -
sich auch in schwieriger Finanzierungssituation bei
ihren freiwilligen Leistungen in der Jugendhilfe so
gut wie nicht zurückgezogen haben.

Ein Novum gegenüber dem Bundesrecht ist der
auch für den Bereich der örtlichen Jugendhilfeträ-
ger eingeführte Förderplan, der auf der Grundlage
des kommunalen Jugendhilfeplans erstellt werden
muss. Der StGB NRW hatte sich während der Bera-
tungen des Landtagsausschusses dezidiert dafür
eingesetzt, dass die Kommunen im Rahmen dieses
neuen Dritten Ausführungsgesetzes zum KJHG
nicht mit zusätzlichen Standards gegenüber dem
Bundesrecht konfrontiert werden.
Ebenfalls gegen das Votum des StGB NRW wurde
gesetzlich fixiert, dass die örtlichen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe sicherzustellen haben, dass
ihre freiwilligen Mittel zur Förderung der Kinder-
und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des
erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes in ei-

nem angemessenen Verhältnis zu den für die Ju-
gendhilfe insgesamt bereitgestellten Mitteln ste-
hen.Diese Neuregelung ist aus Verbandssicht nicht
nachvollziehbar zu einem Zeitpunkt, in dem von
den Kommunen zusätzliche Aufwendungen für die
Versorgung der unter Dreijährigen erwartet wer-
den, die Kirchen sich aus der Finanzierung von Kin-
dergartengruppen vielerorts zurückziehen und die
Personalkostenanteile bei den Kindertageseinrich-
tungen generell weiter steigen.

Partizipation von Kindern 
und Jugendlichen 

Zurzeit wird intensiv die Frage diskutiert, inwieweit
Kinder und Jugendliche an kommunalen Entschei-
dungsprozessen beteiligt werden können. Sie sind
von vielen kommunalpolitischen Maßnahmen un-
mittelbar betroffen. Die Möglichkeiten, ihre eige-
nen Auffassungen und Ansichten zu den sie be-
treffenden Themen vor Ort einzubringen, sind da-
gegen oft begrenzt.
Der StGB NRW-Ausschuss für Jugend, Soziales
und Gesundheit hat sich mehrfach mit der The-
matik befasst und im Mai 2004 „Hinweise zur Par-
tizipation von Kindern und Jugendlichen an kom-
munalen Entscheidungsprozessen“ verabschie-
det. In dem Papier wird die Bandbreite möglicher
Beteiligungsformen beschrieben und auf die mit
den einzelnen Modellen verbundenen Chancen
sowie Risiken hingewiesen. Inzwischen hat auch
die Bertelsmann-Stiftung die Thematik aufge-
griffen und den StGB NRW in ihren Projektbeirat
berufen.

Leistungsentgelte in der 
Jugendhilfe

Nach langwierigen Verhandlungen konnte der
Rahmenvertrag I, der die Vereinbarung aus dem
Jahr 1998 auf der Grundlage der während der Er-
probungsphase gewonnenen Erfahrungen fort-
schreibt, von den Spitzenverbänden der Freien
Wohlfahrtpflege in NRW, den Vereinigungen sons-
tiger Leistungserbringer auf Landesebene sowie
den kommunalen Spitzenverbänden in NRW im Ju-
li 2003 unterschrieben werden.Er bildet in NRW die
Grundlage für Vereinbarungen über Leistungsan-
gebote, Qualitätsentwicklung und Entgelte nach
den §§ 78 a-f SGB VIII. Angesichts der schwierigen
Verhandlungen zum Rahmenvertrag I erachtet der
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StGB NRW das Ergebnis als einen tragfähigen Kom-
promiss. Den Mitgliedskommunen wurde empfoh-
len, dem Vertrag beizutreten.

Kindertagesstätten

Mehrfach befassten sich die Gremien des StGB
NRW mit der Weiterentwicklung des GTK. Der Ver-
band forderte, dass die aktuellen Überlegungen zu
einer Weiterentwicklung des Gesetzes über Tages-
einrichtungen für Kinder nicht dazu führen dürfen,
die Kommunen künftig stärker finanziell zu belas-
ten oder ihnen einseitig das Risiko von Kostenstei-
gerungen aufzubürden. Abgelehnt wurden des-
halb Vorschläge zur Einführung einer allgemeinen
Pauschale, soweit diese keinen umfassenden und
dynamisch wirkenden Kostenausgleich des Landes
garantiert.Vorschläge,Elternbeiträge nicht mehr der
Höhe nach vom Landesgesetzgeber vorzugeben,
sondern kommunal festzulegen, wurden gleichfalls
abgelehnt, da ansonsten vergleichbare Leistungen
in den Kommunen mit unterschiedlichen Kosten für
die Eltern entstehen würden und Refinanzierungs-
probleme vorprogrammiert wären.
In der bildungspolitischen Diskussion über die
Qualität des hiesigen Bildungswesens wurde ver-
stärkt die Forderung erhoben, früher in Bildung zu
investieren. Kinder- und Tageseinrichtungen soll-
ten die frühkindliche Bildung stärker fördern und
kindgerecht auf das weitere Lernen in der Grund-
schule vorbereiten. Um eine Optimierung und Ver-
gleichbarkeit der Bildungsprozesse in den Tages-

einrichtungen für Kinder zu erzielen, sprach sich
der StGB NRW für eine Konkretisierung des - bis-
lang nur allgemein definierten - Bildungsprofils
aus. Unterstützt wurde der Abschluss einer Verein-
barung der Träger freier und öffentlicher Jugend-
hilfe, der Kirchen und des NRW-Jugendministeri-
ums über die Aufstellung von Grundsätzen für die
Bildungsarbeit in Kindergärten.
Zum Beginn des Kindergartenjahres 2003/2004
hat die Landesregierung mit den Spitzenverbän-
den der Öffentlichen und Freien Wohlfahrtspflege
die Vereinbarung über die Grundsätze der Bil-
dungsarbeit in Tageseinrichtungen geschlossen. In
der Bildungsvereinbarung wurden - unter Berück-
sichtigung der Konzeptionsvielfalt und der Träger-
autonomie - Rahmeninhalte für die Wahrnehmung
und Stärkung des Bildungsauftrages im Elemen-
tarbereich verabredet. Die Umsetzung der Bil-
dungsvereinbarung im Alltag der Tageseinrichtun-
gen wird in einem trägerübergreifenden Projekt
„Professionalisierung frühkindlicher Bildung“ be-
gleitet.

Präventionsgesetz 

Bund und Länder haben sich jüngst einvernehm-
lich auf Eckpunkte für ein Präventionsgesetz ver-
ständigt, auf deren Basis gegenwärtig ein Referen-
tenentwurf erarbeitet wird. Es ist beabsichtigt, das
Gesetzgebungsverfahren bereits im Frühjahr 2005
zum Abschluss zu bringen. Mit dem Präventions-
gesetz soll ein flexibles System der primären Prä-

Der neue HGF Dr. Bernd
Jürgen Schneider, Alt-
Präsident Albert Leifert,
NRW-Innenminister Dr.
Fritz Behrens, Präsident
Roland Schäfer und 
der frühere HGF Friedrich
Wilhelm Heinrichs 
(v. links) in den Düssel-
dorfer Rheinterrassen
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vention und Gesundheitsförderung geschaffen
werden, das in der Lage ist, seine Angebote und
Maßnahmen den jeweiligen gesundheitlichen Er-
fordernissen anzupassen. Künftig sollen sich auch
die gesetzliche Rentenversicherung, die gesetzli-
che Unfallversicherung und die soziale Pflegeversi-
cherung an der Finanzierung der primären Präven-
tion beteiligen,da sie - ebenso wie die private Kran-
kenversicherung - hiervon profitieren.
Insgesamt sollen jährlich mindestens 250 Mio. Euro
für präventive Maßnahmen verwendet werden,da-
von 180 Mio. Euro von der gesetzlichen Krankenver-
sicherung, 40 Mio. Euro von der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, 20 Mio. Euro von der gesetzlichen
Unfallversicherung und 10 Mio. Euro von der sozia-
len Pflegeversicherung. Im Zuge der Rahmenver-
einbarungen mit den Sozialversicherungsträgern
auf Landesebene sollen insbesondere auch die
Kommunen eingebunden werden. Der StGB NRW
wird sich in Kooperation mit dem DStGB und in Ge-
sprächen mit dem NRW-Ministerium für Gesund-
heit, Soziales, Frauen und Familie mit der weiteren
Umsetzung der Eckpunkte auseinandersetzen.

Gleichstellung von 
Behinderten

Am 01.01.2004 ist das Gesetz zur Gleichstellung
von Menschen mit Behinderung und zur Änderung
anderer Gesetze in Kraft getreten. Die Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spitzenverbände hat-
te die Zielsetzung des Gesetzentwurfs grundsätz-
lich begrüßt. Trotz moderater Formulierungen
kommen dennoch erhebliche Kosten auf die Kom-
munen zu. Im Mittelpunkt steht dabei insbeson-
dere die Gewährleistung eines barrierefreien
Zugangs zu oder Nutzung von gestalteten Lebens-
bereichen. Hierzu gehören bauliche und sonstige
Anlagen, die Verkehrsinfrastruktur, Beförderungs-
mittel im Personennahverkehr, technische Ge-
brauchsgegenstände und mehr. Über Zielvereinba-
rungen sowie Vorschriften zur Beteiligung der Ver-
bände, zur Verwendung der Gebärdensprache, zur
Gestaltung von Bescheiden und Ähnlichem wer-
den die Kommunen in die Pflicht genommen, ohne
dass ein finanzieller Ausgleich seitens des Landes
gewährt wird.Auf diesen Gesichtspunkt wurde sei-
tens der kommunalen Spitzenverbände ausdrück-
lich hingewiesen.
Auf der Grundlage des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes NRW hat die NRW-Landesregierung
folgende Verordnungen erlassen:

• Verordnung zur Schaffung barrierefreier Infor-
mationstechnik 

• Verordnung zur Verwendung von Gebärdenspra-
chen und anderen Kommunikationshilfen 

• Verordnung zur Zugänglichmachung von Doku-
menten für blinde und sehbehinderte Menschen 

• Verordnung zum Landesbeirat für die Belange der
Menschen mit Behinderungen 

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände NRW hatte bereits am 06.05.2004 in
einer Stellungnahme zu den Verordnungsentwür-
fen das Anliegen der Landesregierung begrüßt, die
Gleichstellung behinderter Menschen zu fördern.
Gleichzeitig wurde aber auch darauf hingewiesen,
dass die Kommunen in NRW bereits große An-
strengungen zur Gleichstellung und Integration
von Menschen mit Behinderungen und ihrer Teil-
nahme am gesellschaftlichen Leben unternommen
haben und die Verordnungsentwürfe teilweise 
erhebliche Anforderungen an die Kommunen - ins-
besondere im Bereich der Informationstechnolo-

Seminar zu sozialpolitischen Fragen
ehr als 350 Vertreter von StGB NRW-Mitgliedskommunen haben in zwei Infor-
mations-Tagungen (Foto) der StGB NRW Dienstleistungs-GmbH im Januar 2004

in den Städten Haan und Gütersloh Umsetzungsfragen und Konsequenzen der Re-
form von Arbeitlosenhilfe und Sozialhilfe erörtert. An dem Seminar waren auch die
Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit sowie das Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit vertreten. Dabei stieß bei den TeilnehmerInnen auf einhel-
lige Zustimmung, dass der Bund grundsätzlich in der organisatorischen und finan-
ziellen Verantwortung für die Arbeitsmarktpolitik bleibt.Kritisiert wurde dagegen die
völlig unzureichende finanzielle Entlastung der Kommunen im Rahmen der Reform.
Ausdrücklich forderten die Vertreter der Städte und Gemeinden ein Beteiligungsrecht
bei der Entscheidung der Kreise, ob sie die Trägerschaft in der Grundsicherung für Ar-
beit Suchende übernehmen wollen.

Foto: Thomas / StGB NRW
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gie, der Gestaltung von Bescheiden und hinsicht-
lich der Bereitstellung von Gebärdensprachdol-
metschern - vorsehen. Die Landesregierung hat
die Anregungen und Bedenken der kommunalen
Spitzenverbände zum Teil aufgegriffen. Insbe-
sondere zur barrierefreien Informationstechnik-
Verordnung wurde das Votum einer hierfür ein-
gerichteten Arbeitsgruppe nicht angemessen
berücksichtigt.

Sozialgesetzbuch XII

Ende 2004 führte der NRW-Landtagsausschuss für
Arbeit, Gesundheit, Soziales und Angelegenheiten
der Vertriebenen und Flüchtlinge eine öffentliche
Anhörung zu dem Gesetzentwurf zur Anpassung
des Landesrechts an das Sozialgesetzbuch (SGB)
Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe - durch. Mit dem
Gesetzentwurf sollen die bundesgesetzlichen Er-
mächtigungen des SGB XII umgesetzt und die bis-
herigen Regelungen an das SGB XII angepasst wer-
den. Bereits im Vorfeld hatte die Geschäftsstelle ei-
ne Stellungnahme abgegeben, in der unterstützt
wurde,dass der Entwurf keine Satzungskompetenz
der Kreise zur Beteiligung der Gemeinden an den
Sozialhilfekosten mehr vorsieht.
Durch die neue Grundsicherung für Arbeit Suchen-
de nach dem SGB II sei die Basis für diese Regelung
entfallen, da die erwerbsfähigen Sozialhilfeemp-
fänger in die neue Leistung überführt wurden und
die etwa die bisherige Hilfe zur Arbeit betreffenden
bundesrechtlichen Regelungen entfallen sind. Da-
rüber hinaus stünde der mit einer 50-Prozent-Be-
teiligung verbundene Verwaltungsaufwand zur
Anzahl der in der allgemeinen Sozialhilfe verblei-
benden Personen in keinem angemessenen Ver-
hältnis mehr.
Die Möglichkeit, auch künftig auf örtlicher Ebene
die Zusammenführung von Aufgaben- und Finanz-
verantwortung zu erproben und hierzu die kreis-
angehörigen Gemeinden an den Sozialhilfeauf-
wendungen des Kreises zu beteiligen, wenn Kreise
und alle kreisangehörigen Kommunen dieses ver-
einbaren, wurde als sinnvoll angesehen. Gleichzei-
tig sprach sich die Geschäftsstelle dafür aus, die
Delegationsermächtigung für die Kreise so zu for-
mulieren, dass ein Einvernehmen der Mehrheit der
Gemeinden vorliegen muss.

Grundsicherungsgesetz 

Das Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsminderung wur-
de im Kontext des Vermittlungsverfahrens zu Hartz
IV Ende 2003 in das neue Sozialgesetzbuch XII in-
tegriert. Der Bundesgesetzgeber hat im Wohn-
geldgesetz (WoGG) eine Regelung zum Ausgleich
für die den Trägern der Grundsicherung im Ver-
gleich zu den im Rahmen der Hilfe zum Lebensun-
terhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz entste-
henden Mehraufwendungen getroffen. Der Bund
gleicht diese Mehraufwendungen im Umfang von
bundesweit derzeit jährlich 409 Mio. Euro aus und
verteilt die Mittel auf die Länder entsprechend ih-
rem Anteil an den Gesamtaufwendungen für den
besonderen Mietzuschuss für Sozialhilfeempfän-
gerinnen und -empfänger.
Die Höhe des Festbetrags wird alle zwei Jahre, erst-
mals zum 31.12.2004,aufgrund der den Kreisen und
kreisfreien Städten unmittelbar entstandenen
Mehrausgaben überprüft. Übersteigen oder unter-
schreiten die tatsächlichen Ausgaben die Höhe des
am Stichtags geltenden Betrags um mehr als zehn
Prozent, ist der künftige Festbetrag entsprechend
anzupassen. Das Gesetz enthält damit - dem kom-
munalen Petitum folgend - einen Evaluierungsme-
chanismus für den Fall einer unverhältnismäßigen
Abweichung von den im Gesetzgebungsverfahren
unterstellten Prognosen.

Hohe Auszeichnung für Günter Thum
ünter Thum, Präsidiumsmitglied des Städte- und Gemeindebundes NRW, ist für
sein Engagement im kommunalpolitischen Bereich und im Dienste der europä-

ischen Integration Mitte Juni 2004 mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden.Thum war von 1959 bis
1994 Berufssoldat, zuletzt als Oberstleutnant
und Flugplatzkommandant in Rheine-Bentla-
ge.Seit 1975 ist er Mitglied der SPD-Fraktion im
Rat der Stadt Rheine.Von 1989 bis 1997 war er
ehrenamtlicher, von Januar 1998 bis Septem-
ber 1999 erster hauptamtlicher Bürgermeis-
ter von Rheine. Günter Thum ist unter ande-
rem stellvertretendes Mitglied im Präsidium
und Mitglied im Hauptausschuss des Deut-
schen Städte- und Gemeindebundes,Mitglied
im Präsidium der Deutschen Sektion des Rates
der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)
sowie stellvertretendes Mitglied im Kongress
der Gemeinden und Regionen Europas (KGRE)
des Europarats.
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Ausschuss für Städtebau, 
Bauwesen und Landesplanung

er Ausschuss für Städtebau, Bauwesen und
Landesplanung hat zwischen März 2002 und
November 2004 sechsmal getagt. Beratungs-

schwerpunkte waren der Entwurf eines Mobilfunk-
Erlasses des NRW-Städtebauministeriums, der PCB-
Erlass NRW, die Dichtheitsprüfung von Hausan-
schlussleitungen gemäß § 45 Bauordnung NRW, die
Tariftreue (Gesetzentwurf des Bundes), der Modell-
versuch zur Freistellung von Gemeinden von der
VOB, die Novellierung des Baugesetzbuches, die
Neubewertung kommunaler Versammlungsstätten
aus Anlass der neuen Versammlungsstättenverord-
nung, Änderung der Genehmigungszuständigkeit
bei Windkraftanlagen (Windparks), die Zuständig-
keitsänderung der Bewilligungsbehörden im Be-
reich der Wohnraumförderung, der obligatorischer
Einbau von Rauchmeldern in Wohnungen sowie ak-
tuelle Fragen der Wohnungspolitik.

Bauleitplanung

Durch das Europarechtsanpassungsgesetz Bau vom
24.06.2004 ist das Anforderungsprofil an die Auf-

stellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung ei-
nes Bebauungsplans - ebenso eines Flächennut-
zungsplans - erheblich erweitert worden. Mit der
durch dieses Gesetz erfolgten Neufassung des Bau-
gesetzbuches wird für jeden Bebauungsplan eine
Umweltprüfung verlangt. Die aufgrund der Um-
weltprüfung ermittelten und bewerteten Belange
des Umweltschutzes sind in dem Umweltbericht
darzulegen.Der Umweltbericht bildet einen geson-
derten Teil der Begründung (§ 2a BauGB).Bisher wa-
ren Bebauungspläne nur dann umweltprüfungs-
pflichtig, wenn sie ein konkretes Vorhaben auswei-
sen, das nach der Anlage 1 zum UVPG UVP-pflichtig
ist wie beispielsweise Industriezonen sowie große
Hotel-, Einzelhandels- oder Städtebauprojekte.
Die europäische Plan-UP-Richtlinie (Richtlinie
2001/42/EG und Richtlinie 2003/35 EG - so genann-
te Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie -) gibt vor,
dass alle Pläne und Programme auf lokaler Ebene,
die voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkun-
gen verursachen, einer Umweltprüfung unterzo-
gen werden müssen. Ob erhebliche Umweltaus-
wirkungen zu erwarten sind, konnte mit einer Vor-
prüfung im Einzelfall (Screening) ermittelt werden.
Das Europarechtsanpassungsgesetz Bau führt je-
doch eine grundsätzliche Pflicht zur Umweltprü-

PLANEN UND BAUEN
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Im Themenschwerpunkt
„Energie“ von Städte-
und Gemeinderat
10/2004 wurde auch 
die Problematik 
erneuerbarer Energien 
behandelt

lich sei, dass bei einem Vorhaben des Außenbe-
reichs - auch bei den in § 35 Abs. 1 BauGB geregel-
ten so genannten privilegierten Vorhaben - nicht
automatisch deren Zulässigkeit gegeben sei, son-
dern diese Zulässigkeit unter dem Vorbehalt der
Nichtbeeinträchtigung, bei privilegierten Vorha-
ben des Nichtentgegenstehens öffentlicher Belan-
ge stehe.
Der Gesetzgeber hat sich jedoch nicht mit der Fra-
ge befasst, ob ein Entschädigungsanspruch in Fäl-
len möglich ist, in denen Konzentrationszonen aus
städtebaulichen Gründen aufgehoben oder beste-
hende Konzentrationszonen in ihrer Ausdehnung
reduziert werden. Diese Frage ist von der Recht-
sprechung noch nicht aufgenommen worden. Es
gibt hierzu keine Urteile. Insofern kann nur auf
Rechtsmeinungen,die schriftlich niedergelegt wor-
den sind, zurückgegriffen werden. Die Frage ist of-
fen. Es kann die Auffassung vertreten werden, dass
im Bereich einer Konzentrationszone mit der Fol-
gewirkung, dass es sich um eine positive Planaus-
sage handelt, die im übrigen Außenbereich - also
außerhalb der Konzentrationszone - einem beab-
sichtigten Vorhaben mit Erfolg entgegengehalten
werden kann, von einer über die bloße Außenbe-
reichseigenschaft hinausgehenden planerischen
Sicherung ausgegangen werden kann. Demgegen-
über ist auch die Meinung vertretbar, dass die
Grundnutzung in einer Konzentrationszone (meist
„Fläche für die Landwirtschaft“) gleich bleibt und
die Zulassung etwa von Windkraftanlagen eine zu-
sätzliche Nutzungsmöglichkeit darstellt.Mit dieser
überlagernden Darstellung in der Konzentrations-
zone wird man zu dem Ergebnis kommen, dass

33

fung bei allen Bauleitplänen einschließlich ihrer
Änderungen und Ergänzungen ein und geht damit
über die Erfordernisse der europäischen Plan-UP-
Richtlinie hinaus.
In den bislang geäußerten Rechtsmeinungen, die
zwangsläufig aufgrund des kurzen Zeitraums seit
In-Kraft-Treten der Neufassung des Baugesetz-
buchs rar sind, wird jedoch einheitlich die Auffas-
sung vertreten, dass der Umfang des Umweltbe-
richts an die jeweilige Bedeutung der Planung an-
zupassen ist. In weniger bedeutsamen Fällen könn-
ten die Anforderungen an den Umweltbericht
etwa mit einer Vorprüfung gleichgesetzt werden.
Zur Unterstützung dieser Auffassung kann die Ge-
meinde, die einen Bebauungsplan aufstellt, auf § 2
Abs. 4 Satz 2 BauGB hinweisen, wonach die Ge-
meinde für jeden Bauleitplan festlegt, in welchem
Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der
Umweltbelange zu erfolgen hat. Da jedoch der Ge-
setzgeber für alle Bauleitpläne bezüglich des Um-
weltberichtes eine Anlage zu der Neufassung des
Baugesetzbuches beschlossen hat, aus der sich der
notwendige Inhalt eines Umweltberichtes ergibt,
ist auf jeden Fall sicherzustellen, dass unter Ver-
wendung der dortigen Inhaltsangaben der Um-
weltbericht zu erstellen ist.

Windkraftanlagen

Im Rahmen der Beratungen zu den bauplanungs-
rechtlichen Fragen von Windenergieanlagen ist an-
lässlich des Europarechtsanpassungsgesetzes Bau
- EAG Bau - auch die Frage der Entschädigung für
Betreiber von Windkraftanlagen nach § 42 BauGB
problematisiert worden, wenn durch die Anwen-
dung des Planvorbehalts nach § 35 Abs. 3 Satz 3
BauGB Windkraftanlagen an bestimmten Standor-
ten unzulässig sind.
Der Bundestagsausschuss für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen hat keinen Anlass für eine Ge-
setzesergänzung der Entschädigungsregelung in 
§ 42 BauGB gesehen. Der Ausschuss weist darauf
hin, dass nach höchstrichterlicher Rechtsprechung
(BGH, Urt. v. 10.04.1997 - III ZR 104/96) die in § 42
BauGB vorausgesetzte zulässige Nutzung die Qua-
lität einer eigentumsrechtlichen Rechtsposition
haben muss (Baulandqualität) und diese Voraus-
setzung,anders als in den Fällen der nach §§ 30 und
34 BauGB zu beurteilenden Nutzung, in Fällen des
§ 35 BauGB, der sich mit Außenbereichsvorhaben
befasst, grundsätzlich zu verneinen sei. Maßgeb-



GESCHÄFTSBERICHT 2002 - 200434

PLANEN UND BAUEN

auch in diesem Bereich die Aufhebung oder die Re-
duzierung entschädigungslos vonstatten gehen
kann.

Landesbauordnung

Seit Neufassung der Landesbauordnung im Jahr
2000 gab es im Berichtszeitraum drei weitere Än-
derungen. Zunächst ist mit dem Gesetz zur Ände-
rung der Landesbauordnung vom 22. Juli 2003 (GV.
NRW. 2003 S. 434) die Errichtung von Mobilfunkan-
lagen in, an oder auf baulichen Anlagen von der
Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens
- im Wesentlichen auf Betreiben des StGB NRW -
freigestellt worden. Die Rechtsprechung hatte zu-
nehmend entschieden, dass insbesondere die Er-

richtung von Mobilfunkanlagen - auch solche un-
terhalb der Höhenbegrenzung von 10 Meter - auf
Wohngebäuden zu einer Nutzungsänderung die-
ses Gebäudes führen würde (gewerbliche Nut-
zung) mit der Folge, dass Bauaufsichtsbehörden
genötigt wurden, Ausnahme- und Befreiungsan-
träge für Standorte in Wohngebieten intensiv zu
bearbeiten, da auch „Belange“ der Anwohner zu
berücksichtigen waren. Diesem Umstand ist durch
die Gesetzesänderung durch Neufassung der Re-
gelung des § 65 Abs. 1 Nr. 18 BauO NRW begegnet
worden. Wegen der trotz Genehmigungsfreiheit
notwendigen Ausnahmen und Befreiungen von
Festsetzungen eines Bebauungsplans, einer sons-
tigen städtebaulichen Satzung nach § 34 BauGB
oder von Regelungen der Baunutzungsverordnung
(BauNVO) ist sodann § 74 a BauO NRW neu in die
Landesbauordnung eingefügt worden.
Durch Art. 6 des Gesetzes zur Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen und zur Änderung
anderer Gesetze vom 16. Dezember 2002 (GV. NRW.
2003 S. 766) sind § 55 Abs. 1, 2 und 4 BauO NRW ge-
ändert worden. Die Bestimmung hat eine neue
Überschrift „Barrierefreiheit öffentlich zugängli-
cher baulicher Anlagen“ erhalten. Durch Änderung
des § 68 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 BauO NRW ist sicherge-
stellt worden, dass zum Überprüfungskatalog im
vereinfachten Genehmigungsverfahren nunmehr
auch § 55 BauO NRW gehört.
Eine weitere Änderung der Landesbauordnung er-
gibt sich durch Art. 9 des Gesetzes zur Umsetzung
der UVP-Änderungsrichtlinie im Land Nordrhein-
Westfalen vom 4. Mai 2004 (GV. NRW. 2004 S. 259).
Diese betrifft § 63 Abs. 1 BauO NRW, der einen Satz
2 erhalten hat. Danach sind bauliche Vorhaben, für
die nach § 1 in Verbindung mit Anlage 1 Nrn. 20, 21,
27, 28 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung in Nordrhein-Westfalen (UVPG NRW)
eine Umweltverträglichkeitsprüfung oder eine Vor-
prüfung des Einzelfalls durchzuführen sind, ent-
sprechend den Anforderungen des UVPG NRW be-
züglich dieser Prüfungen zu bewerten.

Interkommunale Zusammenarbeit

Mit Beschluss vom 05.05.2004 (Az.: VII Verg 78/03)
hat das OLG Düsseldorf entschieden, dass eine öf-
fentlich-rechtliche Vereinbarung von zwei Kom-
munen über die Müllabfuhr nicht zulässig ist. Das
Gericht vertritt die Ansicht, der Vorgang müsse
nach den Vorschriften des Vergaberechts öffentlich

Gemeinsam in Sachen Mobilfunk
urch Änderung der Landesbauordung NRW ist der Weg frei geworden für den
Ausbau der Mobilfunk-Netze. In einer freiwilligen Vereinbarung haben zudem

die NRW-Landesregierung, die kommunalen Spitzenverbände sowie die Mobilfunk-
Betreiber festgelegt, dass neue Antennen nur im Einvernehmen zwischen Techni-
kern,Bürgern und Kommunen errichtet werden sollen.Mitte Juli  2003 setzten NRW-
Ministerpräsident Peer Steinbrück, Umweltministerin Bärbel Höhn und Städtebau-
minister Dr. Michael Vesper, StGB NRW-Präsident Bürgermeister Roland Schäfer (Fo-
to), Städtetag-Geschäftsführer Dr. Stephan Articus und Landrat Thomas Hendele
sowie Vertreter der Mobilfunk-Betreiber e-plus,O2,T-Mobile und Vodafone D2 in der
Düsseldorfer Staatskanzlei ihre Unterschrift unter die Vereinbarung. Schäfer nann-
te drei Ziele, die mit der Vereinbarung zu erreichen sind. Zum einen werde der zügi-
ge Ausbau der Mobilfunknetze einen Standortvorteil bringen, auf den heute nie-
mand verzichten könne. Mit der neuen Regelung sei es zudem gelungen,„bürokra-
tische Verfahren möglichst gering zu halten“. Was die Ängste der Bevölkerung vor
gesundheitlichen Schäden durch Mobilfunk-Antennen angehe, seien jetzt die Be-
dingungen für größtmögliche Transparenz geschaffen.
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ausgeschrieben werden. Das OLG Frankfurt/M. hat
sich in einem Beschluss vom 07.09.2004 in ähnli-
cher Weise geäußert (Az.: 11 Verg 11 und 12/04).
Der Städte- und Gemeindebund NRW vertritt -
trotz dieser entgegenstehenden Rechtsprechung -
die Meinung, dass die interkommunale Zusam-
menarbeit kein vergaberechtlicher Vorgang ist.
Wenn eine Gemeinde sich entscheidet, eine ihr
vom Gesetzgeber zugewiesene Aufgabe zusam-
men mit einer anderen Gemeinde durchzuführen,
ist dies eine Frage der internen Aufgabenorganisa-
tion unter Anwendung des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (GKG) - und zwar gleich-
gültig, ob eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung
geschlossen oder ein Zweckverband gegründet
wird. Es handelt sich gerade nicht um einen öf-
fentlichen Auftrag im Sinn des Vergaberechts,da es
sich nicht um den Einkauf einer Leistung am Markt
handelt.
Die Frage hat für die Praxis große Bedeutung.Allein
bei den 396 nordrhein-westfälischen Städten und
Gemeinden ist davon auszugehen, dass es mehre-
re tausend Fälle interkommunaler Kooperation
gibt - und zwar mit zunehmender Tendenz, weil
sämtliche Aufsichtsbehörden und Verwaltungs-
fachleute zur effektiven Erledigung öffentlicher
Aufgaben die Verstärkung der interkommunalen
Zusammenarbeit empfehlen.

Darlehen im Wohnungsbau

Das NRW-Ministerium für Städtebau und Wohnen,
Kultur und Sport hat die Absicht geäußert, die Be-
willigungszuständigkeit in der Eigentumsförderung
im Bereich der Wohnraumförderung auf die Wohn-
bauförderungsanstalt (WfA) zu übertragen. Davon
wären insbesondere die 35 Großen kreisangehöri-
gen Städte betroffen, wobei diese ihre Zuständig-
keit für die Förderung des Mietwohnungsbaus eben-
falls verlieren sollen. Von den 35 Großen kreisange-
hörigen Städten sind 21 Mitglieder beim Städte und
Gemeindebund NRW. Von diesen haben - nachdem
sie vom Verband um Stellungnahme zu dem Vorha-
ben gebeten worden sind - 19 geantwortet.
Die Antworten sind überwiegend aufgrund einer
selbstkritischen Betrachtungsweise der eigenen
Behördenzuständigkeit umfangreich. Ohne Aus-
nahme sind die Voten gegenüber der Absicht des
Ministeriums negativ. Die Großen kreisangehöri-
gen Städte wünschen ausnahmslos die Zuständig-
keit der Wohnraumförderung sowohl im Eigen-

tumsbereich als auch im Mietwohnungsbereich.
Hierfür sind folgende Gesichtspunkte maßgeblich:

1. Durch die Konzentrierung der Wohnbauförde-
rung bei der WfA, die dann als zentrale Anlauf-
stelle agieren wird, werden Bürgernähe und Bür-
gerfreundlichkeit beseitigt.

2. Die Wohnbauförderung sowohl im Eigentums-
bereich wie auch bei Mietwohnungen wird ihren
örtlichen Bezug verlieren. Dieser ist notwendig,
weil die Wohnbauförderung Bestandteil der
städtischen Wohnungspolitik ist, die sich in der
städtebaulichen Planung, der Bereitstellung von
günstigem Bauland, der Aktivierung von im
Wohnungsbau tätigen Gesellschaften, der Ver-
mittlung von Eigentümern in geeignete Wohn-
bereiche mit preiswertem Wohnbauland und in
anderen Gesichtspunkten entfaltet. Der städti-
schen Wohnungspolitik wird mit dem Entzug der
Zuständigkeit im Förderbereich somit ein wichti-
ges Steuerungsinstrument genommen.

3. Der örtlichen Ebene wird ferner die Wohnungs-
bauförderung als sozialpolitisches Steuerungs-

Information aus erster Hand
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ie Bedeutung der Messe „Zukunft Kommune“ auf dem Düsseldorfer Messege-
lände am 25. und 26. Juni 2003 wurde unterstrichen durch einen ausführlichen

Rundgang von NRW-Innenstaatssekretär Hans Krings (Foto 3.v.links) in Begleitung
von StGB NRW-Präsident Bürgermeister Roland Schäfer (2.v.links), StGB NRW-
Hauptgeschäftsführer Dr. Bernd Jürgen Schneider (2.v.rechts) sowie Alexander R.
Petsch (rechts), Geschäftsführer der ausrichtenden Gesellschaft Spring Messe Ma-
nagement GmbH. Der Vertreter der Landesregierung besuchte unter anderem die
Messe-Stände der WestLB, der RWE, der Gemeindeprüfungsanstalt NRW, der StGB
NRW Dienstleistungs-GmbH sowie der Abwasserberatung NRW e.V..
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instrument entzogen. Kenntnisse über die ge-
samte Situation des örtlichen Wohnungsmarktes
- öffentlich geförderte und frei finanzierte Woh-
nungsbestände - sind dabei unabdingbare Vo-
raussetzung, um die Instrumente der Woh-
nungsbauförderung zielgerichtet einsetzen zu
können. Als Analyse-Instrument dient hierzu das
gesamte Spektrum der kommunalen Woh-
nungsmarktbeobachtung.Die zielgerichtete Ver-
mittlung von Familien,allein Erziehenden,Senio-
ren und Personen mit unterdurchschnittlichen
Einkommen verliert ihre soziale Betreuung im
Rahmen der Wohnraumversorgung.

4. Das existierende Geflecht zwischen Großer
kreisangehöriger Stadt, Investoren und Finan-
zierungsinstituten wird nachhaltig zerstört,
wenn die Frage der Eigentumsförderung auf
ein „Darlehens-Geschäft“ reduziert wird.

5. Da der Anteil ausländischer Familien und An-
tragsteller in den zurückliegenden Jahren über-
proportional gestiegen ist - das Gleiche gilt für
die Gruppe der Aussiedler -, kann die mit der
Wohnraumversorgung verbundene Integrati-
on nicht in ausreichendem Maße funktionie-
ren. Der große Beratungs- und Erklärungsbedarf
bei ausländischen Mitbürgern führt zwangs-
läufig dazu, dass ein Antragsverfahren nur in
mehreren persönlichen Beratungsgesprächen
abzuhandeln ist.

Gestaltungssatzungen

Die Arbeitsgruppe „Erfahrungsaustausch städte-
bauliche Erneuerung“ im Städte- und Gemeinde-
bund NRW hat den 31-seitigen Leitfaden „Gestal-
tungssatzungen“ herausgegeben. Dieser enthält
unter anderem umfangreiche Textbausteine für
den Inhalt einer örtlichen Gestaltungssatzung.

Arbeitsgruppe „Bauaufsicht“

Die Arbeitsgruppe „Bauaufsicht“ der kommunalen
Spitzenverbände in NRW hat im Berichtszeitraum
eine Vielzahl von praktischen Hinweisen erarbeitet,
die für das bauaufsichtliche Verfahren notwendig
sind. Durch die Mitwirkung der obersten Bauauf-
sichtsbehörde - das Städtebauministerium - in die-
sem Arbeitskreis ist es möglich, gemeinsame Leit-
linien für die Entscheidungsprozesse im bauauf-
sichtlichen Verfahren zu erarbeiten und umzuset-
zen. Hier sind beispielsweise die Bauantragsfor-
mulare sowie die anderen im bauaufsichtlichen
Verfahren benötigten Vordrucke, die landesein-
heitlich gelten, der neuen Landesbauordnung an-
gepasst worden. Die Geschäftsstelle vermittelt die
Erkenntnisse regelmäßig über die Mitteilungen
des StGB NRW.
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Kooperation mit der 
Deutschen Post AG 

ie Geschäftsstelle hat sich angesichts der
Schließung von Postfilialen und Postagentu-

ren sowie des Abbaus zahlreicher Briefkästen
wiederholt mit der Verpflichtung der Post AG be-
fasst, eine bedarfsgerechte Postdienstleistungs-In-
frastruktur aufrecht zu erhalten. Gefordert wurde
eine stärkere Kooperation der Post AG mit den be-
troffenen Kommunen. Mitte 2004 hat sich die Post
AG in einer freiwilligen Selbstverpflichtung bereit
erklärt, über die Verpflichtungen der Post-Univer-
saldienstleistungsverordnung hinaus flächende-
ckend bestimmte Leistungen anzubieten und die
bisherigen Vorgaben uneingeschränkt zu erfüllen.

Mobilfunk 

Mitte 2003 wurde zwischen der NRW-Landesregie-
rung und den Mobilfunkbetreibern sowie den
kommunalen Spitzenverbänden eine Mobilfunk-

vereinbarung abgeschlossen mit dem Ziel, die Mo-
bilfunknetze effektiv und transparent unter Be-
rücksichtigung von Schutz und Vorsorge im Rah-
men der bestehenden Gesetzeslage auszubauen.
Im Hinblick auf die Umsetzung der Vereinbarung
wurden wiederholt Beratungsgespräche zwischen
Kommunen und Netzbetreibern zur Konfliktlösung
durchgeführt.

Verkehr

Die demografische Entwicklung und die schlechte
finanzielle Situation der öffentlichen Hand be-
stimmte die Verkehrspolitik im Berichtszeitraum.
Mit dem Bevölkerungsrückgang in den Kommunen
ist eine umfassende Veränderung des Altersauf-
baus verbunden. Die natürliche Bevölkerungsent-
wicklung ist von groß- und kleinräumigen Wande-
rungen überlagert, die zur Ausbildung regionaler
und lokaler Disparitäten führt. Entleerungsgebiete
mit Leistungsschwächen werden nach Erkenntnis
von Wissenschaftlern Regionen gegenüberstehen,

WIRTSCHAFT UND VERKEHR
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Broschüre zu Best Practice
ie Stadt Schwerte als Ideengeber: Immer wieder
holen sich Kommunen, Behörden, Institutionen,

Redaktionen oder Verbände sowie Privatpersonen Rat
und Anregungen im Schwerter Rathaus. Unter dem Ti-
tel „Best Practice Schwerte“ hat die Stadtverwaltung
die besten Beispiele veröffentlicht. Präsentiert wurde
die mehr als 40 Seiten umfassende Broschüre Mitte Ok-
tober 2003 bei der Sitzung des StGB NRW-Ausschusses
für Strukturpolitik und Verkehr. Bürgermeister Heinrich
Böckelühr (Foto rechts) und Schwertes Erster Beigeord-
neter Hans-Georg Winkler (links) überreichten die ers-
ten Exemplare an den Geschäftsführer des StGB NRW,
Ernst Giesen (2.v.r.), und den Ausschuss-Vorsitzenden
und Ersten Beigeordneten der Stadt Moers, Hans-Ger-
hard Röllers (2.v.l.).Fo
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die wirtschaftlich prosperieren und einen Bevölke-
rungszuwachs zu verzeichnen haben. Aus dieser
Entwicklung resultieren umfassende Konsequen-
zen für die Stadt- und Verkehrsplanung. Vertreter
der Wissenschaft sagen ein weiteres Anwachsen
der spezifischen Kosten voraus, steigende Infra-
strukturen stünden abnehmender Zahl von Er-
werbspersonen gegenüber. Die damit einherge-
henden Prozesse machen eine integrierte Gesamt-
verkehrsplanung notwendig.
Unter dem Aspekt der Verkehrspolitik in Zeiten
knapper Kassen hat sich daher der Ausschuss für
Strukturpolitik und Verkehr intensiv mit Fragen der
integrierten Verkehrsplanung und -politik befasst.
Hier wurde diskutiert, ob die vorhandene Straßen-
infrastruktur auch auf Dauer genügend Potenziale
bietet.Stauprobleme ergäben sich nach fundierten
Analysen insbesondere auf bestimmten Relationen
sowie in Tagesspitzenzeiten. Neue Herausforde-
rungen ergäben sich für regionale Mobilitäts-
managementsysteme inklusive einer Wohnstand-
ortberatung. Auch über Händler- oder Jobnetze, in
denen Informationen über Arbeitsstellen in der Re-
gion vorgehalten würden, könnten Entwicklungen
in der Stadt-Umland-Relation befördert werden,
die Distanzen verkürzen helfen. Auch im Hinblick
auf die Finanzmisere der Kommunen setzte sich
der Ausschuss intensiv für einen weiteren Abbau
gesetzlicher Standards ein.
Als umfassendes Kompendium können zudem die
von der Geschäftsstelle erarbeiteten 100 Leitsätze
zur Verkehrsgestaltung in Städten und Gemein-
den dienen, die der Ausschuss verabschiedet hat.

Der ADAC hatte in einem Grundsatzpapier „Stadt
und Verkehr 2003“ 100 Themen zum Verkehr in
Stadt und Region aufgegriffen. Die Einzelbeiträge
sollten als Fakten, Perspektiven und Forderungen
die Basis der ADAC-Verkehrsarbeit in den Kommu-
nen für die kommenden zehn Jahre bilden. Der
StGB NRW hat das Grundsatzpapier zum Anlass
genommen, die „100 Leitsätze des StGB NRW zur
Verkehrsgestaltung in Städten und Gemeinden“
aufzustellen. Diese belegen, dass verkehrspoliti-
sche Weichenstellungen in den Räten auch unter
dem Diktat knapper Gemeindekassen durch stra-
tegisches nachhaltiges Herangehen an die beste-
henden Probleme, durch Vernetzung und Bünde-
lung von Planungs- sowie Verfahrensabläufen und
nicht zuletzt durch zielgerichtete Kommunikation
im Wege der Bürgerbeteiligung und des politi-
schen sowie planerischen Marketings vorgenom-
men werden können.
Als einen weiteren Baustein der Straßenerhal-
tungsstrategie im Rahmen der Verkehrspolitik in
Zeiten knapper Kassen hat der StGB NRW eine
neue Mustersatzung zum Straßenbaubeitrag er-
stellt. Sie bezweckt insbesondere die vorteilsge-
rechte Kostenbeteiligung von Anliegern an Stra-
ßenbaumaßnahmen.Dies geschieht zum einen da-
durch, dass der Kreis der Beitragspflichtigen auf al-
le Anlieger einer verbesserten oder erneuerten
Anlage erweitert wird. Zum anderen wurde durch
Anpassung der Anliegeranteile an den tatsächlich
vermittelten Vorteil erreicht, dass Anlagen nicht
überproportional zu Lasten der Allgemeinheit er-
stellt werden.
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Der Verband hat neue Public-Private-Partnership-
Modelle zur Erteilung von Sondernutzungsgeneh-
migungen in Innenstadtbereichen unterstützt. Ge-
legentlich besteht seitens einer Kommune wie
auch der Kaufmannschaft der Bedarf, Nutzungs-
möglichkeiten beispielsweise einer Fußgängerzo-
ne nicht hoheitlich durch die Kommune, sondern
im Einvernehmen der Geschäftsinhaber unterei-
nander zu regeln. Der Städte- und Gemeindebund
NRW steht derartigen Lösungsansätzen positiv ge-
genüber und hat sie durch juristische Hilfestellung
und Veröffentlichungen befördert.

ÖPNV

Im Bereich des ÖPNV hat das Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs vom 24.7.2003 auf allen Ebe-
nen zu intensiven Diskussionen geführt. Danach
liegt keine Beihilfe im Sinne des EG-Vertrages vor,
soweit öffentliche Zuschüsse, die den Betrieb von
Liniendiensten im Stadt-, Vorort- und Regionalver-
kehr ermöglichen sollen, als Ausgleich für Leistun-
gen anzusehen sind, die von den begünstigten Un-
ternehmen zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher
Verpflichtungen erbracht werden. Dieses Urteil
fügt sich nach Einschätzung der kommunalen Ver-
antwortlichen in das beihilferechtliche Koordina-
tensystem des EG-Vertrages ein und ergänzt die
bisherige beihilferechtliche Rechtsprechung um
zwei bedeutende Teilaspekte, nämlich einerseits
im Hinblick darauf, dass durch öffentliche Zu-
schüsse zugunsten des Betriebs von eigenwirt-
schaftlichen ÖPNV-Linienverkehren die Möglich-
keit einer Beeinträchtigung des Handels zwischen
den Mitgliedstaaten besteht. Andererseits gibt das
Urteil klare Auslegungsregeln zur Frage,unter wel-
chen Voraussetzungen solche Zuschüsse keine „Be-
günstigung“ im Sinne des beihilferechtlichen Ver-
botstatbestandes des Art. 87 Abs. 1 EG sein können.
Mit der Verabschiedung der Novelle zur Änderung
des Gesetzes über den öffentlichen Personennah-
verkehr in NRW (ÖPNV-G NRW) am 09.12.2004
setzte der NRW-Landtag den Schlusspunkt unter
eine längere Gesetzgebungsdiskussion. Begonnen
hatte sie im Herbst 2003 mit der Kritik der NRW-
Landesregierung an massiven Verspätungen im
Nahverkehr der DB AG, die auf herbstliche Witte-
rungsverhältnisse zurückzuführen waren. Die No-
vellierung des ÖPNV-G, an deren Diskussion der
Verband sich intensiv beteiligt hat, sieht im We-
sentlichen vor, dass die SPNV-Zweckverbände die

Anforderungen an die Qualität - etwa hinsichtlich
Pünktlichkeit, Sauberkeit oder Anschlusssicherheit
- in ihren Vereinbarungen mit den Eisenbahnun-
ternehmen konkret definieren und Sanktionen für
die Nichterfüllung regeln müssen. Diese Regelung
soll deren Verhandlungsposition deutlich ausbau-
en, weil die Zweckverbände in der Vergangenheit
oftmals Schwierigkeiten hatten,angemessene Ver-
tragsstrafen bei Qualitätsdefiziten in ihre Ver-
kehrsverträge aufzunehmen. Den mit der Novellie-
rung einhergehenden Zentralisierungstendenzen
ist der StGB NRW in der Gesetzgebungsdebatte in
aller Klarheit entgegengetreten.

Regionale Strukturpolitik und 
Wirtschaftsförderung

Das Land NRW hat aktuell eine Neuausrichtung
der regionalen Struktur- und Arbeitsmarktpolitik
vollzogen. Hierfür war nicht zuletzt die Zusam-
menfassung der vormals auf zwei verschiedene

Lehrreiche Stunden unter Tage

uf Einladung der Bürgermeister Dr.Christoph Landscheidt (Kamp-Lintfort),Ra-
fael Hofmann (Moers) und Bernd Böing (Neukirchen-Vluyn) hatten Mitar-

beiter der StGB NRW-Geschäftsstelle am 16. Juli 2004 Gelegenheit, das Bergwerk
West in Kamp-Lintfort zu besichtigen. Die kleine Gruppe um Hauptgeschäftsfüh-
rer Dr. Bernd Jürgen Schneider konnte sich im Rahmen einer Einführungsveran-
staltung auch über die Vor- und Nachteile des Bergbaus links und rechts des Rheins
informieren. Die Besucher wurden komplett in Bergmannskluft gekleidet und mit
dem Aufzug in 1.000 Meter Tiefe gebracht. Bei gut 28 Grad Lufttemperatur konn-
ten sie sich einen Eindruck von der Arbeitswelt unter Tage verschaffen. So erfuh-
ren sie am eigenen Leibe, dass die Arbeit der Bergleute trotz modernster Technik
auch heute noch beschwerlich ist. Verschwitzt und kohlegeschwärzt erblickte die
Gruppe aus Düsseldorf nach mehreren Stunden wieder das Tageslicht (Foto) und
freute sich, in geselligem Rahmen gemeinsam mit einigen Bergleuten ein rusti-
kales Bergmannsmahl zu sich zu nehmen.

A
Foto: Deutsche Steinkohle AG 
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Ressorts verteilten Abteilungen Wirtschaft und
Arbeit in einem Ministerium, die erheblichen Frik-
tionen für die Förderverfahren beider Arbeitsbe-
reiche durch den Doppelsparhaushalt 2004/05,
das Auslaufen der bisherigen Ziel 2- und Ziel 3-För-
derung der EU zum Jahr 2006 sowie die Auswir-
kungen der Gesetze für moderne Dienstleistun-
gen am Arbeitsmarkt verantwortlich. Die bisher
getrennten dezentralen Umsetzungsstrukturen
beider Bereiche - etwa Regionalagenturen - wur-
den zusammengeführt, und zwar grundsätzlich
orientiert an den ZIN-Regionen oder den IHK-Be-
zirken. Die Geschäftsstelle hat in diesem Zusam-
menhang die Position vertreten, dass die Zusam-
menfassung der regionalen Struktur- und Arbeits-
marktpolitik grundsätzlich zu einem spürbaren
Abbau der Doppelbürokratie führen könne, dass
aber eine überzogene Zentralisierung zu einer
Lähmung der regionalen Entwicklungspotenziale
führe. Eine all zu starke Bündelung von Kompe-
tenzen insbesondere bei Förderentscheidungen
auf der Landesebene widerspreche dem aus-
drücklichen Willen der Landespolitik, mit den Re-
gionalräten eine bessere Vernetzung der struktur-
relevanten Politikbereiche in den einzelnen Lan-
desteilen zu gewährleisten.
Am 3. Juli 2003 ist unter kritischer Begleitung der
kommunalen Spitzenverbände das Mittelstandsge-
setz NRW in Kraft getreten. Neben vergaberechtli-
chen Regelungen und Vorschriften zur wirtschaftli-
chen Betätigung der Kommunen hatte der StGB
NRW die Einführung der so genannten Mittel-
standsverträglichkeitsprüfung abgelehnt. Danach
ist vor Erlass oder Novellierung sämtlicher mittel-

standsrelevanter Rechtsvorschriften zu prüfen, ob
Auswirkungen auf Kosten, Verwaltungsaufwand
und Arbeitsplätze in den Unternehmen der mittel-
ständischen Wirtschaft zu erwarten sind und ob
diese Auswirkungen zu erheblich unterschiedlichen
Belastungen in Bezug auf die Unternehmensgröße
führen. Die Vorschrift gilt auch für kommunale Sat-
zungen und Verordnungen. Die Geschäftsstelle hat
erreicht, dass gemeinsam mit dem zuständigen
Fachministerium,dem NRW-Innenministerium und
den anderen kommunalen Spitzenverbänden ein
Prüfpfad zur Mittelstandsverträglichkeitsprüfung -
anstelle eines ursprünglich vorgesehenen Erlasses -
erarbeitet wurde, der den Forderungen des StGB
NRW-Präsidiums entspricht und eine möglichst un-
bürokratische Umsetzung vor Ort zulässt.
Die Zukunft der Europäischen Strukturförderung,
konkret der Förderperiode 2007 bis 2012, wurde auf
Verbandsebene vorrangig im Ausschuss für Struk-
turpolitik und Verkehr diskutiert.Mit Beschluss vom
24.11.2004 nahm der Ausschuss die im dritten Ko-
häsionsbericht von der Europäischen Kommission
vorgelegten Vorschläge im Grundsatz zustimmend
zur Kenntnis und unterstützte insbesondere die
Überlegung, neben einer Schwerpunktsetzung der
Strukturfördermittel auf die am schwächsten ent-
wickelten Regionen einer erweiterten Europäischen
Union besonders auch den regionsunabhängigen
Zielen „Wettbewerb und Beschäftigung“ sowie
„Territorialer Zusammenarbeit“ besondere Bedeu-
tung beizumessen.
Der Ausschuss forderte eine noch weiter gehende
Hinwendung zu objektiven sozioökonomischen In-
dikatoren, die eine strukturpolitische Notwendig-
keit begründen und europaweit einheitlich ange-
wendet werden. Für den Verband ist es zudem
wichtig, dass sich die künftigen Zielsetzungen der
EU auch in der Region abbilden.Dies erfordert nach
Verbandsauffassung eine Konzentration von Zu-
ständigkeiten, Kompetenzen und Umsetzungs-
strukturen in den Regionen, die insbesondere die
Bereiche europäische Strukturpolitik, nationale
und regionale Wirtschafts- und Arbeitspolitik und
-verwaltung sowie kommunale Wirtschafts- und
Beschäftigungspolitik umfassen.

Tourismus

Die Geschäftsstelle hat sich über landespolitische
Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Tourismus
NRW e.V.hinaus intensiv in die tourismuspolitischeFo
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Arbeit auf Bundes- und europäischer Ebene einge-
schaltet. So entstand unter Mitwirkung der Ge-
schäftsstelle die DStGB-Dokumentation „Neue 
Wege der Tourismusfinanzierung vor Ort mit der
Leistungskarte“. In der Praxis werden vielfach die
bestehenden Finanzierungsinstrumente wie Kur-
abgabe und Fremdenverkehrsbeitrag als bürokra-
tisch, wenig gästefreundlich und nicht auskömm-
lich kritisiert. In der Veröffentlichung werden ins-
besondere neue Marketinglösungen durch Einsatz
von Gäste-Cards untersucht. Unter kritischer Be-
gleitung des StGB NRW wurde zudem das neue
„Tourismuspolitische Leitbild des DStGB“ erstellt.
In dem Positionspapier werden die derzeitigen Rei-
se- und Freizeittrends beschrieben,die für Deutsch-
land als Reiseland mobilisierbar sind. Der DStGB
fordert in dem Positionspapier die freiwillige 
kommunale Zusammenarbeit in der Region zur 
Leistungserbringung im Tourismus sowie eine 
Professionalisierung der Tourismuspolitik durch
Qualifizierung der Akteure in den Gemeindever-
waltungen. Schließlich plädiert der Verband für
Nachhaltigkeit, Kinderfreundlichkeit und Barriere-
freiheit im Tourismus.

Arbeitsmarktpolitik

Die Zusammenführung von Arbeitslosen- und So-
zialhilfe war das beherrschende Thema in diesem
Fachbereich. Unter dem Schlagwort „Hartz IV“ in-
tendiert die Reform eine bessere Betreuung der
Langzeitarbeitslosen mit dem Ziel, sie schneller in

den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Die bishe-
rige Arbeitslosenhilfe soll in Form der Grundsiche-
rung für Arbeit Suchende als eine steuerfinanzier-
te Fürsorgeleistung gewährt werden. Aus kom-
munaler Sicht entscheidend ist, dass Verschiebe-
bahnhöfe zwischen Arbeitsverwaltung und
Sozialämtern beseitigt werden, und dass in die-
sem Zusammenhang eine finanzielle Entlastung
der Kommunen versprochen wurde. Nach Schät-
zungen der Bundesagentur für Arbeit ergibt sich
auf der Basis von Dezember 2004 für NRW eine
Größenordnung von rund 1,2 Mio. Personen in
583.000 Bedarfsgemeinschaften als Grundsiche-
rungsempfänger und 688.500 erwerbsfähigen
Personen.
Der StGB NRW hat sich bereits frühzeitig im März
2003 mit „10 Thesen zur Umsetzung des sog.
Hartz-Konzepts“ für die Gesetzgebungsdebatte
positioniert. Umstritten war zwischen Bund und
Ländern sowie zwischen den politischen Parteien
im Wesentlichen die Frage, ob die Verantwortung
für die oben bezeichnete Personengruppe auf
Bundesebene oder auf kommunaler Ebene ange-
siedelt sein sollte.Während Städtetag und Städte-
und Gemeindebund die Verantwortung wegen
der dort vorhandenen Zuständigkeiten unter an-
derem in der Wirtschafts- und Steuerpolitik beim
Bund belassen wollten, forderte der Landkreistag
eine Kommunalisierung. Der Vermittlungsaus-
schuss von Bundestag und Bundesrat legte so-
dann im Dezember 2003 fest, dass Kommunen
und Bund grundsätzlich in Arbeitsgemeinschaf-

Gut 200 Bürgermeister
und Kommunal-
Experten der StGB NRW-
Mitgliedskommunen
beim Bürgermeistertag
zum Auftakt der Messe
„Zukunft Kommune“ in
Düsseldorf

25. Juni 2003 Fo
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ten zusammenwirken sollen. Daneben sollten
Kommunen auch die Option haben, allein für die
Arbeitsmarktpolitik in ihren Verwaltungsgrenzen
verantwortlich zu sein.
Nach langem gesetzgeberischen Hin und Her über
Finanzierungsstränge zwischen Bund und Kom-
mune sowie über die Einbindung der Kommunen
in die Bundesarbeitsverwaltung entschied sich der
Gesetzgeber für eine Optionslösung im Wege des
Experiments. Danach optieren in Nordrhein-West-
falen zehn Städte und Kreise und sind damit allein
verantwortlich insbesondere für die Eingliede-
rungsleistungen,die Leistung zur Sicherung des Le-
bensunterhalts, für das Fallmanagement, die Er-
stellung von Hilfeplänen sowie für die Leistungen
für Unterkunft und Heizung, Schuldnerberatung,
psychosoziale Betreuung und vieles mehr.
In den übrigen Kommunen werden Arbeitsge-
meinschaften mit den Agenturen für Arbeit gebil-
det, die ihre Zusammenarbeit unterschiedlich ge-
regelt haben. Hauptaugenmerk der Geschäftsstel-
le bei der Umsetzungsdebatte im Jahre 2004 war
die Sicherstellung der Handlungsspielräume für
die kreisangehörigen Städte und Gemeinden,die in
ihren Sozialämtern mit den erwerbsfähigen Hilfe-
bedürftigen über Jahre hinweg den Kontakt in ei-
ner Intensität aufgebaut haben, wie sie bei keiner
anderen Verwaltungsebene existiert.
In NRW wird die Umsetzung der Reform maßgeb-
lich durch den Hartz-Beirat NRW gesteuert, in dem

StGB NRW-Präsident Bürgermeister Roland Schäfer
mitwirkt. Zugeordnet ist dem Hartz-Beirat eine
vorbereitende Arbeitsgruppe unter Beteiligung der
zuständigen Landesressorts, der Regionaldirektion
sowie der Geschäftsstellen aller drei kommunalen
Spitzenverbände.Darüber hinaus besteht unter Fe-
derführung des NRW-Ministeriums für Wirtschaft
und Arbeit eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung
auch von Vertretern des StGB NRW, die sich inten-
siv mit der Entwicklung der Arbeitsgemeinschaf-
ten und den damit im Zusammenhang stehenden
Fragen befasst hat.
Zum Ende des Jahres 2004 trat das Landesgesetz
zur Ausführung des Sozialgesetzbuchs II in Kraft.
Durchgesetzt haben sich die kommunalen Spit-
zenverbände mit der Forderung, dass die kreisfrei-
en Städte und die Kreise als kommunale Träger die
ihnen obliegenden Aufgaben der Grundsicherung
für Arbeit Suchende als Selbstverwaltungsaufgabe
und nicht - wie ursprünglich von der Landesregie-
rung geplant - als Pflichtaufgabe zur Erfüllung
nach Weisung wahrnehmen sollen. Der StGB NRW
hat sich darüber hinaus dezidiert dafür ausgespro-
chen, dass die Kreise als Teil der Arbeitsgemein-
schaften kreisangehörige Gemeinden zur Durch-
führung der Aufgaben durch Satzung heranziehen
können, und zwar auf Grundlage einer qualifizier-
ten Einvernehmensregelung.Ferner sollte das Land
im Zusammenhang mit dem Ausführungsgesetz
eine Klarstellung vornehmen, dass beim Options-
modell eine umfassende Delegation unter Ein-
schluss auch von Aufgaben nach § 16 Abs. 1 SGB II
möglich ist. Diesem Begehren ist der Gesetzgeber
nicht gefolgt.
Zum Jahresende 2004 verlagerte sich die Umset-
zungsdiskussion hin zu Fragen der Personalüber-
leitung und -gestellung.Alle Beteiligten haben ver-
sucht, örtliche Personalentwicklungskonzepte für
die betroffenen Beschäftigten zu erarbeiten, die
auf dem Prinzip der Personalgestellung und der
Freiwilligkeit beruhen. Dies wurde insbesondere
durch Praxisberichte auf drei Workshops deutlich,
die noch im Dezember 2004 unter Einbeziehung
der Landesregierung,der kommunalen Spitzenver-
bände sowie des kommunalen Arbeitgeberverban-
des sowie der Gewerkschaften komba und ver.di
durchgeführt wurden.Fo
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Josef Fischer vom
NRW-Ministerium für
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NRW-Präsidium in
Düsseldorf neben 
Präsident Roland
Schäfer (Mitte) und
HGF Dr. Bernd Jürgen
Schneider

23. Juni 2004 
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Landeswassergesetz NRW

urch die notwendige Umsetzung der Was-
serrahmenrichtlinie der Europäischen Union
(EU-WRRL) in deutsches Recht ist eine Ände-

rung des Landeswassergesetzes NRW erforderlich
geworden. Die Geschäftsstelle hat immer wieder
deutlich herausgestellt, dass die Vorgaben der EU-
WRRL in NRW eins zu eins umgesetzt werden müs-
sen. Insbesondere muss die Umsetzung für die
Städte und Gemeinden kostenneutral erfolgen.Die
Erfüllung der Maßgaben der EU-Wasserrahmen-
richtlinie ist zudem eine landesstaatliche Aufgabe
mit der Folge, dass das in der Landesverfassung
verankerte strikte Konnexitätsprinzip in vollem
Umfang zur Anwendung gelangen muss.Die NRW-
Landesregierung hat am 09.11.2004 den Gesetz-
entwurf zur Änderung des Landeswassergesetzes
NRW beschlossen (Lt-Drs 13/6222). In den Gesetz-
entwurf hat auf Initiative des StGB NRW Eingang
gefunden,dass dem NRW-Landtag künftig ein Kon-
trollrecht bei der verwaltungsmäßigen Umsetzung
der EU-WRRL eingeräumt wird. Außerdem ist eine
Abstimmung mit den Anrainer-Ländern (Bundes-
länder, EU-Mitgliedsstaaten wie z.B. Niederlande,
Belgien) vorgesehen. Auch dieses ist eine zentrale
Forderung des StGB NRW gewesen, denn es muss
gewährleistet sein, dass die EU-WRRL in allen Mit-

gliedsstaaten einheitlich umgesetzt wird.Der StGB
NRW hat immer wieder darauf hingewiesen, dass
eine Folgekosten-Abschätzung unverzichtbar ist -
sprich: jedwede Umsetzungsmaßnahmen im Lich-
te der Folgekosten überprüft werden müssen. Lei-
der hat das Land NRW bisher noch keine solche Fol-
gekosten-Abschätzung vorgenommen.
In den Gesetzentwurf sind zahlreiche Vorschläge des
StGB NRW aufgenommen worden. Hierzu gehören
insbesondere:
Regelung einer Abwasserüberlassungspflicht:
Künftig wird eine Abwasserüberlassungspflicht
der privaten Grundstückseigentümer sowohl für
Schmutzwasser als für Niederschlagswasser (Re-
genwasser) gesetzlich verankert. Es wird damit ei-
ne vom OVG NRW mit Urteil vom 28.01.2003 (Az.:
15 A 4751/01,NWVBl. 2003,S. 380ff.) aufgezeigte Re-
gelungslücke geschlossen. Das OVG NRW hatte
entschieden, dass ein Anschluss- und Benutzungs-
zwang für Regenwasser nicht besteht, weil die Re-
genwasserbeseitigung von privaten Grundstücken
nicht - wie in § 9 Gemeindeordnung NRW gesetz-
lich gefordert - der Volksgesundheit dient. Die Re-
gelung einer Abwasserüberlassungspflicht im neu-
en Landeswassergesetz ist deshalb unverzichtbar,
weil andernfalls damit zu rechnen ist,dass sich vie-
le Grundstückseigentümer aus Gründen der Ein-
sparung von Abwassergebühren mit der Regen-
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Geld für Kinderkrebsklinik als Abschiedspräsent
m exakt 5.200 Euro erhöhte sich der Kontostand der Düsseldorfer Elterninitiative Kin-
derkrebsklinik e.V. am 18. Dezember 2002. Zwei frischgebackene Pensionäre des Städ-

te- und Gemeindebundes NRW,der frühere Hauptgeschäftsführer Friedrich Wilhelm Hein-
richs (Foto li.) und Alt-Präsident Albert Leifert (re.) brachten das Geld, welches die Gäste ih-
rer gemeinsamen Abschiedsfeier Anfang November gespendet hatten, in die Klinik. Über
eine solche Spende, wie er sie  „nicht jeden Tag“ in Empfang nehmen könne, freute sich
Hans-Georg Zappey (Foto Mitte) von der Elterninitiative. Diese wurde 1979 von betroffenen
Eltern, Schwestern und Ärzten gegründet, um die medizinische Versorgung krebskranker
Kinder und Jugendlicher zu verbessern. Jährlich hat der Verein sechsstellige Beträge in Ge-
bäude-Sanierung, medizinische Geräte und Forschungsprojekte investiert. Die Arbeit der
Elterninitiative Kinderkrebsklinik, die heute rund 2.000 Mitglieder zählt, findet über Nord-
rhein-Westfalen hinaus Anerkennung.

wasserbeseitigung vom Kanalnetz der Gemeinde
abkoppeln oder sich nicht anschließen.
Diese Entwicklung musste gestoppt werden, weil ei-
ne ortsnahe Regenwasserbeseitigung ohne Berück-
sichtigung der Maßgaben in § 51 a LWG NRW - insbe-
sondere der Stichtagsregelung: ortsnahe Regenwas-
serbeseitigung nur für Grundstücke, die erstmals
nach dem 01.01.1996 bebaut werden - zu uner-
wünschten Folgen führen kann - etwa Vernässungs-
schäden an Gebäuden auf Nachbargrundstücken
und sich daran anschließende Haftungsfragen, un-
kontrolliertes Einleiten des Regenwassers von priva-
ten Grundstücken in Gewässer, erheblicher Anstieg
der getrennten Regenwassergebühr durch stetige
Verringerung der angeschlossenen Flächen.
Ortsnahe Regenwasserbeseitigung:Künftig wird ein
Grundstückseigentümer nur dann zur Beseitigung
des Regenwassers auf seinem Grundstück verpflich-
tet sein, wenn gegenüber der zuständigen Behörde
nachgewiesen ist,dass das Niederschlagswasser ge-
meinwohlverträglich auf dem Grundstück versickert
oder ortsnah in ein Gewässer eingeleitet werden
kann und die Gemeinde ihn von der Abwasserüber-
lassungspflicht (für Regenwasser) nach § 53 Abs. 1 c
LWG NRW-Entwurf freigestellt hat. Diese Klarstel-
lung ist erforderlich, damit in einem Entwässe-
rungsgebiet die Regenbeseitigung einheitlich gere-
gelt werden kann. Es muss sichergestellt werden,
dass Kanalnetzplanungen und deren Umsetzung
nicht nachträglich entwertet werden, weil die dabei
vorgesehene Anschlussquote im Hinblick auf die zu
entsorgenden Grundstücke nicht realisiert werden
kann und hierdurch die getätigten Investitionen
nachträglich entwertet werden. Dieses gilt auch für
den Bau von Regenrückhaltebecken.

Betretungsrecht (§ 53 Abs. 4 a LWG NRW-Entwurf):
Das Betretungsrecht der abwasserbeseitigungs-
pflichtigen Gemeinde im Hinblick auf private
Grundstücke wird dahin erweitert, dass auch das
Befahren von privaten Abwasserleitungen auf pri-
vaten Grundstücken mit einer TV-Kamera im Rah-
men der Inspektion der öffentlichen Abwasseran-
lage vom Betretungsrecht abgedeckt ist. § 53 Abs.
4 a Satz 2 LWG NRW-Entwurf bestimmt insoweit,
dass das Betretungsrecht auch für Anlagen zur Ab-
leitung von Abwasser gilt, welches der Gemeinde
zu überlassen ist.
Abwasserbeseitigungspflicht und AöR: Gründet ei-
ne Gemeinde einer Anstalt öffentlichen Rechts
nach § 114a GO NRW und überträgt sie dieser die
Aufgabe der Abwasserbeseitigung, so verbleibt
künftig nach § 53 b LWG NRW-Entwurf nur die Auf-
gabe der Aufstellung des Abwasserbeseitigungs-
konzeptes bei der Gemeinde. Außerdem kann die
Gemeinde nunmehr auch die Gewässerunterhal-
tungspflicht auf die Anstalt öffentlichen Rechts
übertragen.
Umlage der Kosten der Abwasserbeseitigung ( § 53 c
LWG NRW-Entwurf): In § 53 c Satz 1 LWG NRW-Ent-
wurf soll geregelt werden, dass die Gemeinden 
alle Aufwendungen über die Abwassergebühr ab-
rechnen kann, die ihr durch die Wahrnehmung ih-
rer Abwasserbeseitigungspflicht entstehen.Hierzu
gehören insbesondere Kosten für die Beratung der
Anschlussnehmer im Zusammenhang mit dem An-
schluss ihres Grundstücks an die öffentliche Ab-
wasseranlage (§ 53 c Satz 2 LWG NRW-Entwurf).
Diese Regelung ist grundsätzlich zu begrüßen,
zumal sie parallel zur Regelung in § 9 Abs. 2 LAbfG
NRW verdeutlicht,dass nicht nur eine Beratung der
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Grundstückseigentümer in Fragen der Abfallent-
sorgung, sondern auch in Fragen der Abwasserbe-
seitigung sinnvoll und wichtig ist.Weiterhin wird in
der Gesetzes-Begründung zu § 53 c LWG NRW-Ent-
wurf klargestellt, dass mit der Neuregelung in § 53
c Satz 1 LWG NRW-Entwurf auch die gesetzliche
Grundlage dafür geschaffen ist, die Kosten für die
Überwachung der Kleinkläranlagen über die Ab-
fuhrgebühr für den Klärschlamm abzurechnen und
§ 53 c LWG NRW in diesem Zusammenhang als spe-
zialgesetzliche Regelung dem KAG NRW vorgeht.
Auch hierdurch ist einer langjährigen Forderung
des StGB NRW Rechnung getragen worden.
Schließlich wurde nach massiver Kritik des StGB
NRW in § 53 c Satz 3 LWG NRW-Entwurf nur pro-
grammatisch geregelt, dass ein schonender und
sparsamer Umgang mit Wasser sowie die Nutzung
von Regenwasser in die Gestaltung der Benut-
zungsgebühr einfließen sollen. In der Gesetzesbe-
gründung wird hierzu ausgeführt, dass der in § 53
c Satz 3 LWG-NRW-Entwurf enthaltene Programm-
satz die Geltung des abgabenrechtlichen Äquiva-
lenzprinzips (siehe auch § 6 Abs. 3 Satz 2 KAG NRW)
bei der Gestaltung der Benutzungsgebühren ver-
deutlicht. Das kommunalabgabenrechtliche Äqui-
valenzprinzip besage, dass zwischen der Benut-
zungsgebühr und der tatsächlichen Inanspruch-
nahme kein offensichtliches Missverhältnis beste-
hen dürfe. Ein schonender und sparsamer Umgang
mit Wasser werde bei der Schmutzwassergebühr
mit dem Frischwassermaßstab (Frischwasser = Ab-
wasser) geschaffen.Wer weniger Frischwasser ver-
brauche, weil er sparsam damit umgehe, zahle we-
niger Schmutzwassergebühren. Die Nutzung von
Regenwasser könne zum Beispiel bei der getrenn-
ten Regenwassergebühr pro Quadratmeter bebau-
te oder versiegelte Fläche berücksichtigt werden.
Werde Regenwasser als Brauchwasser (Toiletten-
spülung, Wäsche waschen) genutzt, so könnten
diejenigen Flächen bei der Regenwassergebühr
nicht mehr berücksichtigt werden, von denen 
Regenwasser nachweisbar durch Nutzung zum
Schmutzwasser geworden sei, denn der gleiche Li-
ter Regenwasser falle als Liter Abwasser nur einmal
an, so dass er auch nur einmal über die Benut-
zungsgebühr abgerechnet werden könne. Mit der
Regelung in § 53 c Satz 3 LWG NRW-Entwurf wird
nunmehr aufgrund der Initiative des StGB NRW le-
diglich die bereits bestehende Praxis der Gebüh-
renerhebung in den Städte und Gemeinden nach-
empfunden.

Gewässerrandstreifen/Gewässerunterhaltung:
Künftig soll es in NRW nach § 90 a LWG NRW-Ent-
wurf so genannte Gewässerrandstreifen geben,die
dazu dienen, den Zustand des Gewässers zu erhal-
ten und zu verbessern sowie Einträge in das Ge-
wässer zu vermindern.Der StGB NRW konnte durch
massiven Protest erreichen, dass die Gewässer-
randstreifen nicht in die Gewässerunterhaltungs-
pflicht der Städte und Gemeinden fallen und hier-
durch eine neue Kostenspirale bei der Gewässer-
unterhaltung ausgelöst wird. Auch die Umlage der

Kosten der Gewässerunterhaltung wird wesentlich
erleichtert. Nach § 92 Abs. 1 Satz 7 LWG NRW-Ent-
wurf können künftig bebaute Grundstücke auf der
Grundlage des Ortsrechts pauschal höher belastet
werden als unbebaute Grundstücke, wenn nach
den örtlichen Verhältnissen der Verwaltungsauf-
wand zur Ermittlung der versiegelten und nicht
versiegelten Flächen und der Unterschiede des
Wasserabflusses in einem Missverhältnis steht.Mit
dieser Neuregelung wird sichergestellt, dass unbe-
baute Grundstücke wie beispielsweise Acker, Wie-
sen und Waldflächen weniger belastet werden als
bebaute Grundstücke mit versiegelten Flächen.Zu-
gleich ist eine einfache Handhabung gewährleis-
tet, die lediglich darauf abstellt, ob ein Grundstück
bebaut oder unbebaut ist. Eine solche Regelung
war zwingend erforderlich, zumal die jetzige Rege-
lung in § 92 Abs. 1 Satz 6 LWG einen zu hohen Ver-
waltungsaufwand verursachte.Vor diesem Hinter-
grund hatte der StGB NRW seit Jahren die Forde-
rung nach einer Vereinfachung der Umlagevor-
schrift erhoben.

Abwasserberatung NRW e.V.

Mit der auf Initiative des StGB NRW 1996 ins Leben
gerufenen Abwasserberatung NRW e.V. ist den
Städten und Gemeinden ein Instrument an die

Starkes Publikums-
Interesse bei den
Praxisforen der
Messe „Zukunft
Kommune“ in 
Düsseldorf

25. Juni 2003 
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Hand gegeben worden, das insbesondere in orga-
nisatorischen, technischen und rechtlichen Frage-
stellungen Hilfestellung bei der Abwasserbeseiti-
gung leistet. Das Angebot der Abwasserberatung
NRW e.V. als Selbsthilfeeinrichtung wurde von den
Städten und Gemeinden seit 1996 erheblich in An-
spruch genommen. Derzeit fragen rund 80 Prozent
aller nordrhein-westfälischen Städte und Gemein-
den kontinuierlich zu verschiedensten Themenbe-
reichen an.Vor allem bei der Durchführung abwas-
sertechnischer Baumaßnahmen konnte die Ab-
wasserberatung NRW e.V. bei Städten und Ge-
meinden in den vergangenen Jahren erhebliche
Kosteneinsparung erzielen. Generell kann gesagt
werden, dass durch dieses „Vier-Augen-Prinzip“
zehn bis 40 Prozent der vorher veranschlagten In-
vestitionskosten eingespart werden konnten.
Die Abwasserberatung NRW e.V. wurde seit 1996
durch das NRW-Innenministerium des Landes
NRW mit einer einmaligen Anschubfinanzierung
aus GFG-Mitteln finanziert. Das Ministerium hatte
jedoch keine Möglichkeit mehr gesehen, über die
gewährte Anschubfinanzierung hinaus weitere Fi-
nanzmittel aus GFG-Mitteln bereitzustellen. Eine
Dauerfinanzierung der Abwasserberatung NRW
e.V. aus Mitteln der Abwasserabgabe war wegen
der engen Zweckbindung dieser Finanzmittel in § 13
Abwasserabgabengesetz des Bundes nicht mög-
lich. Gleichwohl unterstützt das NRW-Ministerium
für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz die Arbeit der Abwasserbera-
tung NRW e.V.aus Mitteln der Abwasserabgabe be-
reits heute projektbezogen.
Eine solche Unterstützung ist aber nicht für die all-
gemeine Beratungsleistung der Abwasserberatung
NRW e.V.möglich.Die allgemeine Beratungsleistung
kann deshalb seit dem 01.01.2005 nur über jährliche
Pauschalentgelte der Städte und Gemeinden finan-

ziert werden. Aus Mitteln der Abwasserabgabe kön-
nen hingegen nur im Einzelfall konkrete Pilotprojek-
te mit einzelnen Städten und Gemeinden - etwa He-
rausnahme von Drainage-/ Fremdwasser aus dem
öffentlichen Kanalnetz - gefördert werden. Diese
Einzelförderung macht zurzeit rund 50 Prozent des
Jahresbudgets der Abwasserberatung NRW e.V. aus
und ist auch künftig aus Mitteln der Abwasserabga-
be möglich. Die Abwasserberatung NRW e.V. wird
daher seit dem 01.01.2005 durch die Städte und Ge-
meinden, aber auch bei Einzelprojekten durch das
Land NRW finanziert.
Ende April 2003 hatte die Abwasserberatung NRW
e.V. deshalb die Städte und Gemeinden informiert,
dass sie als Selbsthilfeeinrichtung für die Städte
und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ihr allge-
meines Beratungsangebot ab dem 01.01.2005 nur
dann aufrechterhalten kann,wenn die Kommunen
bereit sind, ein jährliches pauschales Beratungs-
entgelt zu zahlen. Der Rücklauf und die Bereit-
schaft zu einer Weiterfinanzierung waren überaus
erfreulich. Das Präsidium des StGB NRW hatte am
15.12.2003 die große Bereitschaft der Städte und
Gemeinden in Nordrhein-Westfalen begrüßt, die
Abwasserberatung NRW e.V. als Selbsthilfeeinrich-
tung ab dem 01.01.2005 weiter zu finanzieren. Das
Präsidium hatte einstimmig den Städten und 
Gemeinden empfohlen, eine entsprechende Bera-
tungsvereinbarung mit der Abwasserberatung
NRW e.V. abzuschließen. Ebenso hatte der StGB
NRW-Umweltausschuss die große Mitwirkungsbe-
reitschaft der Städte und Gemeinden an der Wei-
terfinanzierung ausdrücklich begrüßt und den Ab-
schluss einer Beratungsvereinbarung mit der Ab-
wasserberatung NRW e.V. empfohlen.
Zurzeit haben sich 359 der 396 Städte und Gemein-
den in Nordrhein-Westfalen zurückgemeldet. 314
Städte- und Gemeinden haben eine Finanzierungs-
zusage erteilt. Dies entspricht einer Zustimmung
von etwa 80 Prozent - bezogen auf 396 Städte und
Gemeinden insgesamt - und circa 88 Prozent bezo-
gen auf die 359 Rückmeldungen. Damit ist der Fort-
bestand der Abwasserberatung NRW e.V. seit dem
01.01.2005 grundsätzlich sichergestellt. Das künftig
an die Abwasserberatung NRW e.V.zu zahlende jähr-
liche Beratungsentgelt kann über die Abwasserge-
bühr finanziert werden, sodass allgemeine Haus-
haltsmittel nicht in Anspruch genommen werden
müssen. Mit Blick auf die Einsparungsmöglichkei-
ten bei der Überprüfung abwassertechnischer Bau-
maßnahmen durch die Abwasserberatung NRW e.V.
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- Einsparungspotenziale in der Vergangenheit zehn
bis 40 Prozent - sowie der Bandbreite und Vielzahl an
Standardleistungen der Abwasserberatung NRW
e.V. betragen die jährlichen Pauschalentgelte damit
lediglich den Bruchteil eines Promilles der jährlichen
Abwasserbeseitigungskosten. Für weitere Informa-
tionen stehen die Geschäftsführer der Abwasserbe-
ratung NRW e.V. Dipl.-Ing. Michael Lange (Tel. 0211-
43077-20) und Dr.jur.Peter Queitsch (Tel.0211-43077-
12) zur Verfügung.

Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hatte
in seinem Gutachten an die Bundesregierung vom
April 2002 zutreffend dargestellt,dass mit dem am
7. Oktober 1996 in Kraft getretenen Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz ein abfallwirtschaftliches
Chaos angerichtet worden sei. Das Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz verpflichtet Abfallbesit-
zer und -erzeuger, die keine privaten Haushaltun-
gen sind - etwa Industrie- und Gewerbebetriebe -
lediglich dazu,„Abfälle zur Beseitigung“,nicht aber
„Abfälle zur Verwertung“ den Kommunen als öf-
fentlich-rechtliche Entsorgungsträger zu überlas-
sen. Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
bietet aber keine trennscharfen Abgrenzungskri-
terien zwischen „Abfällen zur Beseitigung“ und
„Abfällen zur Verwertung“. Dies hat in der Praxis
dazu geführt, dass insbesondere die Industrie- und
Gewerbebetriebe vorgeben, sie hätten keine über-
lassungspflichtigen „Abfälle zur Beseitigung“
mehr, sondern nur noch nicht überlassungspflich-
tige „Abfälle zur Verwertung“. Die Zeche hierfür
haben die Bürgerinnen und Bürger zu zahlen, weil
die schlechtere Auslastung von Abfallentsor-
gungsanlagen die Abfallgebühren in die Höhe
treibt.
Der StGB NRW hatte sich deshalb jahrelang mit
Nachdruck dafür eingesetzt, dass die mangelhafte
Abgrenzung der Beseitigungsabfälle von den Ver-
wertungsabfällen abgestellt wird.Als Reaktion trat
zum 01.01.2003 die Gewerbeabfall-Verordnung in
Kraft. Diese hat das Ziel, die ordnungsgemäße,
schadlose und hochwertige Verwertung von Abfäl-
len, die nicht aus privaten Haushaltungen stam-
men - etwa aus Industrie- und Gewerbebetrieben - ,
voranzubringen. Zugleich soll die Scheinverwer-
tung gewerblicher Abfälle abgestellt werden. Zu
den Regelungen in der Gewerbeabfall-Verordnung

gehört dabei nicht nur, dass ein Abfallgemisch aus
verwertbaren Abfällen nur ganz bestimmte Abfäl-
le enthalten darf,sondern auch,dass grundsätzlich
ein Restmüllgefäß des öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger - sprich: der Stadt oder Gemeinde -
in Benutzung zu nehmen ist. Hierzu hat der StGB
NRW eine neue Muster-Abfallentsorgungssatzung
herausgegeben, die den Städten und Gemeinde in
der Praxis als Hilfestellung dient.

Elektro- und Elektronikschrott-
gesetz

Die Europäische Union hat im Februar 2003 die EU-
Richtlinie 2002/96/EG über die Entsorgung und Ver-
wertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten und
die EU-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der
Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elek-
tro- und Elektronikgeräten in Kraft gesetzt. Es ist für
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine
Umsetzungsfrist von 18 Monaten vorgesehen (Art.17
Abs. 1 der EU-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro-
und Elektronik-Altgeräte). Erfasst werden von der
EU-Richtlinie 2002/96/EG über die Entsorgung und
Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten
sämtliche alten Elektrogeräte.
Vor diesem Hintergrund stand die Umsetzung dieser
EU-Richtlinien bis August 2004 in deutsches Recht
an. Der von der Bundesregierung und vom Bundes-
tag im September 2004 beschlossene Gesetzent-
wurf für ein Elektro- und Elektronikgerätegesetz
(ElektroG) folgt dem so genannten Prinzip der ge-
teilten Produktverantwortung, das bereits bei der
Altbatterieverordnung gewählt wurde. Gemeint ist,
dass die Kostenverant-
wortung zwischen den
Herstellern und den Kom-
munen als öffentlich-
rechtlichen Entsorgungs-
trägern aufgeteilt wird.
Ein Teil der Kosten für die
Erfassung,Sortierung und
Verwertung oder Beseiti-
gung von Elektro- und
Elektronikaltgeräten wird
über die Abfallgebühren
finanziert, damit nicht
sämtliche Kosten über
den Verkaufspreis der
Elektrogeräte refinanziert
werden müssen. Fo
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wurde zum 01.05.2003 aufgehoben (GVBl. NRW
2003, S. 71), weil sie vor allem in ihren Regelungs-
maßgaben mit den Vorgaben des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes nicht im Einklang
stand. Grundsätzlich stellt das Verbrennen
pflanzliche Abfälle eine Beseitigung von Abfällen
außerhalb von Abfallentsorgungsanlagen dar
und bedarf deshalb nach § 27 Abs. 2 KrW-/AbfG
der Genehmgiung. Für die Erteilung einer solchen
Genehmigung ist zurzeit noch der Landkreis nach
Nr. 30.1.14 der Anlage zur Verordnung zur Rege-
lung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet des
technischen Umweltschutzes in NRW (ZustVOtU
NRW) zuständig. Aufgrund einer entsprechenden
Forderung des StGB NRW ist vorgesehen, in einer
geänderten Verordnung Städten und Gemeinden
die Zuständigkeit für die Erteilung von Ausnah-
megenehmigungen nach § 27 Abs. 2 KrW-/AbfG
einzuräumen, damit jeweils ortsangepasste Re-
gelungen gefunden werden können.
Diese beabsichtigte Änderung der ZustVOtU
NRW ist aber noch nicht erfolgt, so dass gegen-
wärtig noch die Landkreise und kreisfreien Städ-
te für die Erteilung von Ausnahmegenehmigun-
gen zuständig sind. Zu beachten ist, dass so 
genannte Brauchtumsfeuer (Osterfeuer, Johan-
nisfeuer) auch nach Aufhebung der Pflanzen-Ab-
fall-Verordnung auf der Grundlage des Merkblat-
tes des Umweltministeriums NRW (Stand April
2003) weiterhin zulässig sind. Brauchtumsfeuer
werden hiernach nicht mit dem schlichten Ver-
brennen von pflanzlichen Abfällen als Vorgang
der Beseitigung von Abfällen gleichgesetzt, weil
Brauchtumsfeuer wie etwa Osterfeuer der Brauch-
tumspflege dienen. Für diese ist deshalb eine Aus-
nahmegenehmigung nach § 27 Abs. 2 KrW-/AbfG
nicht erforderlich, so dass die örtliche Ordnungs-
behörde auf der Grundlage des zum 01.06.2004
geänderten § 7 Landesimmissionsschutzgesetz 
(LImSchG NRW) tätig werden kann (GV NRW
2004, S. 229f.). Die Gemeinden können nunmehr
nach § 7 Abs. 1 Satz 2 LImSchG NRW durch eine 
Regelung in einer ordnungsbehördlichen Verord-
nung die näheren Einzelheiten zum Abbrennen so
genannter Brauchtumsfeuer bestimmen. Dabei
gehört zu diesen Einzelheiten nach § 7 Abs. 1 Satz 3
LImSchG NRW insbesondere die Regelung einer
Anzeigepflicht für die Durchführung eines so ge-
nannten Brauchtumsfeuers. Die Geschäftsstelle
hat hierzu eine Muster-Regelung erarbeitet.

UMWELT

Die Geschäftsstelle des StGB NRW hatte gemein-
sam mit dem Deutschen Städte- und Gemeinde-
bund frühzeitig darauf hingewiesen, dass eine
solche geteilte Produkt- und damit Kostenverant-
wortung abgelehnt wird, weil sie nicht gewähr-
leistet, dass die Kosten für die Erfassung, Sortie-
rung, Verwertung und Entsorgung der Elektro-
und Elektronikaltgeräte verursachergerecht auf
diejenigen umgelegt werden, die viele Elektro-
und Elektronikgeräte kaufen und entsorgen. Der
Bundesrat ist dieser Linie nicht gefolgt und hat
der geteilten Produktverantwortung dennoch zu-
gestimmt, nach welcher die Kommunen als öf-
fentlich-rechtliche Entsorgungsträger die Samm-
lung und Erfassung der Elektroaltgeräte zu orga-
nisieren und zu finanzieren haben, während die
Hersteller die Kosten der weiteren Entsorgung
übernehmen müssen. Der Bundesrat hat die Bun-
desregierung lediglich um eine Überprüfung die-
ser Kostenteilung spätestens zehn Jahre nach In-
krafttreten des ElektroG gebeten.
Zumindest ist der Bundesrat der deutlichen Kritik
der kommunalen Spitzenverbände gefolgt und hat
vorgegeben, diejenigen Regelungen ersatzlos zu
streichen, wonach unter anderem Sammelstellen
des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers in
zumutbarer Entfernung zum Endnutzer eingerich-
tet sein sollen. Solche Regelungen sind überflüssig,
weil sich der Gesichtspunkt der Zumutbarkeit der
Benutzungsbedingungen ohnehin aus dem Benut-

zungsrecht der öffentli-
chen Entsorgungseinrich-
tungen ergibt. Schließlich
hat der Bundesrat vorge-
geben, dass das ElektroG
im Wesentlichen erst
zwölf Monate nach seiner
Verkündung in Kraft tre-
ten soll, was aller Voraus-
sicht erst im Jahr 2006 der
Fall sein wird.

Pflanzliche 
Abfälle

Bis zum 01.05.2003 war
das Verbrennen pflanzli-
cher Abfälle in NRW durch
die Pflanzen-Abfall-Ver-
ordnung geregelt. DieseFo
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HGF Dr. Bernd Jürgen
Schneider bei 
seinem Vortrag zur
Aktion „Reformen
statt Kahlschlag“ in
Lippstadt

7. November 2003 
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Ausschuss für Finanzen und 
Kommunalwirtschaft

er Ausschuss für Finanzen und Kommunal-
wirtschaft des StGB NRW trat zwischen Feb-
ruar 2002 und Januar 2005 insgesamt neun-

mal zusammen: am 27.02.2002 in Münster, am
09.07.2002 in Gütersloh,am 07.11.2002 in Ratingen,
am 10./11.03.2003 in Nettetal,am 25.07.2003 in Köln,
am 20.11.2003 in Bergisch Gladbach,am 01.04.2004
in Moers, am 15.07.2004 in Kerpen und am
02.12.2004 in Düsseldorf.Ferner fanden regelmäßig
Treffen des Arbeitskreises „Kämmerer“, der Sonder-
arbeitsgruppe „Gemeindefinanzreform“ sowie des
Arbeitskreises „Neues Kommunales Finanzmanage-
ment“ statt. Darüber hinaus gab es eine Reihe von
Ad-hoc-Arbeitsgruppen zur Konzeption von Emp-
fehlungen und Stellungnahmen, etwa zur Diskus-
sion der Grundsteuerreform.

Haushaltslage der Städte 
und Gemeinden 

Die dramatische Situation der kommunalen Finan-
zen und die Suche nach Konsolidierungsmöglich-
keiten prägten wiederum die Arbeit im Berichts-
zeitraum.Die Daten der jährlich zum Jahreswechsel
durchgeführten Haushaltsumfrage der Geschäfts-
stelle zeigten, dass sich die Lage der Kommunalfi-
nanzen in den Haushaltsjahren 2003 und 2004 ge-
genüber den Vorjahren nicht entspannt hat. Es be-
steht nach wie vor ein negativer Saldo zwischen den
kommunalen Einnahmen und den steigenden Aus-
gaben, insbesondere im Sozialbereich. Stetig stei-
gende Kosten für Pflichtaufgaben und - trotz aller
Bekenntnisse von Bund und Land - zusätzliche 
finanzielle Belastungen durch Kürzungen im Lan-
deshaushalt oder Erhöhungen beispielsweise bei
der Krankenhausinvestitionsumlage hatten zur 
Folge, dass auch 2004 nur ein verschwindend ge-
ringer Teil der Kommunen in NRW ohne Eingriff in
die Substanz ihren Haushalt ausgleichen konnte.
Einer der prägnantesten Indikatoren für die haus-
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Land in rot: die Anzahl
der NRW-Kommunen
ohne ausgeglichenen
Haushalt steigt 2005
auf Rekordhöhe Sc
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Haushaltslage der NRW 
Städte und Gemeinden 
im Jahr 2005
Stand: 9.3.2005

© StGB NRW 2005

Haushalt formal ausgeglichen

Haushaltssicherungskonzept

vorläufige Haushaltsführung

Haushaltssituation
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haltswirtschaftliche Situation der Kommunen
bleibt die Frage, ob ein Haushaltssicherungskon-
zept (HSK) gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW aufgestellt
werden muss.Die Zahl der Kommunen in der Haus-
haltssicherung war in den vergangenen Jahren ste-
tig gestiegen, und das HSK hatte sich von der ge-
setzlichen Ausnahmesituation zum Massenphä-
nomen entwickelt. Dieser Trend wird sich auch im
Jahr 2005 nicht umkehren. Ende 2004 befanden
sich 182 Städte, Gemeinden und Kreise in Nord-
rhein-Westfalen in der Haushaltssicherung. In 76
dieser Fälle ist die Finanzsituation so dramatisch,
dass ein Haushaltssicherungskonzept nicht ge-
nehmigt wurde und die Kommunen deshalb unter
den strengen Voraussetzungen der so genannten
vorläufigen Haushaltsführung wirtschaften muss-
ten.
Licht am Ende des Tunnels ist derzeit nicht zu sehen.
Im Jahr 2005 werden etliche Kommunen zusätzli-
che Belastungen durch die Übernahme der Kosten
der Unterkunft für Langzeitarbeitslose im Zuge der
Hartz-IV-Gesetzgebung zu tragen haben. Des Wei-
teren tritt die letzte Stufe der Steuerreform in Kraft,
die der öffentlichen Hand weitere Einkommens-
ausfälle bei der Einkommensteuer bescheren wird.

Kommunaler Finanzausgleich

Die Haushaltslage der Städte und Gemeinden war
zum Teil auch zurückzuführen auf die Entwicklung
im kommunalen Finanzausgleich. Nachdem die
Kommunen im GFG 2003 bereits eine erhebliche
negative Abrechnung aus dem Jahr 2001 zu ver-
kraften hatten, verschlechterte sich die Situation
noch einmal durch die Steuerschätzung vom
Herbst 2002. Diese ergab für das Jahr 2003 aus
Sicht der Kommunen eine Kürzung ihres Anteils am
Steuerverbund um 366,4 Mio. Euro. Die kommuna-
len Spitzenverbände konnten erreichen, dass die
Schlüsselzuweisungen zumindest auf dem Niveau
des Jahres 2002 gehalten werden konnten. Aller-
dings hat das Land zur Sicherung der Verfassungs-
konformität seiner eigenen Kreditaufnahmen 4,4
Prozent der Schlüsselzuweisungen für eine investi-
ve Verwendung zweckgebunden. Dieser gegen den
Protest der Spitzenverbände vorgenommene
„Kunstgriff“ sollte allerdings auf das Jahr 2003 be-
grenzt bleiben und insofern Ausnahmecharakter
haben.
Zwar konnten die Schlüsselzuweisungen geschont
werden. Jedoch gingen gegenüber dem Finanzaus-
gleichsjahr 2002 die Finanztransfers des Landes
insgesamt um rund 15 Prozent zurück. Eine weite-
re negative Entwicklung für den Finanzausgleich
ergab sich aus einem Nachtrag zum Landeshaus-
halt 2003. Dieser war notwendig geworden, weil
dem Land infolge konjunktureller und steuerpoliti-
scher Entwicklungen rund 1,1 Mrd. Euro im Steuer-
verbund 2003 fehlten und im Länderfinanzaus-
gleich zusätzlich Zahlungen in Höhe von 500 Mio.
Euro fällig wurden. Dies bedeutete für die Kommu-
nen ein weiteres Minus von 484,15 Mio. Euro. In An-
betracht der schwierigen kommunalen Finanzlage
entschloss sich der Gesetzgeber dazu, den Minder-
betrag zu kreditieren und dann mit dem Steuer-
verbund des Gemeindefinanzierungsgesetzes
2004 zu verrechnen.
In seinen Strukturen folgte das GFG 2003 im We-
sentlichen seinen Vorläufern. Aufgrund eines ent-
sprechenden Auftrags des Verfassungsgerichts-
hofs aus dem Jahr 1998 hat der Gesetzgeber die
Hauptansatzstaffel sowie den Schüleransatz über-
prüft und aktualisiert. Änderungen gab es bei der
Gewichtung der Schüler an Ganztagsschulen und
integrativ beschulten Schülern. Ferner wurden die
fiktiven Hebesätze zur Erfassung der lokalen Steu-
erkraft aktualisiert und um 5 Prozent unter den ge-

Preise für 
Spar-Ideen

ie angespannte Finanz-
lage hat die Stadt Herzo-

genrath zu einem bundesweit
einzigartigen Wettbewerb in-
spiriert. Unter dem Titel „Intel-
ligent sparen - Spitze bleiben“
hat die Verwaltung rund um
die Burg Rode (Foto) im Jahr
2003 einen Spar- und Ideen-
Wettbewerb ausgeschrieben,
an dem sich Bürgerinnen und
Bürger ebenso beteiligen

konnten wie Vereine und Institutionen. Bis zum 30. April 2003 waren alle aufgeru-
fen, innovative Ideen, Vorschläge und Anregungen für Sparmaßnahmen im kom-
munalen Umfeld einzureichen. Eine Jury aus Finanzexperten - Finanzdezernent
Claus Hamacher vom Städte- und Gemeindebund NRW, Joachim Hilbertz vom
Vorstand der KGSt sowie Eberhard Kanski vom Bund der Steuerzahler NRW - sich-
teten die Einsendungen und wählten die besten Ideen aus. Die Gewinner erhiel-
ten Geldpreise von 1.000, 500 und 250 Euro. Diese wurden Anfang Juli 2003 in 
einer Sondersitzung des Rates übergeben.
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wogenen Durchschnittshebesätzen des Jahre 1999
festgesetzt (Gewerbesteuer 403 Punkte, Grund-
steuer A 192 Punkte, Grundsteuer B 381 Punkte).
Mit dem Entwurf des Doppelhaushalts 2004/2005
wurden ebenfalls das Gemeindefinanzierungsge-
setz und das Solidarbeitragsgesetz für die Dauer
von zwei Jahren konzipiert (GFG/SBG 2004/2005).
Die Zielsetzung einer höheren Planungssicherheit
und einer größeren Verlässlichkeit konnte aber
letztlich nicht erreicht werden,da das Gesetz mehr-
fach durch Nachträge korrigiert werden musste.
Die Kreditierung aus dem Jahr 2003 wurde bis 2005
verlängert. Zudem wurden auch die Steuermin-
dereinnahmen aufgrund der Ergebnisse der Mai-
Steuerschätzung bis 2005 gestundet.Ende des Jah-
res 2004 erfolgte ein weiterer Nachtrag aufgrund
der November-Steuerschätzung, wonach weitere
Steuermindereinnahmen für die Jahre 2004 und
2005 bis zum Jahr 2006 kreditiert werden. Der
Steuerverbund des Jahres 2005 ist deshalb mit
rund 690 Mio. Euro, der Steuerverbund des Jahres
2006 mit rund 673 Mio. Euro vorbelastet. Erstmals
mit dem GFG 2004 wurde eine Sportpauschale
nach dem Vorbild der Schulpauschale eingeführt,
wofür sich der Städte- und Gemeindebund NRW
stark gemacht hatte.

Gemeindefinanzreform

Die schwierige finanzielle Entwicklung insbesonde-
re seit dem Jahr 2000 hat die Notwendigkeit einer
umfassenden Gemeindefinanzreform nochmals
unterstrichen. Der StGB NRW hatte sich über seine

Kontakte zur Landesregierung wie auch über den
Deutschen Städte- und Gemeindebund nachhaltig
dafür eingesetzt,dass das Thema ganz oben auf die
politische Tagesordnung gesetzt wurde. Am
23.05.2002 kam in Berlin die Kommission zur Re-
form der Gemeindefinanzen zu ihrer konstituieren-
den Sitzung zusammen. Die Landesregierung NRW
hat in der Kommission die Forderung des StGB NRW
nach einer eine Modernisierung der Gewerbesteu-
er unterstützt.
Leider konnte diese Position jedoch angesichts des
Widerstandes aus der Wirtschaft nicht durchge-
setzt werden. Im Vermittlungsverfahren im De-
zember 2003 beschränkte man sich im Wesentli-
chen nur noch auf eine Steigerung des Nettoauf-
kommens aus der Gewerbesteuer durch Senkung
der an Bund und Land abzuführenden Gewerbe-
steuerumlage. Dies bringt den Städten und Ge-
meinden in ganz Deutschland 2,5 Mrd. Euro Entlas-
tung. Für die folgenden Jahre soll die Entlastung
stetig ansteigen. Vor dem Hintergrund der struk-
turellen Defizite in den Verwaltungshaushalten ist
diese Entlastung jedoch unzureichend.
Ein weiterer Bestandteil der Gemeindefinanzre-
formdiskussion war die Zusammenlegung von Ar-
beitslosen- und Sozialhilfe in der Finanzverant-
wortung des Bundes. In der Kommission zur Re-
form der Gemeindefinanzen herrschte rasch Klar-
heit, dass neben der Einkommenseite auch die
Ausgabenseite einer Reform unterzogen werden
muss. Der richtige Ansatz der Zusammenlegung
von Arbeitslosen- und Sozialhilfe in Finanzver-
antwortung des Bundes führt jedoch für viele

oher bekommen Städte und Gemeinden in Nordrhein-West-
falen ihr Geld? Wer bestimmt über die Zuteilung der knappen

Mittel, und welche Regeln gilt es dabei zu beachten? Über solche
Fragen informierten sich Finanz-ExpertInnen aus der Udmurtischen
Republik Anfang Juni 2004 beim Städte- und Gemeindebund NRW.
Die siebenköpfige Delegation unter Leitung der stellvertretenden
Finanzministerin Timofeewa Olga Iwanowna wurde vom StGB
NRW-Finanzbeigeordneten Claus Hamacher (Foto rechts) in die
Grundzüge des kommunalen Finanzwesens eingeführt. Gut eine
Woche verbrachten die Gäste aus dem europäischen Teil Russlands
auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Nordrhein-
Westfalen. Auf dem Programm standen Besuche in den Städten
Monheim am Rhein und Langenfeld sowie Gespräche mit Fachleu-
ten des NRW-Innenministeriums und des NRW-Finanzministeri-
ums. Die KAS hatte bereits im April 2004 ein Finanz-Seminar in der
udmurtischen Hauptstadt Ischewsk abgehalten.

W

Foto: Lehrer / StGB NRW

Kommunalfinanzen aus osteuropäischer Sicht



GESCHÄFTSBERICHT 2002 - 200452

FINANZEN UND STEUERN

Mitgliedskommunen des StGB NRW nicht zu der
erhofften Entlastung. Hintergrund sind die im
Vermittlungsverfahren ausgehandelten Bestand-
teile des komplexen Gesamtfinanzkonzeptes. So
sollen die Städte und Gemeinden für die Unter-
kunftskosten der Bezieher des so genannten Ar-
beitslosengeldes II verantwortlich sein. Diese Un-
terkunftskosten fallen jedoch zum einen deutlich
höher aus als noch im Vermittlungsverfahren be-

schen Kommunalhaushalts abgeschlossen. Aus
dem Kreis der StGB NRW-Mitglieder beteiligten
sich die Kommunen Brühl, Moers und Hiddenhau-
sen. Nachdem im August 2000 die Konzeptions-
phase abgeschlossen worden war, lief die Phase II
des Modellprojekts, in welcher die theoretisch ver-
arbeiteten Vorgaben in ausgewählten Teilberei-
chen praktisch umgesetzt wurden, bis zum 
Sommer 2003. Anschließend wurden die Empfeh-
lungen in einen Referentenentwurf zu einem neu-
en Haushaltsrecht übernommen, zu dem der Städ-
te- und Gemeindebund NRW umfassend Stellung
genommen hat. Zahlreiche Änderungsvorschläge
des Verbandes haben in den Gesetzentwurf für den
NRW-Landtag Eingang gefunden. Der Landtag hat
das Gesetz am 10.11.2004 mit den Stimmen der Re-
gierungsfraktionen sowie der CDU verabschiedet.
Der StGB NRW konnte dabei noch eine Verlänge-
rung der Übergangsfrist von drei auf vier Jahre er-
reichen. Das Gesetz ist am 01.01.2005 in Kraft ge-
treten. Am 01.01.2009 muss das NKF in allen Kom-
munen in NRW eingeführt sein.
Entsprechend einem Grundsatzbeschluss des StGB
NRW-Ausschusses für Finanzen und Kommunal-
wirtschaft ist das Thema „NKF“ Dauertagesord-
nungspunkt auf dessen Sitzungen gewesen. Paral-
lel wurden die Entwicklungen im Projekt ebenso
wie die Ergebnisse aus den länderübergreifenden
Arbeitsgruppen der Innenministerien in einer stän-
digen Arbeitsgruppe intensiv erörtert. Schließlich
wurden über die StGB NRW-Dienstleistungs-
GmbH mit Hilfe der am Projekt beteiligten Städte
und Gemeinden Fortbildungsveranstaltungen
durchgeführt für Vertreter aus dem kommunalen
Raum, die sich mit dem NKF vertraut machen wol-
len und praktische Hilfestellungen für eigene Um-
stellungs-Vorarbeiten bekommen möchten.
Mit der Deutschen Telekom - Vivento Personal-
dienstleistungen - wurde ein Rahmenvertrag ab-
geschlossen zum Abruf von Personaldienstleistun-
gen. Mitgliedstädte und -gemeinden können zu
Vorzugskonditionen auf Personal der Vivento zu-
rückgreifen, falls die Umstellung nicht vollständig
durch eigenes Personal bewältigt werden kann.

Grundsteuerreform

Bereits Ende 2002 verständigten sich die Finanz-
minister und -senatoren der Länder darauf, im Rah-
men einer Reihe finanz- und steuerpolitischer The-
men auch die Frage der Grundsteuerreform aufzu-

NRW-Innenminister 
Dr. Fritz Behrens stellte
Mitte März 2004 in 
der Gemeinde Morsbach
die Grundzüge des 
Neuen Kommunalen 
Finanzmanagements vor
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rechnet. Zum anderen wird die kommunale Fami-
lie mit diesen Unterkunftskosten nicht gleichmä-
ßig belastet.
Vielmehr hängt die Be- und Entlastungssituation
der Kommunen der verschiedenen Bundesländer
und der einzelnen Städte und Gemeinden inner-
halb eines Bundeslandes ganz entscheidend von
der Struktur der Hilfeempfänger ab. Mit der im Ver-
mittlungsverfahren erreichten Revisionsklausel ist
jedoch sichergestellt, dass im Laufe der Jahre 2005,
2006 und 2007 an festgelegten Revisionsterminen
überprüft wird, ob die Entlastungssituation der
kommunalen Seite insgesamt entsprechend der
Planungen eingetreten ist. Anderenfalls ist der
Bund zum Nachsteuern verpflichtet. Auch das Re-
visionsverfahren wird allerdings nicht bewirken,
dass alle Kommunen in NRW von der Reform fi-
nanziell profitieren.

Neues Kommunales 
Finanzmanagement

Im Berichtszeitraum wurde das Projekt des NRW-
Innenministeriums zur Einführung eines doppi-
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greifen. Die Länder Bayern und Rheinland-Pfalz,die
von der Finanzministerkonferenz beauftragt wor-
den waren, Änderungsvorschläge zu erarbeiten,
haben Anfang 2004 ihre Konzeption einer Grund-
steuerreform vorgestellt. Die Grundsteuer A soll
bundesgesetzlich abgeschafft werden. Mit Rück-
sicht auf einige Flächenländer, in denen der Anteil
der Grundsteuer A am Gesamtaufkommen der
Grundsteuer überproportional hoch liegt, soll aber
die Möglichkeit geschaffen werden, die Grund-
steuer A auf landesgesetzlicher Grundlage zu er-
halten.
Für die Grundsteuer B soll eine neue Bemessungs-
grundlage geschaffen werden. Entsprechend der
bisherigen Konzeption erfolgt sowohl ein Ansatz
für Grund und Boden als auch - soweit vorhanden
- für das Gebäude. Die Berücksichtigung von Grund
und Boden erfolgt auf der Grundlage der Boden-
richtwerte. Umstritten - auch innerhalb der Länder
- ist die Zuständigkeit der Finanzämter für die Be-
wertungsfragen. Deshalb wird in dem Papier keine
einheitliche Empfehlung gegeben.Vielmehr sollen
die Länder nach dem Konzept in dieser Frage eige-
ne Wege gehen können.
Der StGB NRW-Ausschuss für Finanzen und Kom-
munalwirtschaft hat zur Vorbereitung einer Bewer-
tung des Konzeptes der Grundsteuerreform und zur
Ausarbeitung eigener Vorschläge eine Arbeitsgrup-
pe eingesetzt, die im Jahr 2004 mehrfach getagt
hat.Des Weiteren fand ein Meinungsaustausch mit
der im NRW-Finanzministerium zuständigen Abtei-
lung sowie mit der Geschäftsstelle des Deutschen
Städte- und Gemeindebundes statt, um die Ergeb-

nisse der Arbeitsgruppe und der Ausschussbera-
tungen in die Diskussion einzubringen.
In den einzelnen Ländern laufen Proberechnungen
zu den Auswirkungen der unterschiedlichen Vor-
schläge auf die Steuerschuldner respektive öffent-
lichen Haushalte, welche zum Ende des Berichts-
zeitraums noch nicht abgeschlossen waren. Nach
Einschätzung der Geschäftsstelle wird es zu einer
grundlegenden Reform der Grundsteuer nicht vor
der nächsten Bundestagswahl kommen.

Gemeindeprüfungsanstalt

Die zum 01.01.2003 eingerichtete Gemeindeprü-
fungsanstalt (GPA) in Herne hat im Berichtszeit-
raum ihre Prüfungstätigkeit aufgenommen. Im
ersten Jahr lag ein Schwerpunkt der Arbeit der GPA
darin, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewin-
nen, die fachlich wie persönlich die Voraussetzun-
gen für diese neue Aufgabe mitbringen. Weiteres
Ziel war es, vernünftige Konzeptionen für die ver-
gleichenden Untersuchungen zu entwickeln. Ge-
meinsam mit kommunalen Praktikern und Exper-
ten ist es gelungen, in kurzer Zeit die Grundlagen
aussagekräftiger Analysen zu schaffen.
Für das Jahr 2004 umfasste die Prüfungsplanung
insgesamt 155 Städte und Gemeinden zwischen
25.000 und 100.000 Einwohnern, zwei NKF-Kör-
perschaften (Kreis Gütersloh, Gemeinde Hidden-
hausen), die Landschaftsverbände Rheinland und
Westfalen-Lippe sowie Zweckverbände. Etliche
StGB NRW-Mitgliedskommunen haben somit
praktische Erfahrungen mit der GPA gemacht.

ber die neu gegründete Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW)
informierten sich die parteilosen Bürgermeister im Rahmen ihrer Ar-

beitsgemeinschaft Ende März 2003 in Düsseldorf. In der Geschäftsstelle
des Städte- und Gemeindebundes NRW erläuterte ihnen GPA-Präsident
Rainer Christian Beutel (Foto stehend), vormals Bürgermeister der Stadt
Coesfeld, die Ziele, Strukturen und Leistungsangebote des neuen Insti-
tuts. Beutel machte deutlich, dass das Schwergewicht der Prüfung auf
der Erhebung von Vergleichsdaten und der Beratung zu Fragen der Wirt-
schaflichkeit liegen werde. Ebenso stellte er den Verwaltungschefs die
Preise für die wichtigsten Dienstleitungen vor. So werde die Prüfung der
396 Städte und Gemeinden mit 439 Euro pro Tagewerk berechnet. Prü-
fung von Jahresabschlüssen kommunaler Eigenbetriebe sei mit 403 Euro
pro Tagewerk veranschlagt. Für Beratung der Kommunen auf Antrag
werde rund 700 Euro pro Tagewerk fällig.
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GPA-Präsident beim StGB NRW



Auch der StGB NRW-Finanzausschuss hat sich in ei-
nem Erfahrungsaustausch mit der praktischen Ar-
beit der GPA befasst. Damit die kommunalen Be-
dürfnisse und Interessen bei der Entwicklung der
Arbeit der GPA berücksichtigt werden, besteht der
Verwaltungsrat der GPA neben dem Leiter der
Kommunalabteilung im NRW-Innenministerium
aus je drei Vertretern der kommunalen Spitzenver-
bände. Vorsitzender des Verwaltungsrates ist Dr.
Bernd Jürgen Schneider,Hauptgeschäftsführer des
Städte- und Gemeindebundes NRW. Die beiden
weiteren Mitglieder für den StGB NRW sind Wolf-
gang Schwade, Bürgermeister der Stadt Lippstadt,
sowie Klaus Korfsmeier, Bürgermeister a.D. der Ge-
meinde Hiddenhausen.

Krankenhausinvestitionsumlage

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2002 hatte der
Landesgesetzgeber NRW eine Beteiligung der Kom-
munen an den im Haushalt des Landes etatisierten
Krankenhausinvestitionskosten in Höhe von 20 Pro-
zent geregelt. Dies bedeutete eine dauerhafte fi-
nanzielle Belastung von rund 90 Mio. Euro jährlich,
ohne dass sich an der Aufgabe „Krankenhausver-
sorgung“ etwas geändert hätte. Der Städte- und
Gemeindebund NRW hatte diese so genannte Kran-
kenhausinvestitionsumlage bereits im Gesetzge-
bungsverfahren nachdrücklich abgelehnt, weil sie
lediglich dazu diente, den Landeshaushalt auf Kos-
ten der Kommunen zu entlasten.

Eine Reihe von StGB NRW-Mitgliedstädten und -
gemeinden hatte die Geschäftsstelle gebeten, die
Rechtmäßigkeit der Heranziehung zu den Kosten
der Krankenhausinvestitionen zu prüfen. Die von
den Kommunen eingelegten Rechtsbehelfe konn-
ten nur im Fall der Verfassungswidrigkeit der ge-
setzlichen Ermächtigungsgrundlage (§ 19 Abs. 1
Krankenhausgesetz NRW) Erfolg haben.
Die Prüfung warf schwierige verfassungsrechtli-
che Fragen auf, zu denen die Rechtsprechung bis-
lang noch nicht Stellung genommen hatte. Dies
betraf insbesondere die Frage, ob eine schlichte
Kostenverlagerung zu Lasten der Kommunen 
ohne Änderung der Aufgabe das Konnexitätsge-
bot des Art. 78 Abs. 3 der Landesverfassung NW
verletzt. Zudem kam eine Verletzung des Gleich-
behandlungsgebots in Betracht, da alle Kommu-
nen unterschiedslos herangezogen werden - 
ohne Rücksicht darauf, ob sie bereits unmittelbar
als (Mit-)Träger eines Krankenhauses Investiti-
onsausgaben tätigen. Angesichts des enormen
Volumens dieser wiederkehrenden Belastung für
die Kommunen bestand weitgehend Einverneh-
men, diese Fragen durch ein Rechtsgutachten
klären zu lassen.
Gestützt auf ein Gutachten des Bielefelder Rechts-
wissenschaftlers Prof. Dr. Johannes Hellermann, zu
dessen solidarischer Mitfinanzierung sich mehr als
250 Mitgliedskommunen des Städte- und Gemein-
debundes NRW bereit erklärt hatten, haben die
Städte Halle/Westfalen und Monschau am 30. De-
zember 2002 eine gegen § 19 Abs. 1 Sätze 3, 4 und 6
KHG NRW gerichtete Kommunalverfassungs-
beschwerde beim Verfassungsgerichtshof NRW
eingelegt.Der Verfassungsgerichtshof für das Land
Nordrhein-Westfalen hat mit Beschluss vom 13.
Januar 2004 die Kommunalverfassungsbeschwerde
als offensichtlich unbegründet zurückgewiesen.
Die Entscheidung zur Krankenhausinvestitionsum-
lage und ihre Begründung belegen, dass die Lan-
desverfassung - zumindest in der Auslegung durch
den Verfassungsgerichtshof - keinen wirksamen
Schutz gegen Kostenverlagerungen vom Land auf
die Kommunen bei Aufgaben mit gemischten Zu-
ständigkeiten bietet. Nach Einschätzung der Ge-
schäftsstelle wird dieses Manko auch nicht durch
das später in die Verfassung aufgenommene strik-
te Konnexitätsprinzip behoben.
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Beihilferecht und Sparkassen

ngesichts des Wegfalls von Anstaltslast und
Gewährträgerhaftung zum 19.07.2005 in Fol-
ge des so genannten Brüsseler Kompromis-

ses vom 18.07.2001 war es notwendig, den Haf-
tungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe neu
zu ordnen. Die Institutssicherung des heutigen 
Sicherungssystems basiert auf zwei Säulen:

• unverbindliche, im Einzelfall zu beschließende
Hilfsmaßnahmen gemäß den Regeln der insti-
tutssichernden Einrichtungen der Sparkassen-
Finanzgruppe

• verbindliche Leistungen der Träger aus der ge-
setzlichen Anstaltslast und Gewährträgerhaf-
tung

Nach dem Wegfall von Anstaltslast und Gewähr-
trägerhaftung zum 19.07.2005 entfallen die ver-
bindlichen Leistungen der Träger aus der gesetzli-
chen Anstaltslast und Gewährträgerhaftung - mit
der Folge, dass eine für die Anerkennung als insti-
tutssichernde Einrichtung maßgebliche Säule ver-
schwindet. Dies muss durch angemessene Maß-
nahmen ausgeglichen werden. Im Verlauf des Jah-

res 2003 haben die Sparkassenorganisationen und
die kommunalen Spitzenverbände unterschiedli-
che Modelle für einen Haftungsverbund intensiv
diskutiert.
Das auf der Mitgliederversammlung des DSGV am
18.12.2003 gefundene kommunalverträgliche Ergeb-
nis sieht wie folgt aus: Kernpunkte des neuen Haf-
tungssystems sind eine risikoorientierte Beitragsbe-
messung sowie eine Aufstockung des Fondsvolu-
mens um 50 Prozent. Damit stünden bei Eintritt ei-
nes Haftungsfalles in der ersten Runde bis zu 4,1 Mrd.
Euro pro Fall zur Verfügung. Des Weiteren sollen
künftig die Mittel für den Garantiefonds zu zwei
Dritteln von den Landesbanken und zu einem Drit-
tel von den Sparkassen aufgebracht werden.Bislang
war dieses Verhältnis umgekehrt.Die Neuaufteilung
der Beiträge zwischen Sparkassen und Landesbank
ist deshalb statuiert worden, weil von den Landes-
banken die größeren Risiken ausgehen.Deutlich ver-
kürzt von ursprünglich zehn auf nunmehr sechs Jah-
re ist der Anpassungszeitraum,innerhalb dessen die
Landesbanken ihr Beitragsvolumen für den Stüt-
zungsfonds aufstocken müssen. Zudem sollen sich
künftig Sparkassen wie auch Landesbanken einem
einheitlichen Risiko-Monitoring unterwerfen.

KOMMUNALWIRTSCHAFT
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Landesbank NRW

Der NRW-Landtag hat am 11. März 2004 das Gesetz
zur Umstrukturierung der Landesbank NRW zur
Förderbank des Landes NRW verabschiedet. Damit
wird die Weiterentwicklung der Landesbank NRW
zur Förderbank NRW nach den in der so genannten
Verständigung II vom 01.03.2002 zwischen der EU-
Kommission und der Bundesrepublik Deutschland
vereinbarten Kriterien gewährleistet. Durch deren
Umsetzung wird sichergestellt, dass Anstaltslast
und Gewährträgerhaftung erhalten bleiben und
die damit einhergehenden Refinanzierungsvortei-
le für die Landesbank NRW als Förderbank NRW
und ihren gesetzlichen Förderauftrag beihilfe-
rechtskonform nutzbar gemacht werden können.
Die Geschäftsstelle hat im Gesetzgebungsverfah-
ren die Ausweitung der Haftung der Gewährträger
in § 4 Abs. 3 Satz 3 des Gesetzes durch eine der be-
stehenden Anstaltslast und Gewährträgerhaftung
beigefügte Refinanzierungsgarantie kritisiert.

Daseinsvorsorge

Die EU-Aktivitäten bezüglich der kommunalen Da-
seinsvorsorge haben erheblich an Intensität zuge-
nommen. So sind in rascher Folge eine Vielzahl von
Dokumenten herausgekommen: namentlich das
Grünbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem In-
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teresse vom 21.05.2003, mittlerweile auch das dies-
bezügliche Weißbuch vom 12.05.2004, die EU-Bin-
nenmarktstrategie der Europäischen Kommission
für den Zeitraum 2003 bis 2006 vom 10.03.2004,der
Leitlinienentwurf der Kommission zur Anwendung
des Beihilferechts auf Dienstleistungen der Da-
seinsvorsorge vom Februar 2004, der Entwurf einer
Rahmenrichtlinie über Dienstleistungen im Bin-
nenmarkt vom Januar 2004 sowie das Grünbuch zu
öffentlich-privaten Partnerschaften und den ge-
meinschaftlichen Rechtsvorschriften für öffentliche
Aufträge und Konzessionen vom 30.04.2004.
Wird in der Bundesrepublik Deutschland über Fra-
gen der Daseinsvorsorge nachgedacht, geschieht
dies stets vor dem Hintergrund der gewachsenen
Art der Aufgabenerfüllung durch die Kommunen
und damit vor dem Hintergrund der gewachsenen
kommunalen Strukturen.Die Europäische Kommis-
sion blickt demgegenüber in erster Linie auf die Auf-
gabe selbst und erachtet die dahinter stehenden
Strukturen für zweitrangig. Zudem hält die Kom-
mission die Wettbewerbskomponente des Binnen-
marktes für maßgeblich, während sie der Gemein-
wohl-Orientierung weniger Bedeutung beimisst.
Die wettbewerbspolitischen Initiativen der Euro-
päischen Kommission haben zu einer erheblichen
Rechtsunsicherheit bei den Städten und Gemein-
den geführt. Konkret geht es um die Frage, welche
Möglichkeiten ihnen im Bereich der Daseinsvor-
sorge gegenwärtig (Beihilfeproblematik) oder
künftig (weitere Liberalisierung) noch eingeräumt
sein werden. Vordringliches Ziel in der europäi-
schen Diskussion um die Leistungen der Daseins-
vorsorge alias Dienstleistungen von allgemeinem
Interesse muss daher sein, die Gestaltungsfreiheit
zu bewahren und mehr Rechtssicherheit für die
kommunale Daseinsvorsorge zu schaffen. In die-
sem Sinne hat sich der StGB NRW in die Diskussion
eingebracht.

Energiewirtschaftsgesetz

Am 01.07.2004 sollte das neue Energiewirtschafts-
recht in Kraft treten.Doch der Zeitplan ist erheblich
in Verzug. Es wird noch heftig um die Inhalte ge-
rungen.Auslöser für die zweite durchgreifende Ver-
änderung des rechtlichen Ordnungsrahmens in-
nerhalb von nur sechs Jahren sind die am
20.06.2003 verabschiedeten neuen EU-Beschleu-
nigungsrichtlinien für den Elektrizitäts- und Erd-
gasbinnenmarkt. Seit dem 28. Juli 2004 liegt der

n der Stadt Gronau hat am
21. Juli 2004 Europas erstes

Rock- und Popmuseum (Foto)
seine Pforten geöffnet. Auf
gut 1.600 Quadratmetern
sind rund 130 Exponate, 90
Tondokumente und mehr als
300 Bild- und Filmdokumen-
te zur Geschichte des Rock
und Pop zu sehen. Dazu zäh-
len beispielsweise eine Ha-
schischdose von John Len-
non, eine Locke und eine Uni-

formjacke von Elvis Presley, eine Mundharmonika von Bob Dylan sowie Handschu-
he von Marlene Dietrich. Im Zentrum soll aber das Musikerlebnis stehen. Collagen
aus Sound, Filmen, Plakaten, Fotos und Exponaten finden sich neben multimedialen
Installationen,Projektionen und einem einzigartigen Soundsystem. Neben der stän-
digen Ausstellung veranstaltet das Museum Konzerte,Wechselausstellungen, Kon-
gresse, Seminare sowie Workshops. Die Idee für das Zehn-Millionen-Euro-Projekt
hatte Altrocker Udo Lindenberg, ein gebürtiger Gronauer.

Europas erstes Rock- 
und Popmuseum
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Entwurf eines Artikelgesetzes zur Neufassung des
Energiewirtschaftsrechtes vor, der für die Kommu-
nen einige negative Aspekte aufweist. Der StGB
NRW versucht sowohl auf Bundesebene über den
DStGB wie auch auf Landesebene, die kommuna-
len Belange im Gesetzgebungsverfahren stärker in
den Blick zu rücken.
Die vorgesehenen Neuregelungen im Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) und die Änderungen in der
Konzessionsabgabenverordnung (KAV) enthalten
konkrete Risiken im Hinblick auf das Konzessions-
abgaben-Aufkommen der Kommunen. Sie müssen
deshalb vor dem Hintergrund der - nach wie vor
sehr prekären - Haushaltslage dringend korrigiert
werden. Allein für den Gasbereich muss durch den
vorliegenden Gesetzentwurf mit einem Rückgang
des Konzessionsabgaben-Aufkommens von mehr
als 30 Prozent ausgegangen werden. Hier muss ei-
ne dem Strombereich vergleichbare Regelung (§ 2
Abs. 7 KAV) geschaffen werden, welche die Höhe
des Konzessionsabgabenaufkommens auch im
Gasbereich sichert.
Die Versorgung der örtlichen Bevölkerung mit
Energie ist eine Aufgabe der kommunalen Da-
seinsvorsorge. Die Kommunen genießen im Rah-
men der kommunalen Selbstverwaltung Organi-
sationsfreiheit bei der Durchführung dieser Aufga-
be. Damit ist jedoch nicht vereinbar, dass den Kom-
munen durch den vorliegenden Gesetzentwurf
jegliche Mitbestimmung bei der Auswahl des
Grundversorgers entzogen werden soll. Auch künf-
tig müssen die Städte und Gemeinden im Sinne
der Sicherstellung der ihnen obliegenden Daseins-
vorsorge im Energiebereich darüber entscheiden
können, welches Versorgungsunternehmen in ih-
rem Gebiet die Aufgabe des Grundversorgers
wahrnimmt.

Stromlieferverträge für Städte
und Gemeinden

Im Berichtszeitraum hat die Geschäftsstelle das
Musterausschreibungskonzept über Stromliefer-
verträge, das  den Mitgliedsstädten und -gemein-
den im Sommer 2001 zur Verfügung gestellt wor-
den war, an die Erfahrungen aus der Praxis ange-
passt und entsprechend umgearbeitet. Das Mus-
terausschreibungskonzept, das nachweislich zu
Verfahrenserleichterungen in der Praxis geführt
hat, ist in der Form eines Grundgerüstes dazu ge-
eignet, die Einheitlichkeit in den Ausschreibungs-

verfahren über Stromlieferverträge für die Städte
und Gemeinden zur Deckung ihres Eigenbedarfs
zu wahren. Des Weiteren hat die Städte- und Ge-
meindebund NRW Dienstleistungs-GmbH in Ko-
operation mit einem Ingenieurbüro im September
2004 zwei gut besuchte - Fachseminare „Aus-
schreibung von Stromlieferungen in der Praxis“ -
durchgeführt. Neben einem Ausblick auf die No-
vellierung des Energiewirtschaftsrechts wurden
vor dem Hintergrund der Aktualisierung des Aus-
schreibungskonzeptes über Stromlieferverträge
für die Städte und Gemeinden praktische Hinwei-
se zur Durchführung einer rechtsicheren und fach-
gerechten Ausschreibung für kommunale Strom-
lieferungen gegeben.

Wasserentnahmeentgeltgesetz

Das Wasserentnahmeentgeltgesetz NRW ist trotz
der großen Bedenken, die in einer Expertenanhö-
rung Ende Dezember 2003 im Landtag - insbeson-
dere auch von der Geschäftsstelle - geäußert wur-
den, am 22.01.2004 vom NRW-Landtag beschlos-
sen worden und zum 01.02.2004 in Kraft getreten.
Die verkappte „Wassersteuer“ soll rund 140 Mio.
Euro jährlich in den Landeshaushalt spülen. So
hatte die Geschäftsstelle kritisiert, dass die Be-
rechnung der von den Bürgerinnen und Bürgern
sowie von den Gewerbetreibenden zu tragenden
Mehrkosten irreführend ist. Das Land, das beim
Wassercent von einer Mehrbelastung von 4,5 Cent
pro Kubikmeter  ausgeht, hat die auf das Wasser-
entnahmeentgelt zu erhebende Mehrwertsteuer
von derzeit sieben Prozent sowie die Erhöhung der
Konzessionsabgabe unterschlagen. Diese beiden
Faktoren erhöhen die Kosten auf rund sieben Cent
pro Kubikmeter. Die Geschäftsstelle hat weiter be-
mängelt, dass das Vorgehen der NRW-Landes-
regierung auch deshalb kontraproduktiv ist, weil
die ständigen Bemühungen der Städte und Ge-
meinden, stabile Wasserpreise oder Wasserge-
bühren anzubieten, völlig ins Gegenteil verkehrt
werden.
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Cross-Border-Leasing

Die Geschäftsstelle hat mehrfach auf die mit dem
Steuersparmodell Cross-Border-Leasing verbunde-
nen erheblichen Risiken hingewiesen und den Mit-
gliedsstädten und -gemeinden empfohlen, bei der
Anbahnung entsprechender Transaktionen eine Ri-
sikoanalyse vorzunehmen. Nachdem der Senat der
Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen des
so genannten „American Jobs Creation Act of
2004“ die Steuervorteile durch grenzüberschrei-
tende Leasing-Geschäfte gestrichen hat, ist mit
neuen Vertragsabschlüssen nicht mehr zu rechnen.
Ab dem Stichtag 12.03.2004 werden entsprechen-
de Transaktionen vom amerikanischen Fiskus nicht
mehr anerkannt. Hierbei ist allerdings eine Diffe-
renzierung zwischen den bis dahin abgeschlosse-
nen laufenden Altverträgen und neuen Verträgen
erforderlich. Für Verträge, die vor dem 12.03.2004
geschlossen worden sind, bleiben die bisherigen
Steuervorteile auch für die Zukunft erhalten. Das
Gesetz hat insofern keine echte Rückwirkung.

Kommunale Aufwandsteuern

Bei den so genannten kleinen Steuern war im Be-
reich der Hunde- und Vergnügungssteuer erhebliche
Bewegung zu verzeichnen. Hervorzuheben sind für
den Bereich der Hundesteuer die Anpassung der
Hundesteuermustersatzung an das Landeshunde-
gesetz (gefährliche Hunde) und die Frage der steu-
erlichen Einstufung von Hunden in landwirtschaft-
lichen Betrieben. Das Verwaltungsgericht Münster
hat - im Gegensatz zum VG Arnsberg im Jahre 2003
- im Sommer 2004 in mehreren praktisch inhalts-
gleichen Entscheidungen die Steuerpflichtigkeit von
Hunden, die zur Bewachung landwirtschaftlicher
Betriebe gehalten wurden, abgelehnt. Mehrere Ver-
fahren sind nunmehr beim OVG NW anhängig, die
Entscheidung bleibt abzuwarten.
Im Zuge der Aufhebung des Vergnügungssteuer-
gesetzes zum 01.01.2003 hat die Geschäftsstelle ei-
ne Vergnügungssteuermustersatzung erarbeitet.
Im Bereich der Vergnügungssteuer sind insbeson-
dere die Besteuerung von Gewaltspielautomaten
und die Rechtmäßigkeit des Stückzahlenmaßstabs
bei der Erhebung der Vergnügungssteuer für Spiel-
automaten relevant,wobei letztere Frage derzeit in
mehreren Fällen verwaltungsgerichtlich überprüft
wird. Auch bei dieser Frage wird erst ein Urteil des
OVG NW Klärung bringen.

Erfahrungsaustausch AöR

Die Geschäftsstelle hat den Erfahrungsaustausch
„Anstalt des öffentlichen Rechts“ ins Leben geru-
fen, der im Berichtszeitraum viermal mit guter Re-
sonanz getagt hat. Die Mitgliedsstädte und -ge-
meinden, die eine Anstalt des öffentlichen Rechts
gegründet haben oder gründen wollen, beraten in
diesem Erfahrungsaustausch Praxis- und Rechts-
fragen dieser im Zuge des Ersten Gesetzes zur Mo-
dernisierung von Regierung und Verwaltung in
Nordrhein-Westfalen zum 15.09.1999 eingeführ-
ten neuen Rechtsform.

Arbeitskreis „Energie“

Der Arbeitskreis „Energie“, welcher dem Erfah-
rungsaustausch der Mitgliedsstädte und -gemein-
den dient sowie Positionen zur Zukunft der kom-
munalen Energieversorgung formulieren soll, hat
die Arbeit der Geschäftsstelle im Berichtszeitraum
mittels fünf Sitzungen unterstützt.
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ine Feier zum Gedenken an die Opfer des Bombenkrieges in Paderborn vor 60 Jah-
ren gestalteten Schülerinnen und Schüler des Paderborner Goerdeler Gymnasiums

am 17. Januar 2005 am Mahnmal Busdorfwall. Mit den Luftangriffen habe für die
Stadt eine „apokalyptische Zeit“ begonnen, erinnerte Bürgermeister Heinz Paus an
die „schlimmste Katastrophe in der 1200-jährigen Stadtgeschichte“. Über 200 Luft-
minen, fast 11.000 Sprengbomben und mehr als 92.000 Brandbomben waren inner-
halb weniger Stunden auf die Stadt Paderborn niedergegangen und hatten fast 900
Menschen den Tod gebracht. Dies sei jedoch die „schlimme Konsequenz eines ver-
brecherischen Regimes gewesen, das Freiheit und Menschenrechte mit Füßen trat“,
machte Paus deutlich.Rund 300 Paderborner Bürger und Bürgerinnen nahmen an der
Gedenkfeier teil, die von der Bläserklasse 6b des Gymnasiums musikalisch umrahmt
wurde. Eine Projektgruppe mit Schülern und Schülerinnen der Jahrgangstufen 11 und
12 (Foto) erinnerte mit Fotos, Gedichten und Liedern an das Geschehen vor 60 Jahren.

E
Gedenken an Bombenopfer 

Foto: Stadt Paderborn
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Anhang A

MITGLIEDER DES STÄDTE- UND GEMEINDEBUNDES NRW
359 Städte und Gemeinden mit 9,353 Millionen Einwohnern
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X

V
I

D

G

H

M

E

F

Eitorf
Elsdorf
Emmerich
Emsdetten
Engelskirchen
Enger
Ennepetal
Ennigerloh
Ense
Erftstadt
Erkelenz
Erkrath
Erndtebrück
Erwitte
Eschweiler
Eslohe
Espelkamp
Euskirchen
Everswinkel
Extertal

Finnentrop
Frechen
Freudenberg
Fröndenberg

Gangelt
Geilenkirchen
Geldern
Gescher
Geseke
Gevelsberg
Goch
Grefrath
Greven
Grevenbroich
Gronau
Gütersloh
Gummersbach

Haan
Halle
Hallenberg
Haltern
Halver
Hamminkeln
Harsewinkel
Hattingen
Havixbeck
Heek
Heiden
Heiligenhaus
Heimbach
Heinsberg
Hellenthal
Hemer
Hennef
Herdecke
Herscheid
Herten
Herzebrock-Clarholz
Herzogenrath
Hiddenhausen
Hilchenbach
Hilden
Hille
Hörstel
Hövelhof
Höxter

Holzwickede
Hopsten
Horn-Bad Meinberg
Horstmar
Hückelhoven
Hückeswagen
Hüllhorst
Hünxe
Hürtgenwald
Hürth

Ibbenbüren
Inden
Isselburg
Issum

Jüchen
Jülich

Kaarst
Kalkar
Kall
Kalletal
Kamen
Kamp-Lintfort
Kempen
Kerken
Kerpen
Kevelaer
Kierspe
Kirchhundem
Kirchlengern
Kleve
Königswinter
Korschenbroich
Kranenburg
Kreuzau
Kreuztal
Kürten

Ladbergen
Laer
Lage
Langenberg
Langenfeld
Langerwehe
Legden
Leichlingen
Lemgo
Lengerich
Lennestadt
Leopoldshöhe
Lichtenau
Lienen
Lindlar
Linnich
Lippetal
Lippstadt
Löhne
Lohmar
Lotte
Lübbecke
Lüdinghausen
Lügde
Lünen

Marienheide
Marienmünster
Marsberg

Mechernich
Meckenheim
Medebach
Meerbusch
Meinerzhagen
Menden
Merzenich
Meschede
Metelen
Mettingen
Mettmann
Möhnesee
Moers
Monheim
Monschau
Morsbach
Much

Nachrodt-Wiblingwerde
Netphen
Nettersheim
Nettetal
Neuenkirchen
Neuenrade
Neukirchen-Vluyn
Neunkirchen
Neunkirchen-Seelscheid
Nideggen
Niederkassel
Niederkrüchten
Niederzier
Nieheim
Nörvenich
Nordkirchen
Nordwalde
Nottuln
Nümbrecht

Ochtrup
Odenthal
Oelde
Oer-Erkenschwick
Oerlinghausen
Olfen
Olpe
Olsberg
Ostbevern
Overath

Paderborn
Petershagen
Plettenberg
Porta Westfalica
Preußisch Oldendorf
Pulheim

Radevormwald
Raesfeld
Rahden
Ratingen
Recke
Rees
Reichshof
Reken
Rheda-Wiedenbrück
Rhede
Rheinbach
Rheinberg
Rheine

Rheurdt
Rietberg
Rödinghausen
Rösrath
Roetgen
Rommerskirchen
Rosendahl
Rüthen
Ruppichteroth

Saerbeck
Salzkotten
Sankt Augustin
Sassenberg
Schalksmühle
Schermbeck
Schieder-Schwalenberg
Schlangen
Schleiden
Schloß Holte-Stukenbrock
Schmallenberg
Schöppingen
Schwalmtal
Schwelm
Schwerte
Selfkant
Selm
Senden
Sendenhorst
Siegburg
Simmerath
Soest
Sonsbeck
Spenge
Sprockhövel
Stadtlohn
Steinfurt
Steinhagen
Steinheim
Stemwede
Stolberg
Straelen
Südlohn
Sundern
Swisttal

Tecklenburg
Telgte
Titz
Tönisvorst
Troisdorf

Übach-Palenberg
Uedem
Unna

Velbert
Velen
Verl
Versmold
Vettweiß
Vlotho
Voerde
Vreden

Wachtberg
Wachtendonk
Wadersloh
Waldbröl
Waldfeucht
Waltrop
Warburg
Warendorf
Warstein
Wassenberg
Weeze
Wegberg
Weilerswist
Welver
Wenden
Werdohl
Werl
Wermelskirchen
Werne
Werther
Wesel
Wesseling
Westerkappeln
Wetter
Wettringen
Wickede
Wiehl
Willebadessen
Willich
Wilnsdorf
Windeck
Winterberg
Wipperfürth
Wülfrath
Wünnenberg
Würselen

Xanten

Zülpich

Außerordentliche Mitglieder 
des  Städte- und Gemeindebundes
Nordrhein-Westfalen

Landschaftsverband Rheinland
Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Freiherr-vom-Stein-Platz 1, 48133 Münster

Regionalverband Ruhr
Kronprinzenstraße 35, 45128 Essen

Erftverband
Paffendorfer Weg 42, 50126 Bergheim

Ahaus
Ahlen
Aldenhoven
Alfter
Alpen
Alsdorf
Altena
Altenbeken
Altenberge
Anröchte
Arnsberg
Ascheberg
Attendorn
Augustdorf

Bad Berleburg
Bad Driburg
Bad Honnef
Bad Laasphe
Bad Lippspringe
Bad Münstereifel
Bad Oeynhausen
Bad Salzuflen
Bad Sassendorf
Baesweiler
Balve
Barntrup
Beckum
Bedburg
Bedburg-Hau
Beelen
Bergheim
Bergisch Gladbach
Bergkamen
Bergneustadt
Bestwig
Beverungen
Billerbeck
Blankenheim
Blomberg
Bönen
Borchen
Borgentreich
Borgholzhausen
Borken
Bornheim
Brakel
Breckerfeld
Brilon
Brüggen
Brühl
Bünde
Büren
Burbach
Burscheid

Coesfeld

Dahlem
Datteln
Delbrück
Detmold
Dinslaken
Dörentrup
Dormagen
Dorsten
Drensteinfurt
Drolshagen
Dülmen
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Anhang B

HAUPTAUSSCHUSS (Stand: 10.10.2004)

Persönlichkeiten, deren Namen in Kursivschrift erscheint, sind ausgeschieden

Mitglieder der CDU AG Stellvertreter der CDU
1. Bürgermeister Baumann, Breckerfeld Arn Ratsmitglied Frech, Schwelm
2. Bürgermeister Brüser, Wenden Arn Bürgermeister Hilchenbach, Drolshagen
3. Bürgermeister Droege, Burbach Arn Bürgermeister Bartsch, Netphen
4. Bürgermeister Düppe, Menden Arn Stv. Bürgermeisterin Goldner, Arnsberg
5. Bürgermeister Fahle, Erwitte Arn Bürgermeister Ruthemeyer, Dr., Soest
6. Bürgermeister Halbe, Schmallenberg Arn Bürgermeister Wolf, Sundern
7. Bürgermeister Heimes, Lennestadt Arn 1. Beigeordneter Sommer, Brilon
8. Bürgermeister Hess, Meschede Arn Bürgermeister Grossmann, Werl
9. Stv. Bürgermeister Klocke, Lippstadt Arn Bürgermeister Weidner, Unna
10. Bürgermeister Rotermund, Balve Arn Bürgermeister Böckelühr, Schwerte
11. Bürgermeister Sommer, Bestwig Arn Bürgermeister Öhmann, Coesfeld
12. Bürgermeister Susewind, Lippetal Arn Ratsmitglied Kaiser, Arnsberg
13. Bürgermeister Wichmann, Werne Arn Ratsmitglied Palm, Sprockhövel
14. Bürgermeister Austermann, Dr., Lemgo Det Beigeordneter Heinemann, Lage
15. Bürgermeisterin Curländer, Vlotho Det Bürgermeister Manz, Spenge
16. Bürgermeister Hachmann, Rahden Det Beigeordnete Scheuer, Lemgo
17. Bürgermeister Hufendiek, Augustdorf Det Ratsmitglied Wieking, Augustdorf
18. Bürgermeister Jung, Marienmünster Det Bürgermeister Menne, Bad Driburg
19. Bürgermeisterin Kleine-Döpke-Güse, Bünde Det Bürgermeister Stauss, Stemwede
20. Bürgermeister Kuper, Rietberg Det Bürgermeister Erichlandwehr, Schloß Holte-Stukenbrock
21. 1.Stv. Bürgermeister Päsch, Delbrück Det Ratsmitglied Günnewig, Paderborn
22. Bürgermeister Spieß, Steinheim Det Bürgermeister Jasper, Hille
23. Bürgermeister Thor, Hövelhof Det Bürgermeister Oelsmeier, Delbrück
24. Bürgermeister Lohmann, Herzebrock-Clarholz Det Bürgermeister Jostkleigrewe, Rheda-Wiedenbrück
25. Bürgermeister Diedrich, Ratingen Düs 1. Beigeordneter Richter, Mettmann
26. Bürgermeister Geurts, Bedburg-Hau Düs Bürgermeister Hecker, Höxter (AG Det)
27. Bürgermeister Hauschild, Dormagen Düs Ratsmitglied Theisen, Grevenbroich
28. Bürgermeister Hoer, Grevenbroich Düs Ratsmitglied Hapke, Meerbusch
29. Bürgermeister Hörr, Velbert Düs Bürgermeister Mönikes, Haan
30. Bürgermeister Joeken, Kleve Düs Bürgermeister Francken, Weeze
31. Bürgermeister Moormann, Kaarst Düs 1. Beigeordneter Eckelboom, Willich
32. Bürgermeister Ottmann, Nettetal Düs Bürgermeister Gottwald, Brüggen
33. Bürgermeister Schroh, Wesel Düs Fraktionsvorsitzender Elsemann, Sonsbeck
34. Bürgermeister Staehler, Langenfeld Düs Bürgermeisterin Schreyer, Rheinberg
35. Bürgermeister Strunk, Xanten Düs Bürgermeister Rosenkranz, Wachtendonk
36. Bürgermeisterin Weiss, Dinslaken Düs Stv. Bürgermeister Rodermond, Dinslaken
37. Bürgermeister Brassel, Bad Honnef Köln Bürgermeister Meng, Neunkirchen-Seelscheid
38. Bürgermeister Forsting, Wipperfürth Köln Beigeordneter Thelen, Pulheim
39. Bürgermeister Friedl, Dr., Euskirchen Köln Ratsmitglied Hambücker, Alsdorf
40. Bürgermeister Harren, Bedburg Köln Bürgermeister Nüßer, Titz
41. Bürgermeister Heckmann, Wermelskirchen Köln Stv. Bürgermeister Weiler, Kall
42. Bürgermeisterin Kempen, Dr., Meckenheim Köln Bürgermeister Breuer, Würselen
43. Bürgermeister Kreuzberg, Brühl Köln Bürgermeister Patt, Eitorf
44. Bürgermeister Krieger, Siegburg Köln Bürgermeister Bädorf, Bad Münstereifel
45. Bürgermeister Raetz, Rheinbach Köln Bürgermeister Heimes, Lindlar
46. Bürgermeister Schick, Dr., Mechernich Köln Stv. Bürgermeisterin Gerdemann, Zülpich
47. Ratsmitglied Schmitz, Brühl Köln Bürgermeister Otten, Selfkant
48. Bürgermeister Schmitz, Gummersbach Köln Ratsmitglied Kissel, Odenthal
49. Ratsmitglied Schu, Frau, Bergisch Gladbach Köln Ratsmitglied Drümmen, Rösrath
50. Bürgermeister Schumacher, Sankt Augustin Köln Ratsmitglied Osterberg, Reichshof
51. Bürgermeister Schwamborn, Overath Köln Ratsmitglied Louis, Heinsberg
52. Bürgermeister Tholen, Gangelt Köln Fraktionsvorsitzender Geller, Baesweiler
53. Bürgermeister Valkysers, Kerpen Köln Ratsmitglied Dittrich, Eschweiler
54. Bürgermeister Waffenschmidt, Waldbröl Köln Ratsmitglied Granrath, Erftstadt
55. Bürgermeister Zimmermann, Herzogenrath Köln Ratsmitglied Spelthann, Linnich
56. Bürgermeister Dickgreber, Warendorf Mün Ratsmitglied Niehues, Greven
57. Stv. Bürgermeister Gleis-Preister, Gronau Mün Bürgermeister Moenikes, Emsdetten
58. Bürgermeister Hoffstädt, Ostbevern Mün Bürgermeister Meyering, Rosendahl
59. Fraktionsvorsitzender Kleerbaum, Dülmen Mün Bürgermeister Predeick, Oelde
60. Bürgermeister Koch, Billerbeck Mün Bürgermeister Ruhmöller, Ahlen
61. Bürgermeister Korte, Dr., Ahaus Mün Ratsmitglied Wilp, MdL, Rheine
62. Bürgermeister Lütkenhorst, Dorsten Mün Bürgermeister Zwicker, Dr., Heek
63. Bürgermeister Melis, Ochtrup Mün Bürgermeister Plumpe, Recke



61

64. Ratsmitglied Poggemann, Ibbenbüren Mün Bürgermeister Gövert, Wadersloh
65. Bürgermeister Rößing, Raesfeld Mün Bürgermeister Rauen, Wettringen
66. Bürgermeister Wiewel, Drensteinfurt Mün Bürgermeister Fliß, Nottuln
67. Fraktionsvorsitzender Schroeter, Lünen (AG Arn) Bürgermeister Maack, Swisttal (AG Köln)
68. Bürgermeister Ketteler, Dr., Rees (AG Düs) Beigeordneter Gläseker, Steinfurt (AG Mün)

Mitglieder der SPD AG Stellvertreter der SPD
1. Bürgermeister Braun, Bad Berleburg Arn Bürgermeister Juraschka, Warstein
2. Bürgermeister Erdtmann, Kamen Arn Bürgermeister Schlabach, Hilchenbach
3. Bürgermeister Flasdieck, Sprockhövel Arn 1. Beigeordneter Schäfer, Gevelsberg
4. Ratsmitglied Kaufung, Arnsberg Arn Ratsmitglied Schneider, Winterberg
5. Ratsmitglied Kirsch, Prof. Dr., Soest Arn Bürgermeister Schandelle, Marsberg
6. Bürgermeister Laberenz, Wetter Arn 1. Beigeordneter Hoffmann, Hilchenbach
7. Bürgermeister Rother, Holzwickede Arn 1. stv. Bürgermeister Bartmann, Unna
8. Bürgermeister Stahlschmidt, Plettenberg Arn Bürgermeister Solmecke, Dr., Gevelsberg
9. Bürgermeister Stumpf, Attendorn Arn Ratsmitglied Grobbel, Kirchhundem
10. Bürgermeister Fritzemeier, Kalletal Det Bürgermeister Schemmel, Leopoldshöhe
11. Bürgermeister Henke, Hüllhorst Det Bürgermeisterin Schmitz-Neuland, Petershagen
12. Bürgermeister Rieke, Enger Det Bürgermeister Hamel, Löhne
13. Bürgermeister Siekmöller, Lage Det Bürgermeister Klaus, Schieder-Schwalenberg
14. Bürgermeisterin Unger, Gütersloh Det Bürgermeister Besser, Steinhagen
15. Bürgermeister Vogt, Rödinghausen Det Bürgermeister Helmke, Kirchlengern
16. Bürgermeister Wessels, Altenbeken Det Stv. Bürgermeister Hackfort, Paderborn
17. Ratsmitglied Anton, Goch Düs Ratsmitglied Jungbluth, Issum
18. Bürgermeister Glöckner, Rommerskirchen Düs 1. Beigeordneter Alef, Dormagen
19. Bürgermeister Landscheidt, Dr., Kamp-Lintfort Düs Stv. Bürgermeisterin Hornemann, Wesel
20. Ratsmitglied Mühlhoff, Velbert Düs Fraktionsvorsitzender Ehlert, Erkrath
21. Ratsmitglied Ratay, Frau, Neukirchen-Vluyn Düs Fraktionsvorsitzender Scholten, Voerde
22. Ratsmitglied Raupach, Rheurdt Düs Stv. Fraktionsvors.der Störmer, Hamminkeln
23. Stv.Bürgermeisterin Sartingen, Hamminkeln Düs Frakt.Geschäftsführer Müller, Dinslaken
24. 1. Beigeordneter Schotten, Grevenbroich Düs 1. Beigeordneter Müllmann, Kamp-Lintfort
25. Bürgermeister Bertram, Eschweiler Köln Ratsmitglied Seeck, Euskirchen
26. Ratsmitglied Druch, Bedburg Köln Ratsmitglied Bielitzki, Bedburg
27. Bürgermeister Erdweg, Wassenberg Köln Bürgermeister Eis, Roetgen
28. Bürgermeister Happ, Rösrath Köln Ratsmitglied Schäfer, Sankt Augustin
29. Ratsmitglied Häring, Gummersbach Köln Stv.Bürgermeister Fischer, Stolberg
30. Stv.Bürgermeisterin Koch, Swisttal Köln Ratsmitglied Schultheis, Eschweiler
31. Bürgermeister Müller, Leichlingen Köln Ratsmitglied Feiden, Bad Honnef
32. Bürgermeister Nimmerrichter, Niederzier Köln Ratsmitglied Allmer, Blankenheim
33. Bürgermeister Oberbüscher, Engelskirchen Köln Bürgermeister Töpfer, Marienheide
34. Bürgermeister Peters, Bergheim Köln Ratsmitglied Kloeters, Erkelenz
35. Bürgermeister Schmitz-Kröll, Übach-Palenberg Köln Stv.Bürgermeisterin Piez, Übach-Palenberg
36. Bürgermeister Bechtel, Herten Mün Bürgermeister Peick, Oer-Erkenschwick
37. Ratsmitglied Beck, Telgte Mün Fraktionsvorsitzender Koch, Beckum
38. Bürgermeister Ebell, Beckum Mün Bürgermeister Theßeling, Gescher
39. Ratsmitglied Erle, Rheine Mün Bürgermeister Pohlmann, Hopsten
40. Ratsmitglied Fragemann, Dorsten Mün Fraktionsvorsitzende Schäpers, Havixbeck
41. Bürgermeister Hockenbrink, Westerkappeln Mün Fraktionsvorsitzender Bing, Ahlen
42. Bürgermeisterin Weike, Werther Det Bürgermeisterin Rodenbrock-Wesselmann, Halle

Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen Stellvertreter von Bündnis 90/Die Grünen
1. Ratsmitglied Deussen-Doppstadt, Frau, Bornheim Ratsmitglied Weber, Brühl
2. Ratsmitglied Meinhold, Hiddenhausen Ratsmitglied Esders, Frau, Paderborn
3. Ratsmitglied Held, Altena Ratsmitglied Eisele, Ahaus
4. Fraktionsvorsitzender Hilger, Nettersheim Ratsmitglied Ziffus, Bergisch Gladbach
5. Bürgermeister Mittag, Rhede Bürgermeister Schimke, Prof. Dr.,Laer
6. Fraktionsvorsitzender Kolmorgen, Dormagen Ratsmitglied Bay, Kleve
7. Ratsmitglied Schirrmeister-Heinen, Frau, Erkelenz Ratsmitglied Köhler, Sankt Augustin
8. Ratsmitglied Simons, Titz Beigeordneter Busch, Wesel

Mitglieder der FDP AG Stellvertreter der FDP
1. Ratsmitglied Mielke, Datteln Mün Ratsmitglied Hülscher, Schwerte
2. Stv. Bürgermeisterin Hehner-Rügge, Lemgo Det Ratsmitglied Schweppe, Lübbecke
3. Beigeordnete Kamp, Grevenbroich Düs Fraktionsvorsitzender Brieger, Korschenbroich
4. Ratsmitglied Brendel, Marsberg Arn Ratsmitglied Franke, Frau, Nümbrecht
5. Bürgermeister Banken, Everswinkel (unabhängig) Mün Ratsmitglied Drews, Velen
6. Fraktionsvorsitzender Neuenhoff, Jülich Köln Stv.Bürgermeister Walter, Nottuln

Parteiloses Mitglied Parteiloser Stellvertreter
1. Bürgermeister Stommel, Jülich Bürgermeister Jörgens, Hückeswagen

Außerordentliche Mitglieder
1. Direktor Molsberger, Udo Landschaftsverband Rheinland, Köln
2. Vorstand Lindner, Dr.-Ing. Wulf Erftverband, Bergheim
3. Direktor Schäfer, Wolfgang Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster
4. Verbandsdirektor Willamowski, Dr. Gerd Kommunalverband Ruhrgebiet, Essen
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Präsident Bürgermeister Roland Schäfer, Bergkamen

I. Vizepräsident Bürgermeister Heinz Paus, Paderborn

Vizepräsident Bürgermeister Dietmar Heß, Finnentrop

Vizepräsident Bürgermeister Klaus Korfsmeier, Hiddenhausen

Mitglieder: Stellvertretende Mitglieder:

CDU CDU

1. Bürgermeister Heß, Finnentrop Bürgermeister Rotermund, Balve
2. Bürgermeister Hofmann, Moers Bürgermeister Hörr, Velbert
3. Bürgermeister Hörsting, Verl Bürgermeister Susewind, Lippetal

4. Bürgermeister Lange, Goch Bürgermeister Moormann, Kaarst

5. Stadtverordneter Leifert, Drensteinfurt Bürgermeister Rößing, Raesfeld

6. Bürgermeister Linkens, Prof. Dr., Baesweiler Bürgermeister Ottmann, Nettetal
7. Stv.Bürgermeisterin Meyer zu Altenschildesche, Emsd. Bürgermeister Predeick, Oelde

8. Bürgermeisterin Opladen, Berg. Gladbach Bürgermeister Rolland, Reichshof

9. Bürgermeister Reuter, Olsberg Bürgermeister Linten, Erndtebrück
10. Bürgermeister Schwade, Lippstadt Bürgermeister Düppe, Menden

11. Bürgermeister Spieker, Brakel Bürgermeister Jasper, Hille

12. Bürgermeisterin Steinkemper, Dr., Alfter Bürgermeister Heckmann, Wermelskirchen
SPD SPD

13. Bürgermeister Boecker, Hürth Bürgermeister Mathissen, Erkelenz

14. Bürgermeister Brakemeier, Detmold Bürgermeisterin Unger, Gütersloh

15. Bürgermeister Landscheidt, Dr., Kamp-Lintfort 1. Beigeordneter Rötters, Moers

16. Bürgermeister Schäfer, Bergkamen Bürgermeister Solmecke, Dr., Gevelsberg

17. Bürgermeister Scheib, Hilden 1. Beigeordneter Schotten, Grevenbroich

18. Bürgermeister Schöpe, Lohmar Bürgermeister Oberbüscher, Engelskirchen

19. Fraktionsvorsitzender Thum, Rheine Bürgermeister Ebell, Beckum
Bd.90/Die Grünen Bd.90/Die Grünen

20. Stadtverordnete Liebs, Lübbecke Stadtverordnete Ryborsch, Bergisch Gladbach

FDP FDP

21. Fraktionsvorsitzender Dürrmann, Kaarst Frak.vorsitzender Koke, Bad Lippspringe

Im übrigen setzt sich das Präsidium wie folgt zusammen

Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaften Stellvertretende Vorsitzende der AG

22. Bürgermeister Hensel, Kempen (CDU) Bürgermeister Landscheidt, Dr., Kamp-Lintf. (SPD)

23. Bürgermeister Maubach, Odenthal (CDU) Bürgermeister Schmitz-Kröll, Übach-Palenb. (SPD)

24. Bürgermeister Predeick, Oelde (CDU) 1.Beigeordneter Schlechter, Oer-Erkenschwick (SPD)

25. Bürgermeister Korfsmeier, Hiddenhausen (SPD) Bürgermeister Hörsting, Verl (CDU)
26. Bürgermeister Pierlings, Meinerzhagen (SPD) Bürgermeister Reuter, Olsberg (CDU)

Vorsitzender AK Mittelstadt Stellvertretender Vorsitzender AK Mittelstadt

27. Bürgermeister Paus, Paderborn (CDU) Bürgermeister Bertram, Eschweiler (SPD)

Hauptgeschäftsführung Stellvertreter

28. Hauptgeschäftsf. Schneider,Dr., Geschäftsstelle (CDU) Geschäftsführer Giesen, Geschäftsstelle (SPD)

Kooptierte Mitglieder Stellvertretende Kooptierte Mitglieder

29. Stadtverordnete Brunert-Jetter MdL, Mesch. (CDU) Bürgermeister Austermann, Dr., Lemgo (CDU)

30. Stadtverordneter Lindlar MdL, Hennef (CDU) Bürgermeisterin Kempen, Dr., Meckenheim (CDU)

31. Abgeordneter Wirth MdL, Meinerzhagen (SPD)

32. Abgeordneter Groth MdL, Bochum (Bd.90/Gr.) Bürgermeister Mittag, Rhede (Bd.90/Gr.)

33. 1.Beigeordneter Kotulla, Berg. Gladbach (FDP) 1.Beigeordneter Abruszat, Porta Westfalica (FDP)

Beratende Mitglieder Stellvertretende Beratende Mitglieder

34. Fraktionsvorsitz. Kleerbaum, Dülmen (CDU) Bürgermeister Ketteler, Dr., Rees (CDU)

35. Abgeordneter Palmen MdL, Kleve (CDU) Bürgermeister Hoffstädt, Ostbevern (CDU)

36. Abgeordneter Krüger MdB, Dr., Voerde (SPD) *) Bürgermeister Wichmann, Werne (CDU)
37. Bürgermeister Schrewe, Brilon (SPD)

38. Bürgermeister Bechtel, Herten (SPD)
39. Bürgermeister Gillé, Neunkirchen (Parteilos) Bürgermeister Stommel, Jülich (Parteilos)

40. Abgeordneter Wolf MdL, Dr., Euskirchen (FDP)

Anhang C

PRÄSIDIUM (Stand: 01.12.2004)

Persönlichkeiten, deren Namen in Kursivschrift erscheint, sind ausgeschieden

*) originäres

Besetzungsrecht liegt

bei der CDU-Gruppe
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Anhang D

FACHAUSSCHÜSSE (Stand: 10.10.2004)
Persönlichkeiten, deren Namen in Kursivschrift erscheint, sind ausgeschieden

Rechts-, Verfassungs-, Personal- 
und Organisationsausschuss

Vorsitzender: Bürgermeister Bösche, Erftstadt (SPD)

Stellv. Vorsitzender: Bürgermeister Dickgreber, Warendorf (CDU)

Mitglieder: Stellvertreter:

CDU

Bm. Staehler, Langenfeld Bm. Hofmann, Moers

Bm. Dr. Ketteler, Rees Bm. Ottmann, Nettetal

Bm. Noß, Bergneustadt Bm‘in Frau Klein, Wegberg

Bm. Zimmermann, Herzogenrath 1.Beig. Huyeng, Euskirchen

Bm. Raetz, Rheinbach Bm. Kahrl, Burscheid

Bm. Offergeld, Heinsberg Bm. Valkysers, Kerpen

Bm. Dickgreber, Warendorf Frakt.vors. Kleerbaum, Dülmen

Bm. Lührmann, Borken Bm. Gövert, Wadersloh

Bm. Spieß, Steinheim Bm. Temme, Borgentreich

1.Beig. Frau Scheuer, Lemgo Bm. Oelsmeier, Delbrück

Bm. Dr. Hollstein, Altena Stv.Bm‘in. Frau Linde, Kierspe

Bm. Dr. Ruthemeyer, Soest Bm. Grossmann, Werl

Bm. Wichmann, Werne Bm. Heß, Finnentrop

SPD

Bm. Bösche, Erftstadt Rm. Thönes, Wiehl

Bm. Bertram, Eschweiler Bm. Peters, Bergheim

Rm. Jüngerkes, Meerbusch Rm. Vopersal, Kevelaer

Rm. Mühlhoff, Velbert Beig. Dr. Possemeyer, Velbert

Bm. Ebell, Beckum Rm. Müller, Datteln

Bm. Solmecke, Gevelsberg Rm. Schröder, Arnsberg

Rm. Hartmann, Selm Bm. Pierlings, Meinerzhagen

Bm. Block, Horn-Bad Meinberg Bm. Rieke, Enger

Bündnis 90/Die Grünen

Bm. Prof. Dr. Schimke, Laer Rm. Held, Altena

FDP

1. Beig. Hammerstein, Leichlingen Bm. Banken, Everswinkel 

(unabhängig)

Parteilos

Bm. Hombach, Nümbrecht Bm. Murken, Lienen

Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Vorsitzender: Bürgermeister Hoer, Grevenbroich (CDU)

Stellv. Vorsitzender: Bürgermeister Helmke, Kirchlengern (SPD)

Mitglieder: Stellvertreter:

CDU

Bm. Hoer, Grevenbroich Beig. Gerwers, Willich

Bm. Beemelmanns, Geilenkirchen Bm. Moormann, Kaarst

Bm. Schwake, Alsdorf Bm. Schmitz, Hückelhoven

1.stv.Bm Troche, Odenthal Bm. Witkopp, Linnich

Rm. Schmitz, Brühl FBL Dr. Speer, Berg. Gladbach

Bm. Henseler, Bornheim Rm. Schröer, Sankt Augustin

1. Beig. Paal, Bad Salzuflen Bm. Erichlandwehr, 

Schloß Holte-St.

Bm. Jasper, Hille Rm. Frau Senske, Arnsberg

Bm. Borgmann, Lüdinghausen 1. Beig. Peters, Velen

Rektorin Frau Tünte-Poschmann,Ostbev. Rm. Wilp, MdL, Rheine

Bm. Heimes, Lennestadt 1. Beig. Strotmann, Dr., Beckum

Rm. Kaiser, Arnsberg Bm. Greiten, Kirchhundem

StOVR Golücke, Balve Bm. Sommer, Bestwig

SPD

1. Beig. Ludes, Bergheim Rm. Kluth, Wassenberg

Beig. Schneeloch, Gummersbach Rm. Wirtz, Bornheim

Rm. Frau Naus, Weeze 1. Beig. Dr. Müllmann, 

Kamp-Lintfort

Rm. Frau Schwarz, Voerde Rm. Frau Westkamp, Wesel

Rm. Bunse, Borken Rm. Matheuszik, Olfen

Rm. Nölling, Kreuztal Rm. Plett, Arnsberg

Rm. Redecker, Lennestadt FBL Frau Wachowiak, 

Hiddenhausen (parteilos)

Bm. Helmke, Kirchlengern Rm. Eickmann, Lügde

Bündnis 90/Die Grünen

Rm. Simons, Titz Frakt.vors. Hilger, Nettersheim

FDP 

Rm. Frau Vogel, Kaarst Rm. Ehrenberg, Sundern

Parteilose

Bm. Luck, Welver Bm. Gravemeier, Bad Laasphe

Jugend-, Sozial- und Gesundheitsausschuss

Vorsitzender: 1. Beigeordneter Dr. Weller, Frechen (SPD)

Stellv. Vorsitzender: Bürgermeister Uedelhoven, Troisdorf (CDU)

Mitglieder: Stellvertreter:

CDU

Bm. Mönikes, Haan Stv.Bm. Dr. Wevelnberg, Hünxe

Beig. Graaf, Korschenbroich Stv.Bm. Tondorf, Velbert

Bm. Uedelhoven, Troisdorf Bm. Nüßer, Titz

Bm. Forsting, Wipperfürth Rm. Krott, Herzogenrath

Bm. von Helden, Waldfeucht Rm. Doppelfeld, Euskirchen

Beig. Eschbach, Troisdorf Stv.Bm. Füllenbach, Königswinter

Stv.Bm’in Frau Stüwe-Kobusch, Bm’in Frau Kleine-Döpke-Güse,

Bad Salzuflen Bünde

Rm. Frau Schwittay, Halle Bm. Bösch, Lübbecke

Bm. Hoge, Steinfurt Stv.Bm’in Frau Exner, Coesfeld

Rm. Recker MdL, Ahlen Bm. Meyering, Rosendahl

Rm. Braun, Winterberg Beig. Haas, Balve

Rm. Frech, Schwelm Rm. Nockemann, Schwelm

Bm. Holtgrewe, Geseke Stv.Bm’in Frau Goldner, Arnsberg

SPD

1. Beig. Hadel, Wesseling Stv.Bm’in Frau Koch, Swisttal

1. Beig. Dr. Weller, Frechen Rm. Frau Feiden, Bad Honnef

Rm. Frau Lüth, Langenfeld Beig. Mattner-Stellmann, 

Meerbusch

Beig. Jung, Wesel Rm. Frau Kral, Kaarst

Beig. Frau Ehrenberg, Rheine Rm. Brandhofe, Warendorf

Rm. Mehrwald, Ennepetal Stv.Bm’in Frau Adam, Schwelm

1. Beig. Schäfer, Gevelsberg Rm. Mürmann, Kierspe

Bm. Schemmel, Leopoldshöhe Bm’in Frau Weike, Werther
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Fortsetzung  

FACHAUSSCHÜSSE
Persönlichkeiten, deren Namen in Kursivschrift erscheint, sind ausgeschieden

Bündnis 90/Die Grünen

Rm. Frau Deussen-Dopstadt, Bornh. Rm. Vormittag, Rietberg

FDP

Rm. Dr. Madjlessi, Lippstadt Rm. Münster, Erkelenz

Parteilose

Bm. Kuß, Steinfurt Bm. Boch, Emmerich

Ausschuss für Städtebau, Bauwesen 
und Landesplanung

Vorsitzender: Bürgermeister Wolf, Sundern (CDU)

Stellv. Vorsitzender: 1. Beigeordneter Pietrek, Troisdorf (SPD)

Mitglieder: Stellvertreter:

CDU

Bm. Jansen, Alpen Rm. Teigelkötter, Kleve

Rm. Wagner, Velbert Rm. Gramse, Moers

Bm. Schmitz, Gummersbach Techn.Beig. Stücker, Gummersbach

Bm. Bädorf, Bad Münstereifel Rm. Schäfer, Kreuzau

Techn.Beig.Schmickler, Berg.Gladbach Rm. Balden, Eschweiler

Bm. Breuer, Simmerath Bm. Buch, Hürtgenwald

Bm. Thor, Hövelhof Bm. Jostkleigrewe, 

Rheda-Wiedenbr.

Bm. Hellmuth, Warburg Rm. Dr. Pohlmann MdL, 

Lemgo

Beig. Dr. Janning, Rheine 1. Beig. Haase, Dorsten

Rm. Poggemann, Ibbenbüren Stv.Bm. Dr. Wutschka, Datteln

Bm. Susewind, Lippetal Bm. Brüser, Wenden

Rm. Palm, Sprockhövel Rm. Frau Bartmann-Salmen, 

Lippstadt

Bm. Wolf, Sundern Bm. Öhmann, Hemer

SPD

1. Beig. Pietrek, Troisdorf 1. Beig. Dick, Wiehl

Bm. Nimmerrichter, Niederzier Rm. Stadler, Bornheim

1. Beig. Blüge-Boyksen, Voerde Rm. Heber, Neukirchen-Vluyn

Rm. Frau Schwitt, Schermbeck Rm. Schiefner, Kempen

Rm. Frau Kühn, Dorsten 1. Beig. Dr. Kratzsch, Rheine

Stv. Bm. Grobbel, Kirchhundem Rm. Aderholt, Bad Berleburg

Rm. Madeja, Kamen Bm. Schandelle, Marsberg

Bm. Dahle, Barntrup Techn.Beig. Brockmeier, Bünde

Bündnis 90/Die Grünen

Techn.Beig. Wigand, Würselen Rm. Köhler, Sankt Augustin

FDP

Techn.Beig. Krantz, Goch Rm. Wasmuth, Schermbeck

Parteilose

Bm. Roos, Saerbeck Bm. Weber, Ense

Ausschuss für Strukturpolitik und Verkehr
Vorsitzender: 1. Beigeordneter Rötters, Moers (SPD)

Stellv. Vorsitzender: Bürgermeister Wiewel, Drensteinfurt (CDU)

Mitglieder: Stellvertreter:

CDU

Bm. Schroh, Wesel Rm. Bayer, Grevenbroich

Bm. Giesen, Straelen Bm. Francken, Weeze

Bm. Drawz, Ruppichteroth Rm. Lennartz, Euskirchen

Bm. Beemelmanns, Geilenkirchen Bm. Harzheim, Merzenich

Rm. Burghoff, Wermelskirchen Bm. Brassel, Bad Honnef

Beig. Röger, Lohmar Beig. Röger, Lohmar

Bm. Hecker, Höxter Beig. Löhr, Gütersloh

Bm. Manz, Spenge Bm. Kröling, Nieheim

Bm. Wiewel, Drensteinfurt Bm. Hoffstädt, Ostbevern

Bm. Pennekamp, Vreden Bm. Plumpe, Recke

Bm. Böckelühr, Schwerte Bm. Fahle, Erwitte

Bm. Linten, Erndtebrück Bm. Hess, Meschede

Bm. Weber, Eslohe Bm. Hilchenbach, Drolshagen

SPD

Beig. Thome, Gummersbach Rm. Kronenberg, Waldbröl

Bm. Mathissen, Erkelenz Rm. Druch, Bedburg

1. Beig. Haverkämper, Dinslaken Rm. Krieg, Voerde

1. Beig. Rötters, Moers Rm. Holzhauer, Rheurdt

Rm. Kleer, Coesfeld Rm. Bünningmann, 

Drensteinfurt

Stv.Bm. Gontermann, Burbach Rm. Schneider, Winterberg

Rm. Knoche, Lennestadt Rm. Kramer, Schwelm

Bm. Hamel, Löhne Rm. Nitschke, Paderborn

Bündnis 90/Die Grünen

Rm. Eisele, Ahaus Rm. Hachmeister, Leopoldshöhe

FDP

Rm. Boos, Dorsten Rm. Dr. Blechschmidt, Kaarst

Parteilose

Bm. Böing, Neukirchen-Vluyn Bm. Hombach, Nümbrecht

Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft
Vorsitzender: Bürgermeister Moenikes, Emsdetten (CDU)

Stellv. Vorsitzender: 1. Beigeordneter Dr. Wigginghaus, Gütersloh (SPD)

Mitglieder: Stellvertreter:

CDU

Bm. Fonck, Kalkar Rm. Brohl, Moers

Beig. Spitzer, Voerde Beig. Birkenkamp, Ratingen

Bm. Schwamborn, Overath Bm. Siebertz, Stolberg

1. Beig. Knopp, Kerpen Rm. Schiffer, Bedburg

Bm. Mießeler, Nettersheim Beig. Thelen, Pulheim

1. Beig. Dr. Blau, Gummersbach Rm. Nußbaum, Weilerswist

Bm. Hachmann, Rahden Bm’in Frau Kleine-Döpke-Güse, 

Bünde

Bm. Kuper, Rietberg Bm. Temme, Borgentreich

Bm. Moenikes, Emsdetten Bm. Rauen, Wettringen

Bm. Rößing, Raesfeld 1. Beig. Muermans, Ahlen
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Bündnis 90/Die Grünen

Rm. Weber, Brühl Frakt.vors. Hilger, Nettersheim

FDP

Rm. Engel, Pulheim Rm. Mankau, Niederkrüchten

Parteilose

Bm. Groß-Holtick, Velen Bm. Keller, Borgholzhausen

Beratendes Mitglied

GF Moraing, VKU Landesgruppe NRW, Köln

Gleichstellungsausschuss
Vorsitzende: Frau Quick, Grefrath (Bündnis 90/Die Grünen)

Stellv. Vorsitzende: Frau Hensel-Stolz, Paderborn (CDU)

MitgliederInnen: StellvertreterInnen:

CDU

Stv.Bm’in Frau Mertens, Straelen Bm’in Frau Schreyer, Rheinberg

Stv.Bm’in Frau Schmitz, Moers Rm. Frau Dr. Kippels, 

Grevenbroich

Rm. Frau Bruchhausen, Odenthal Bm. Herr Maubach, Odenthal

Bm’in Frau Dr. Kempen, Meckenheim Stv.Bm’in Frau Roitzheim, 

Sankt Augustin

Rm. Frau Bahne, Overath Rm. Frau Lindner, 

Königswinter

Frakt.vors.Herr Geller, Baesweiler Rm. Frau Harder, Euskirchen

GB Frau Hensel-Stolz, Paderborn Stv.Bm’in Frau Müntefering, 

Warburg

Rm. Frau Senkel, Espelkamp Rm. Frau Kappelmann, Verl

Stv.Bm’in Frau Meyer zu Rm. Frau Ströhmer, 

Altenschildesche, Ems. Emsdetten

Bm‘in Frau Weiss, Dinslaken GB Frau Roters, Rosendahl

Bm’in Frau Coenen, Selm Stv.Bm’in Frau Bender, Wilnsdorf

Bericht- Frau Biernat, Eslohe Rm. Frau Stappert, Bestwig

erstatterin

Rm. Frau Gehner, Sprockhövel Stv.Bm’in Frau Pösentrup, Lippetal

SPD

Rm. Frau Feiden, Bad Honnef Rm. Frau Dahmen, Bergheim

Rm. Frau Schöttler-Fuchs, Berg.Gladb. Stv.Bm’in Frau Koch, Swisttal

Rm. Frau Ratay, Neukirchen-Vluyn Stv.Bm’in Frau Scholten, Moers

SKB Frau Jolk, Velbert Stv.Bm’in Frau Hornemann, Wesel

Bm’in Frau Koch, Isselburg, Rm. Frau Watermann-Krass, 

Sendenhorst

Stv.Bm’in Frau Adam, Schwelm Stv.Bm’in Frau Hahnwald, Arnsberg 

GB Frau Köster, Selm Rm. Frau Jung, Kamen

Bm’in Frau Schmitz-Neuland, Petershagen Rm. Frau Sommer, Halle

Bündnis 90/Die Grünen

GB Frau Quick, Grefrath Rm. Frau Ryborsch, 

Bergisch Gladbach

FDP

Rm. Frau Wellhausen, Meerbusch Rm. Frau Hehner-Rügge, 

Lemgo

Parteilose

Bm. Herr Keller, Borgholzhausen Bm. Herr Eilebrecht, Wülfrath

Bm. Baumann, Breckerfeld Bm. Bartsch, Netphen

Beig. Strotmeier, Lippstadt Beig. König, Schmallenberg

Bm. Müller, Olpe Rm. Martin, Sundern

SPD

Beig. Freytag, Brühl Bm. Schöpe, Lohmar

Bm. Oberbüscher, Engelskirchen Beig. Ufer, Morsbach

Beig. Schiefer, Erkrath Rm Schneller, Hilden

1. Beig. Thiele, Hilden Rm. Fruhen, Bedburg-Hau

Kämmerer Klink, Dorsten 1. Beig. Schlechter, 

Oer-Erkenschwick

1. Beig. Mecklenbrauck, Bergkamen 1. Beig. Kolter, Unna

Bm. Stahlschmidt, Plettenberg 1. Beig. Hoffmann, Hilchenbach

1. Beig. Dr. Wigginghaus, Gütersloh Bm. Klaus, Schieder-

Schwalenberg

Bündnis 90/Die Grünen

Kämmerer Busch, Wesel Rm. Ziffus, Bergisch Gladbach

FDP

1. Beig. Vogt, Kaarst Rm. Peschel, Wetter

Parteilose

Bm. Eilebrecht, Wülfrath Bm. Hansen, Hünxe

Umweltausschuss
Vorsitzender: Bürgermeister Nolte, Medebach (CDU)

Stellv. Vorsitzender: Bürgermeister Töpfer, Marienheide (SPD)

Mitglieder: Stellvertreter:

CDU

Rm. Mäurer, Dormagen Bm. Rickers, Rheurdt

Rm. Puschmann, Hünxe Rm. Esser, Kaarst

Bm. Ander, Zülpich Bm. Hönscheid, Nideggen

Rm. Lindlar, MdL, Hennef Bm. Waffenschmidt, Waldbröl

Bm. Breuer, Würselen Rm. Pillich, Wegberg

Bm. Heimes, Lindlar Rm. Backhaus, Herzogenrath

Bm. Glaremin, Willebadessen Stv.Bm. Starke, Detmold

Tech.Beig. Lürwer, Paderborn Bm. Müller, Lichtenau

Bm. Melis, Ochtrup 1. Beig. Hoge, Emsdetten

Rm. Schneider, Coesfeld Beig. Lammers, Ennigerloh

Bm. Fahle, Erwitte Bm. Biermann, Kreuztal

Bm. Nolte, Medebach Bm. Holtgrewe, Geseke

Rm. Rosenhoff, Hemer Rm. Frau Hunsinger, Arnsberg

SPD

1. Beig. Bergmann, Würselen Rm. Stasny, Wassenberg

Bm. Töpfer, Marienheide Rm. Wirtz, Bornheim

Beig. Hoffmann, Grevenbroich Beig. Wusthoff, Moers

Beig. Schiefer, Erkrath Beig. Rech, Hilden

Rm. Dieker, Nottuln Rm. Horstmann, Ennigerloh

Rm. Schild, Erwitte Rm. Schmidt, Meinerzhagen

Bm Juraschka, Warstein Beig. Dr. Solmecke, Gevelsberg

Rm. Schreckenberg, Altenbeken Rm. Hülsmann, Espelkamp
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Dez. I
Recht und Verfassung
Öffentlicher Dienst, Verwaltung
Europa
Verwaltungsmodernisierung

Beigeordneter von Lennep
☎ 223 / 227 Vertr.  IV

Referat  I / 1
Staatsverfassung / Europarecht
Allg. Rechtsangelegenheiten
Allg. Verwaltungsrecht
Öffentliches Dienstrecht
Verwaltungsmanagement der
Kommunen / Standards
Verwaltungsstrukturreform
Feuer-, Zivilschutz
Ausländerrecht / Aussiedler / Asyl

Hauptreferent Dr. Wichmann
☎ 246

Referat  I / 2
Kommunalverfassung
Kommunalrecht
Ordnungsrecht
Wahlen u. Statistik
Gleichstellung
Denkmalschutz
Datenschutz

Referent Becker
☎ 226

Ausschuss für Recht, Verfassung,
Personal- und Organisation
Ausschuss für Gleichstellung

Mitgliederversammlung *
Hauptausschuss
Präsidium
Kleine Kommission

Anhang F

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND     

Stand: 12. Mai 2004

Städte- und Gemeindebund NRW
Dienstleistungs-GmbH

Geschäftsführer Dr. Schneider
☎ 0211 / 45 87-212 / -213
Prokurist Bauschinger
☎ 0211 / 45 87-214
� 0211 / 45 87-266
e-mail: gmbh@nwstgb.de

Seminare
Frau Matthews  ☎ -248

Unternehmensberatung für 
kommunale Unternehmen /
Verwaltungen
Integrierte Qualitäts-, Umwelt-
und Arbeitssicherheits-
managementsysteme
Erstellung und Pflege von
Abfallwirtschaftskonzepten

Abwasserberatung NRW e.V.

☎ 0211 / 430 77-0
� 0211 / 430 77-22
e-mail: 
info@Abwasserberatungnrw.de

Techn. Geschäftsführer Lange
☎ 0211 / 430 77-20
Kaufm. Geschäftsf. Dr. Queitsch
☎ 0211 / 430 77-12

Pilotprojekte für das Umwelt-
ministerium
Ingenieurcontrolling
Expertenvermittlung
Seminare / Erfahrungsaustausch

Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaften des Städte- und

Gemeindebundes NRW u.a. in den Regierungsbezirken

AG Düsseldorf

Vorsitzender:

Bürgermeister Hensel, Kempen � 02152/917-0

Stv. Vorsitzender:

Bürgermeister Dr. Landscheidt, Kamp-Lintfort � 02842/912-0

Betreuer im Haus: 

Referent Becker � 0211/4587-226

AG Köln

Vorsitzender:

Bürgermeister Maubach, Odenthal � 02202/710-0

Stv. Vorsitzender:

Bürgermeister Schmitz-Kröll, Übach-Palenberg � 02451/979-0

Betreuer im Haus:

Referent Wohland � 0211/4587-255

AG Münster

Vorsitzender:

Bürgermeister Predeick, Oelde � 02522/72-0

Stv. Vorsitzender:

1. Beigeordneter Schlechter, Oer-Erkenschwick � 02368/691-0

Betreuer im Haus:

Hauptreferent Dr. Queitsch � 0211/4587-237

AG Detmold

Vorsitzender:

Bürgermeister Korfsmeier, Hiddenhausen � 05221/964-0

Stv. Vorsitzender:

Bürgermeister Hörsting, Verl � 05246/961-0

Betreuer im Haus:

Hauptreferent Thomas � 0211/4587-233

AG Arnsberg

Vorsitzender:

Bürgermeister Pierlings, Meinerzhagen � 02354/77-0

Stv. Vorsitzender:

Bürgermeister Reuter, Olsberg � 02962/982-0

Betreuer im Haus:

Referent Dr. Menzel � 0211/4587-236

Arbeitskreis Mittelstadt

Vorsitzender: 

Bürgermeister Paus, Paderborn � 05251/88-0

Stv. Vorsitzender:

Bürgermeister Bertram, Eschweiler � 02403/71-0

Betreuer im Haus:

Hauptreferent Bork � 0211/4587-244 

o. 0211/4587-221

Persönlichkeiten, deren Namen 
in Kursivschrift erscheint, sind ausgeschieden

Kaiserswerther Str.199-201 • 40474 Düsseldorf
Postfach 10 39 52 • 40030 Düsseldorf

Telefon: 0211 / 45 87-1 Internet:www.nwstgb.de
Telefax: 0211 / 45 87-211 e-mail: info@nwstgb.de

PC-Fax: 0211 / 94 33 39

Anhang E

ARBEITSGEMEINSCHAFTEN
(Stand: 10.10.2004)
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G / 1   *
Allg. Verwaltungsangelegenheiten
Verbandsorgane, Satzung
Finanzen / Haushalt
Organisation und Personalien
der Geschäftsstelle
Zentrale Dienste
Bibliothek

Hauptreferent Bauschinger 
☎ 214

Hauptgeschäftsführer
Dr. Schneider
☎ 212 / 213

Allgemeiner Vertreter
Geschäftsführer Giesen

☎ 241 / 242

G / 2
Öffentlichkeitsarbeit
Pressekontakte
Schriftleitung  StGRat
Mitteilungen
Mediengestaltung
Internet (Dokumentation)
Redaktion

Hauptreferent Lehrer M.A.
☎ 230

G / 3
Büro Hauptgeschäftsführer
Koord. von Grundsatzfragen
IT-Politik, e-Government
Internet/Informationstechnologien
Kommunale Rechenzentren
Datensicherheit

Referent Dr. Gollan ☎ 252
Referent Dr. Kasper ☎ 209

Ausschuss für Städtebau, Bauwesen
und Landesplanung
Ausschuss für Umwelt
AK Mittelstadt **

Ausschuss für Strukturpolitik und
Verkehr
Ausschuss für Jugend-, Soziales-
und Gesundheit

Ausschuss für Finanzen und
Kommunalwirtschaft
Ausschuss für Schule, Kultur und
Sport

Referat  II / 2
Allg. Umweltschutz
Altlasten / Abfallwirtschaft
Umweltverträglichkeitsprüfung
Wasser- u. Wasserverbandsrecht
Abwasserbeseitigung
Natur- u. Bodenschutz
Immissionsschutz
Land- u. Forstwirtschaft

Hauptreferent Dr. Queitsch
☎ 237

Referat  III / 2
Post / I+K-Infrastruktur
Telekommunikation
Soziales
Jugend- u. Familienhilfe
Altenhilfe / Pflegeversicherung
Hilfen für Behinderte u. Gefährdete
Gesundheitswesen
Krankenhäuser

Hauptreferent Gerbrand
☎ 234

Referat  II / 1
Landesplanung,
Gemeinde- u. Stadtentwicklung
Öffentliches Baurecht
Wohnungswesen
Architekten-, Ingenieur-,
Bauvertragsrecht
Vergabewesen
Erschließungsbeiträge
Städtebauförderung / Sanierung
Vermessung / Liegenschaft

Hauptreferent Bork **
☎ 244

Referat  III / 1
Regional- und Strukturpolitik,
Wirtschaftsförderung
Arbeitsmarktpolitik
Verkehrswesen u. Finanzierung
Straßenbau / Ausbaubeiträge
Straßenrecht, -verkehrsrecht
Straßenreinigung / Winterdienst
Verkehrslärmschutz
Freizeit und Tourismus

Hauptreferent Thomas
☎ 233

Referat  IV / 1
Finanz-, Steuer-, Konjunkturpolitik
Gemeindefinanzreform
Kommunaler Finanzausgleich
Allgemeines Abgabenrecht
Steuerrecht / Finanzstatistik
Haushalts- u. Kassenwesen
Versicherungen
Finanzierung Umlageverbände

Referent Wohland
☎ 255

Referat  IV / 3
Gemeindewirtschaftsrecht
Daseinsvorsorge/Privatisierung
Energiewirtschaft
Konzessionsabgabenrecht /
Konzessionsverträge
Wasserversorgung
Sparkassen
Kommunale Steuern

Hauptreferentin Brandt-Schwabe-
dissen, Hauptreferentin Wellmann 
☎ 232

Dez. II
Städtebau und Baurecht,
Landesplanung
Umweltschutz / Entsorgung
Land- und Forstwirtschaft

Beigeordneter Dr. Schwarzmann
☎ 239 / 240 Vertr.  III

Dez. III
Wirtschaft und Verkehr
Gesundheit, Jugend und Soziales
Tourismus / Freizeit
Telekommunikation

Geschäftsführer Giesen
☎ 241 / 242 Vertr.   II

Dez. IV
Finanzen und Kommunalwirtschaft
Schule, Kultur und Sport

Beigeordneter Hamacher
☎ 220 / 221 Vertr.  I

     NORDRHEIN-WESTFALEN  –  GESCHÄFTSSTELLE

Referat  IV / 2
Schulrecht / Schulverwaltung
Kommunale Kulturpolitik
Weiterbildung
Sport
Urheberrecht
Medien / Rundfunkwesen
Friedhofswesen

Referent Dr. Menzel
☎ 236
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Abfallentsorgungs- und
Altlastensanierungsverband (AAV)
Delegiertenversammlung:
Bürgermeisterin Frau Dr. Goch, Hattingen
Beigeordneter Dr. Schwarzmann, StGB NRW
Ersatzdelegierte:
Hauptreferent Dr. Queitsch, StGB NRW
Delegierten-Rechnungsprüfer-Kommission:
NN
Satzungskommission:
Bürgermeister Dr. Bösche, Erftstadt
Wahlordnungskommission:
Bürgermeisterin Frau Dr. Goch, Hattingen

Abwasserberatung NRW e.V.
Mitgliederversammlung:
Hauptgeschäftsführer Dr. Schneider, StGB NRW
Beigeordneter Dr. Schwarzmann, StGB NRW
Präsident Bürgermeister Schäfer, Bergkamen
Bürgermeister Pierlings, Meinerzhagen
Fraktionsvorsitzender Dürrmann, Kaarst
Stadtverordneter Lindlar MdL, Hennef
Stadtverordnete Liebs, Lübbecke
Kaufmännische Geschäftsführung:
Hauptreferent Dr. Queitsch, StGB NRW

Abwassertechnische Vereinigung
Beirat der Landesgruppe NW:
Hauptreferent Dr. Queitsch, StGB NRW
Beirat Kläranlagen-Nachbarschaften:
Hauptreferent Dr. Queitsch, StGB NRW

Arbeitsgemeinschaft Haus der 
offenen Tür
Fachdienstleiter Hufendiek, Grevenbroich

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen
- Gesamtvorstand -
Mitglieder des Vorstandes:
Präsident Bürgermeister Schäfer, Bergkamen
Stadtverordneter Leifert, Drensteinfurt
Hauptgeschäftsführer Dr. Schneider, StGB NRW
Geschäftsführer Giesen, StGB NRW

Arbeitsgemeinschaft kommunaler 
Krankenhäuser NW
Stellvertretender Vorsitzender:
Geschäftsführer Ulbrich, Städt. Krankenhaus
Wermelskirchen
Arbeitskreis:
Bürgermeister Offergeld, Heinsberg

VERBÄNDE UND ORGANISATIONEN,
IN DENEN DER STGB NRW VERTRETEN IST

(Stand: 08.11.2004)

Arbeitsgemeinschaft kommunale
Wirtschaftsförderung NW
Vorstand:
1. Beigeordneter Schotten, Grevenbroich
Arbeitskreis:
1. Beigeordneter Schotten, Grevenbroich
Stadtbaudirektor Dr. Risthaus, Erftstadt
Abteilungsleiter Iffert, Ahlen
Stadtverwaltungsdirektor Kuht, Eschweiler
Geschäftsführerin Förster, GfW, Paderborn

Arbeitsmarktpolitischer Beirat der 
Regionaldirektion NRW
Mitglied:
Geschäftsführer Giesen, StGB NRW

Aufsichtsrat des Bildungszentrums für
Entsorgungs- und Wasserwirtschaft
(BEW GmbH)
Hauptreferent Dr. Queitsch, StGB NRW

Ausschuss „Stadt- und Kreissport-
bünde“ des Landessportbundes
Mitglied:
Referent Dr. Menzel, StGB NRW

Behindertenbeirat NRW
Stellvertretendes Mitglied:
1. Beigeordneter Scheuer, Lemgo

Beirat für die Fachhochschule beim 
Innenminister NW
Stellvertretendes Mitglied:
Hauptreferent Dr. Wichmann, StGB NRW

Beirat Modellprojekt Selbstständige 
Schule
Mitglied:
Referent Dr. Menzel, StGB NRW

Beirat der Natur- und Umweltschutz-
akademie des Landes NRW (NUA)
Hauptreferent Dr. Queitsch, StGB NRW

Beirat für Fragen des Tourismus 
beim BMWi
Geschäftsführer Giesen, StGB NRW

Beirat für Wasserwirtschaft
Mitglied:
Beigeordneter Dr. Schwarzmann, StGB NRW
Stellvertreter:
Bürgermeister Heß, Finnentrop

Berufsbildungs- u. Prüfungsausschüsse
Berufsbildungsausschuss Straßenwärter
Mitglied:
Stadtbaurat Veen, Dinslaken
Stellvertreter:
Techn. Beigeordneter a.D. Joswig, Lemgo
Prüfungsausschuss Straßenwärter Bielefeld/
Münster
Mitglied:
Techn. Beigeordneter a.D. Joswig, Lemgo
Stellvertreter:
Fachbereichsleiter Schirdewahn, Rheine
Prüfungsausschuss Straßenwärter Köln/Siegen
Mitglied:
Bauhofsleiter Kappenstein, Waldbröl
Stellvertreter:
Amtsleiter Ohrndorf, Troisdorf
Prüfungsausschuss Straßenwärtermeister
Stellvertreter:
Techn. Beigeordneter a.D. Joswig, Lemgo

Berufsbildungsausschuss
Fachangestellter Bäderbetriebe
Mitglieder:
Amtsleiter Reinhard Rasch, Sportamt der 
Stadt Paderborn
Amtsleiter Jürgen Sachs, Moers
Gerd Schönberg, Stadtwerke Ratingen
Udo Mauritz, Stadtwerke/Bäderbetriebe
Gütersloh

Berufsbildungsausschuss beim
Landesumweltamt NRW
Mitglieder:
Beigeordneter Dr. Loske, Bad Laasphe
Bürgermeister Nolte, Medebach
Erster+Techn. Beig. Schultheiß, Erkelenz

Berufsbildungsausschuss 
Verwaltungsberufe
Stellvertretendes Mitglied:
Hauptreferent Dr. Wichmann, StGB NRW

DEULA Westfalen-Lippe GmbH 
Lehranstalt für Agrar- und Umwelttechnik
Mitglied des Beirates:
Hauptreferent Dr. Queitsch, StGB NRW

Deutscher Städte- und Gemeindebund
(separate Liste)

Persönlichkeiten, deren Namen in Kursiv-
schrift erscheint, sind ausgeschieden

Anhang G  
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Deutscher Verein für öffentliche und
private Fürsorge
Fachausschuss Rehabilitation und Teilhabe
Stellvertretender Vorsitzender:
Geschäftsführer Giesen, StGB NRW
Fachausschuss für Jugend und Familie
Mitglied:
Hauptreferent Gerbrand, StGB NRW
Arbeitskreis Sozialhilferecht
Mitglied:
1. Beigeordnete Scheuer, Lemgo

Deutsches Jugendherbergswerk
Mitglied in der Mitgliederversammlung:
Landesverband Rheinland
Bürgermeister Diedrich, Ratingen
Landesverband Westfalen-Lippe
Bürgermeister Dr. Pilgrim, Blomberg

Deutsches Volksheimstättenwerk
Landesausschuss NW
Beigeordneter Dr. Schwarzmann, StGB NRW

Diskussionsforum Arbeitsmarktpolitik
der Arbeitgeber und des DGB NRW
Mitglied:
Geschäftsführer Giesen, StGB NRW

Entgeltkommission für stationäre
Einrichtungen der Erziehungshilfe
Ordentliche Mitglieder:
Fachbereichsleiter Roßbach, Lippstadt
Städt. Verwaltungsrat Höhner, Moers
Vertreter:
1. Beigeordneter Schäfer, Gevelsberg
Hauptreferent Gerbrand, StGB NRW

Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung
Mitglieder des Beirates:
1. Beigeordneter Vogt, Kaarst
Beigeordneter von Lennep, StGB NRW
Stellvertreter:
Bürgermeister Hörsting, Verl
Hauptreferent Dr. Wichmann, StGB NRW
Mitglied des Senats:
Hauptreferent Dr. Wichmann, StGB NRW

Feuerschutzbeirat beim 
Innenminister NW
Mitglieder:
Beigeordneter von Lennep, StGB NRW
Ratsmitglied Suhling, Coesfeld
Stellvertreter:
Bürgermeister Oberbüscher, Engelskirchen
Bürgermeister Droege, Burbach

Feuerwehrunfallkasse 
Nordrhein-Westfalen 
Vertreterversammlung
Ordentliche Mitglieder:
Bürgermeister Heckmann, Wermelskirchen
Bürgermeister Glöckner, Rommerskirchen
Bürgermeister Eis, Roetgen
Bürgermeister Fahle, Erwitte
Gemeindedirektor a.D. Thor, Hövelhof
Stellvertretende Mitglieder:
Bürgermeister Schröder, Elsdorf
Bürgermeister Wilms, Niederkrüchten
Bürgermeister Lange, Goch
Bürgermeister Rößing, Raesfeld
Bürgermeister Capell, Schermbeck
Bürgermeister Theßeling, Gescher

Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen
Mitglied des Arbeitskreises ÖPNV-Finanzierung:
Hauptreferent Thomas, StGB NRW

Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen
Ordentliche Mitglieder:
Hauptgeschäftsführer Dr. Schneider, StGB NRW
Bürgermeister Schwade, Lippstadt
Bürgermeister Korfsmeier, Hiddenhausen
Stellvertretende Mitglieder:
Beigeordneter Hamacher, StGB NRW
Bürgermeister Reuter, Olsberg
Bürgermeister Pierlings, Meinerzhagen

Gemeindepsychiatrisches 
Qualitätsmanagement
Projektbegleitender Beirat:
Fachbereichsleiter Roßbach, Lippstadt

Gemeindeunfallversicherungsverband
Rheinland
Mitglied des Vorstandes:
Stadtdirektor a.D. Haverkamp, Niederkassel
(Beauftragter)
Stellvertreter:
Bürgermeister Mönikes, Haan
Bürgermeister Heimes, Lindlar
Mitglieder der Vertreterversammlung:
Bürgermeister Maubach, Odenthal
Beigeordneter Dr. Possemeyer, Velbert
Beigeordneter von Lennep, StGB NRW
Stellvertreter:
Beigeordneter Klein, Alsdorf
Bürgermeister Dr. Korsten, Radevormwald
Bürgermeister Dr. Landscheidt, Kamp-Lintfort

Gemeindeunfallversicherungsverband
Westfalen-Lippe
Stellvertreter:
Bürgermeister Fritzemeier, Kalletal
Bürgermeister Kleweken, Legden
Mitglieder der Vertreterversammlung:
Gruppe der Arbeitgeber
Bürgermeister Bösch, Lübbecke
Bürgermeister Holtgrewe, Geseke
Herr Holtrup, Beckum
Herr Jung, Rheda-Wiedenbrück
Bürgermeister Helmke, Kirchlengern
Bürgermeister Öhmann, Coesfeld
Stellvertreter:
Bürgermeister Weber, Ense
1. Beigeordneter Bäumlein, Petershagen
Herr Gilbeau, Coesfeld
Bürgermeister Theßeling, Gescher
Herr Dr. Voßkühler, Borken
Herr Kaufung, Arnsberg
Bürgermeister Thor, Hövelhof
Bürgermeister Rotermund, Balve

Gemeinsame Kommission 
gem. § 93 d BSHG
Mitglieder:
Stadtkämmerer Freytag, Brühl
Amtsleiter Wulf, Geseke

GVV-Kommunalversicherung
Mitglieder des Vorstandsbeirates:
Bürgermeister Reuter, Olsberg
Mitglieder des Vorstandes:
Hauptgeschäftsführer Dr. Schneider, StGB NRW
Bürgermeister Schwade, Lippstadt
Mitglieder des Aufsichtsrates:
Bürgermeister Hörsting, Verl
Bürgermeister Korfsmeier, Hiddenhausen
Abgeordneter Dr. Krüger MdB, Voerde
Bürgermeister Moormann, Kaarst
Bürgermeister Dr. Morisse, Pulheim
Bürgermeisterin Opladen, Berg. Gladbach
(bis Juni 2005)
Bürgermeister Stodollick, Lünen

GVV-Privat
Mitglieder des Vorstandsbeirates:
Hauptgeschäftsführer Dr. Schneider, StGB NRW
Bürgermeister Schwade, Lippstadt
Mitglieder des Aufsichtsrates:
Bürgermeister Dr. Morisse, Pulheim
Bürgermeisterin Opladen, Berg. Gladbach

Hartz-Beirat NRW
Mitglied:
Präsident Bürgermeister Schäfer, Bergkamen
Arbeitsgruppe:
Geschäftsführer Giesen, StGB NRW
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Historische Stadt- und Ortskerne 
des Landes NRW
Auswahl- und Beratungskommission
Mitglied:
Beigeordneter von Lennep, StGB NRW
Stellvertreter:
Referent Becker, StGB NRW

Institut für Landes- und Stadt-
entwicklungsforschung NRW, Dortmund
Beirat:
Bürgermeister Wolf, Sundern
Vertreter:
Hauptreferent Bork, StGB NRW

Kommunaler Arbeitgeberverband NW
(KAV NW)
Mitglieder des Vorstandes:
Abgeordneter Dr. Krüger MdB, Voerde
Bürgermeister Staehler, Langenfeld
Mitglieder im Gruppenausschuss „Verwaltung“:
Bürgermeister Brakemeier, Detmold
Bürgermeister Ebell, Beckum
Bürgermeister Fahle, Erwitte
Bürgermeister Giesen, Straelen
Bürgermeister Glöckner, Rommerskirchen
Bürgermeister Hörsting, Verl
Bürgermeister Jasper, Hille
Bürgermeister Dr. Ketteler, Rees
Abgeordneter Dr. Krüger MdB, Voerde
Beigeordneter von Lennep, StGB NRW
Bürgermeister Predeick, Oelde
1. Beigeordnete Scheuer, Lemgo
Bürgermeister Staehler, Langenfeld
Ersatzmitglieder:
Bürgermeister Bösche, Erftstadt
Bürgermeister Heß, Finnentrop
Bürgermeister Offergeld, Heinsberg
Bürgermeister Pierlings, Meinerzhagen
Bürgermeister Rieke, Enger
Bürgermeister Dr. Ruthemeyer, Soest
Bürgermeister Wichmann, Werne
Bürgermeister Zimmermann, Herzogenrath
Teilnehmer mit beratender Stimme
gem. § 11 Abs. 5 Satzung KAV
Bürgermeister Hörsting, Verl
NN
NN

Koordinierungskreis „Treffpunkt Bad“
Mitglied:
Referent Dr. Menzel, StGB NRW

Krankenhausgesellschaft NW
Mitglied des Vorstandes/Hauptausschusses:
Hauptreferent Gerbrand, StGB NRW
Fachausschuss für Planung und Förderung
Ordentliches Mitglied:
Geschäftsführer Ulbrich, Städt. Krankenhaus
Wermelskirchen
Stellvertretendes Mitglied:
Hauptreferent Gerbrand, StGB NRW

Kulturamtsleiterkonferenz NW
Mitglied:
Referent Dr. Menzel, StGB NRW

Landesarbeitsgemeinschaft der öffentli-
chen und freien Wohlfahrtspflege NRW
Mitglieder:
Geschäftsführer Giesen, StGB NRW
Hauptreferent Gerbrand, StGB NRW
Arbeitskreis Wohnungssicherung:
Fachbereichsleiter Josek, Arnsberg

Landesarbeitskreis Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung in NRW
Gast:
Fachbereichsleiter Stevermüer, Emsdetten

Landesausschuss für 
Krankenhausplanung
Mitglied:
Hauptreferent Gerbrand, StGB NRW
Stellvertreter:
Geschäftsführer Ulbrich, 
Städt. Krankenhaus Wermelskirchen
Arbeitsgruppe „Eckwerte“:
Mitglied:
Verwaltungsleiter Breuers, Heinsberg

Landesbeirat zur ESF-kofinanzierten
Landesarbeitsmarktpolitik NRW
Mitglied:
Geschäftsführer Giesen, StGB NRW

Landesbeirat für Immissionsschutz
Mitglied:
Beigeordneter Dr. Schwarzmann, StGB NRW
Stellvertreter:
Hauptreferent Dr. Queitsch, StGB NRW

Landesfachbeirat der Initiative
„Jugend in Arbeit“
Mitglied:
Geschäftsführer Giesen, StGB NRW

Landesfachbeirat für Kurorte
Mitglied:
Bürgermeister Rolland, Reichshof
Stellvertretendes Mitglied:
Bürgermeister Kröling, Nieheim

Landesfachbeirat für den Rettungsdienst
Mitglied:
Stadtverordnete Brunert-Jetter MdL, Meschede
Stellvertretendes Mitglied:
Beigeordneter von Lennep, StGB NRW

Landesgesundheitskonferenz
Mitglied:
Hauptreferent Gerbrand, StGB NRW
Vorbereitender Ausschuss:
Hauptreferent Gerbrand, StGB NRW

Landesjagdbeirat
Mitglied:
Bürgermeister Mießeler, Nettersheim

Landeskulturkonferenz
Mitglied:
Beigeordneter Hamacher, StGB NRW

Landespersonalausschuss
Stellvertretendes Mitglied:
Bürgermeister Spieker, Brakel

Landespflegeausschuss
Mitglied:
Hauptreferent Gerbrand, StGB NRW
Stellvertreter:
Fachbereichsleiter Stevermüer, Emsdetten
Grundsatzausschuss ambulante Pflege:
Fachbereichsleiter Hastrich, Bergisch Gladbach

Landespräventionsrat NRW
Mitglied:
Bürgermeister Bösche, Erftstadt

Landesschiedsstelle gem. § 114 SGB V
Mitglied:
Geschäftsführer Ulbrich, 
Städt. Krankenhaus Wermelskirchen
Stellvertreter:
Geschäftsführer Kerfs, Arnsberg

Landesverband der Bibliotheken NW
Mitglied des Vorstandes:
Referent Dr. Menzel, StGB NRW

Landesverband der Musikschulen NRW
Mitglieder des Vorstandes:
Referent Dr. Menzel, StGB NRW
Bürgermeister Helmke, Kirchlengern

Fortsetzung  
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Landesverband der Volkshochschulen
von Nordrhein-Westfalen
Mitglied des Vorstandes:
Referent Dr. Menzel, StGB NRW

Landesverkehrsverband Rheinland
Mitglied des Vorstandes:
Bürgermeister Bädorf, Bad Münstereifel

Landeszentrum für Zuwanderung
Mitglied:
Bürgermeisterin Dr. Kempen, Meckenheim
Stellvertreter:
1. Beigeordneter Dr. Weller, Frechen

Leitstelle der Verwaltungs- und
Sparkassenschulen NW
Beisitzer im Vorstand:
Beigeordneter von Lennep, StGB NRW

Niederrheinische Gas- und 
Wasserwerke Duisburg
Beirat:
Hauptgeschäftsführer Dr. Schneider, StGB NRW

Nordrhein-Westfalen Stiftung
Stiftungsrat:
Stadtdirektor a.D. Palmen, MdL, Kleve

Nordrhein-Westfalen Tourismus e.V.
Mitglied des Beirates:
Geschäftsführer Giesen, StGB NRW

Rheinische Provinzial, Düsseldorf
Beigeordneter von Lennep, StGB NRW

Rheinische Versorgungskasse
Verwaltungsrat:
Ordentliche Mitglieder:
Bürgermeister Prof. Dr. Linkens, Baesweiler
Bürgermeister Dr. Landscheidt, Kamp-Lintfort
Bürgermeisterin Dr. Steinkemper, Alfter
Beigeordneter von Lennep, StGB NRW
Stellvertretende Mitglieder:
Bürgermeister Nimmerrichter, Niederzier
Bürgermeister Gottwald, Brüggen
Bürgermeister Schöpe, Lohmar
Bürgermeister Rolland, Reichshof

Rheinische Zusatzversorgungskasse
Kassenausschuss
Ordentliches Mitglied:
Bürgermeister Maubach, Odenthal
Stellvertretendes Mitglied:
Bürgermeister Eis, Roetgen

Rheinischer Sparkassen- und 
Giroverband
Vorsitzende (ehrenamtlich):
Stv. Bürgermeisterin Friebe, Monheim a.Rh.
(Benennung erfolgt durch den LKT)
Mitglieder des Vorstandes:
Bürgermeister Schmitz, Gummersbach
Bürgermeister Dr. Landscheidt, Kamp-Lintfort
Bürgermeister Lange, Goch
Bürgermeister Becker-Blonigen, Wiehl
Stellvertreter:
Stv. Bürgermeister Eyermann, Hennef
Stv. Bürgermeister Mühlhoff, Velbert
Bürgermeister Giesen, Straelen,
Bürgermeister Müller, Leichlingen

Rhenag AG
Hauptgeschäftsführer Dr. Schneider, StGB NRW

Schiedsstelle nach § 18a
Krankenhausfinanzierungsgesetz
Rheinland
Stellvertreter:
Geschäftsführer Becker, Tönisvorst
Westfalen-Lippe
Stellvertreter:
Krankenhausdirektor Moch, Bad Oeynhausen
Verwaltungsdirektor Laufert, Soest

Schiedsstelle nach § 78 g SGB VIII
Rheinland
Mitglied:
Amtsleiter Trzeskowski, Dormagen
Stellvertreter:
Amtsleiter Schwarzenberg, Hückelhoven
Fachbereichsleiterin Römmler, Meerbusch
Westfalen-Lippe
Mitglied:
Fachbereichsleiter Stevermüer, Emsdetten
Jugendamtsleiter Welsau, Bad Salzuflen
Stellvertreter:
Fachbereichsleiter Haddenhorst, Gütersloh

Schlichtungsstelle 
Architektenkammer NRW
Hauptreferent Bork, StGB NRW

Smog-Warndienst-Ausschuss
Mitglied:
Bürgermeister Nolte, Medebach
Stellvertreter:
Hauptreferent Dr. Queitsch, StGB NRW

Sozialpädagogisches Institut 
des Landes Nordrhein-Westfalen
Stellvertretendes Mitglied des Beirates:
Hauptreferent Gerbrand, StGB NRW

Städtenetzwerk NRW „Soziale und
kulturelle Infrastruktur von morgen“
Mitglied:
Referent Dr. Menzel, StGB NRW

Ständige Schiedsstelle, Gelsenwasser
Mitglied:
Hauptreferentin Brandt-Schwabedissen,
StGB NRW

START Zeitarbeit NRW
Mitglied in der Gesellschafterversammlung:
Beigeordneter Eschbach, Troisdorf

Städte- und Gemeindebund NRW
Dienstleistungs-GmbH
Geschäftsführung:
Geschäftsführer Dr. Schneider, Düsseldorf
Prokurist Bauschinger, Düsseldorf
Mitglieder des Beirates:
Präsident Bürgermeister Schäfer, Bergkamen
Stadtverordneter Leifert, Drensteinfurt
Bürgermeisterin Opladen, Bergisch Gladbach
Abgeordneter Palmen MdL, Kleve
Bürgermeister Schwade, Lippstadt
Bürgermeister Pierlings, Meinerzhagen
Stadtverordnete Liebs, Lübbecke
Fraktionsvorsitzender Dürrmann, Kaarst

Steuerungsgruppe zum Gesetz über 
Tageseinrichtungen für Kinder
Mitglied:
Hauptreferent Gerbrand, StGB NRW
Stellvertreter:
Fachbereichsleiter Placzek, Gevelsberg

Verband kommunaler Unternehmen
(VKU)
- Landesgruppe Nordrhein-Westfalen -
Beisitzer des Landesgruppenvorstandes:
Stadtkämmerer Dr. Wiggingshaus, Gütersloh
Stadtkämmerer Strotmeier, Lippstadt
Bürgermeister Böing, Neukirchen-Vluyn
Bürgermeister Müller, Olpe
Bürgermeister Becker-Blonigen, Wiehl
Ständige Gäste:
Bürgermeister Scheib, Hilden
Bürgermeister Ottmann, Nettetal
Beigeordneter Hamacher, StGB NRW

Verbandsrat Lippeverband
(Die neuen Mitglieder werden noch von der
Verbandsversammlung gewählt; kein 
Vorschlagsrecht des StGB NRW)
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Verbandsrat Ruhrverband
(Die neuen Mitglieder werden noch von der
Verbandsversammlung gewählt; kein 
Vorschlagsrecht des StGB NRW)

Vereinigte Elektrizitätswerke (VEW)
Mitglieder des Verwaltungsbeirates:
Bürgermeister Liebig, Hattingen
Bürgermeister Hörsting, Verl
Bürgermeister Vogel, Arnsberg
Stadtverordneter Leifert, Drensteinfurt

Verkehrsausschuss des Rates der 
Gemeinden und Regionen Europas
Vizepräsident:
Geschäftsführer Giesen, StGB NRW

Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
Düsseldorf
N.N.

WDR-Rundfunkrat
Vertretung erfolgt durch den Landkreistag NW

Westfälische Provinzial, Münster
Hauptgeschäftsführer Dr. Schneider, StGB NRW

Westfälische Verwaltungsakademie
Münster
Mitglied des Kuratoriums:
Bürgermeister Ruhmöller, Ahlen

Westfälisches Landestheater
Mitglied im Verwaltungsrat:
Bürgermeister Lütkenhorst, Dorsten

Westfälisch-Lippische 
Versorgungskasse
Verwaltungsrat
Ordentliche Mitglieder:
Bürgermeister Koch, Billerbeck
Bürgermeister Liebig, Hattingen
Bürgermeister Gövert, Wadersloh
Bürgermeister Müller, Lichtenau
Stellvertretende Mitglieder:
Bürgermeister Helmke, Kirchlengern
Fraktionsvorsitzender Kleerbaum, Dülmen
Bürgermeister Wichmann, Werne
Bürgermeister Laberenz, Wetter
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Westfälisch-Lippische
Zusatzversorgungskasse
Kassenausschuss
Mitglieder:
Bürgermeister Hoffstädt, Ostbevern
Bürgermeister Rieke, Enger
Stellvertretende Mitglieder:
Bürgermeister Müller, Lichtenau
Bürgermeister Pohlmann, Hopsten

Westfälisch-Lippischer Sparkassen-
und Giroverband
Präsident (ehrenamtlich):
Landrat Pixa, Coesfeld
Mitglieder des Vorstandes:
Bürgermeister Solmecke, Gevelsberg
Bürgermeister Halbe, Schmallenberg
Bürgermeister Dickgreber, Warendorf
Bürgermeister Stahlschmidt, Plettenberg
Stellvertreter: 
Bürgermeister Heß, Finnentrop
Stv. Bürgermeister Päsch, Delbrück
Bürgermeister Paus, Paderborn
Bürgermeister Brakemeier, Detmold

Wettbewerbe
„Fahrradfreundliche Städte 
und Gemeinden“
Auswahlkommission:
Techn. Beigeordneter Pietrek, Troisdorf
Beirat:
Hauptreferent Thomas, StGB NRW
„Unser Dorf soll schöner werden“
Landesbewertungskommission
Bürgermeister Mießeler, Nettersheim
Bürgermeister Müller, Dahlem
Bürgermeister Spieß, Steinheim
Bürgermeister Kröling, Nieheim
„Kinder machen mit – für eine 
kinderfreundliche Verkehrswelt“
Hauptreferent Thomas, StGB NRW

Wohnungsbauförderungsanstalt
Ausschuss für Wohnungsbauförderung:
Bürgermeister Korfsmeier, Hiddenhausen
Bürgermeister Wolf, Sundern




